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Nvon zur Romerzeit.

Ein Bild

der

romischen Colonie Julia Equestris Noviodunum.

Von

J. J. Miiller,

Professor an der Universitat Ziirich.
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Ziarich.
In Commission bei Hans Staub.
Druck von David Biirkli.
1875.






* Einleitung.

Nyon ist eine der dltesten Stadte der Schweiz, deren Geschichte von so frither Zeit an wie kaum
die einer andern verfolgt werden kann, die aber auch, ohne je eine grosse Rolle in der Weltgeschichte
zu spielen, den Wechsel irdischer Macht und Herrlichkeit in hohem Masse an sich erfahren hat. Im
sechsten Jahrhundert ein Tritmmerhaufen, heute eine der mittleren Stidte des Waadtlandes?'), hat dasselbe
in andern Perioden eine nicht unbedeutende Stellung eingenommen; war es doch unter der Bernerherrschaft
Sitz einer eintriglichen Vogtei, unter den Savoiern eine der vier , bownes willes, zur Romerzeit eine
ansehnliche Colonie und unter den Helvetiern eine starke Grenzfestung, und seine Glanzzeit hat es
gerade in jener fernen Vergangenheit des romischen Kaiserreiches vor bald 2000 Jahren durchgemacht.

Trotzdem aber, dass Nyon eine eigentlich historische Stadt genannt werden kann, ist es von der
Geschichte ziemlich stiefmiitterlich behandelt worden, und zwar liegt gerade seine Bliiteperiode, die
romische Epoche, am meisten vernachlissigt. In den letzten Jahrzehnten hat hauptsichlich die
dunkle Zeit des frithern Mittelalters oder die noch dunklere der Urgeschichte die Forscher beschiiftigt,
und withrend man sich ob der Frage, ob Nyon jemals Bischofssitz gewesen, erhitzte und mit einer sagen-
haften Tradition und Conjecturen aller Art abmiihte; begniigte man sich, mit Bezug auf die vor Augen
liegenden romischen Ueberreste mit der Wiéderholung des lingst Bekannten?). Seit den Forschungen
der Genfer Gelehrten Spon und Abauzit®) und des Waadtlinders Ruchat*), denen vielleicht noch
dessen Landsmann Levade?®) anzuschliessen ist, hat denn auch die Geschichtschreibung in der Kenntniss
des romischen Nyon — die Inschriften ausgenommen — keine Fortschritte gemacht. Vor Allem muss
man sich wundern, dass der klassische Geschichtschreiber der schweizerischen Eidgenossenschaft, Johann
von Miiller, der mit seinem gelehrten Freunde Karl von Bonstetten auf dem Boden der romischen

ED

) Die Bevolkerung Nyons betriagt nach der letzten eidgenossischen Volkszihlung 8417 S., im Jahre 1860 dagegen
2926; Vevey hat nach der letzten Zihlung 7887 E.; Aubonne 1713; Morges 3877 ; Lausanne 26,520.

%) F. de Gingins-la-Sarra berithrt in seiner Histoire de la cité et du canton des Equestres, Laus. 1866 (Mém.
et Doe. de la Société d’histoire de la Suisse Romande t. XX), nur wenige die romische Zeit betreffende Punkte und
beschiftigt sich hauptsiichlich mit der kirchlichen und politischen Stellung der Equestris unter den Burgundern. — Die
aus dem vorigen Jahrhundert stammende Dissertation von Butini (Dissertation sur la colonie Equestre) habe ich mir nicht
verschaffen konnen. Wir glauben jedoch dadurch keinen grossen Verlust erlitten zu haben. Wir finden dieselbe nirgends
erwithnt: auch Gingins, der sie im Allgemeinen citirt, beniitzt sie im Einzelnen nicht.

% Spon: Histoire de la ville et de 'estat de Genéve. In 3. Auflage, 1730, von Abauzit herausgegeben. Unter
dem handschriftlichen Nachlass von Abauzit in der Genfer-Bibliothek befindet sich eine Abhandlung iiber die Antiquitiiten
in Nyon (Antiquités & Nyon, ot je séjournai un mois en 1784 tiré d’un Ms. communiqué par M. Roques (vers 1720) auteur
de cette description), welche wir nach einer Abschrift des Hrn. Philippe Plass, Conservator der Genfer-Bibliothek,
benutzten.

% A. Ruchat: histoire générale de la Suisse depuis l'origine jusques & P'an 1516. Handschrift der Berner-Biblio-
thek vom Jahr 1744 (Hist. Helv. IV, 83 ff.), welche uns von dem Bibliothekar Hrn. Dr. v. Steiger gitigst iibermittelt
wurde. Bochat: Mémoires critiques pour Uhistoire ancienne de la Suisse 1747, hat keine neuen Spezialkenntnisse hinzu-
gebracht, dagegen eine Menge allgemeiner Irrthiimer zu Grunde gelegt.

% L. Levade: dictionnaire geogr., statist. et hist. du canton de Vaud, Lausanne 1824.
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Colonie weilte, und der sonst ja fir die Eindriicke der Vergangenheit so empfinglich war — man erinnere
sich nur an seine brieflichen Aeusserungen iiber Avenches, dem er etwa 200,000 Einwohner zuschreibt —
nicht auf die vielen Zeugen einer edlen Vergangenheit aufmerksam wurde. Wir vermissen jede Andeu-
tung davon in seinen Schriften. Auch die franzosische Aufklirung, die sich am Ende des letzten Jahr-
hunderts mit ihrer Schongeisterei am Genfersee spreizte, scheint die schénen Schipfungen des Alterthums,
die sich damals dem aufmerksamen Blicke noch in tiberreichem Masse darboten, nicht beachtet zu haben.

Die antiquarische Gesellschaft Ziirich glaubt daher eine Pflicht der Pietdt zu erfiilllen, indem sie
das Versiumte, soweit es die heutigen Mittel noch gestatten, nachzuholen sucht. Die Anregung dazu
gebithrt dem Altmeister der schweizerischen Alterthumskunde, Dr. Ferdinand Keller. Der Verfasser
dieser Schrift selbst hat sich bemiiht, aus den theils gedruckten, theils handschriftlichen Berichten alter
und neuerer Autoren, sowie wihrend eines mehrtigigen Aufenthaltes an Ort und Stelle selbst Alles zu
sammeln, was auf die Geschichte der romischen Colonie Bezug hat, und daraus zwar nicht eine zusammen-
hingende Geschichte, aber doch ein mioglichst vollstindiges Bild von der Entwicklung der Stadt zur
Romerzeit zusammenzustellen; die Wahrhaftigkeit erlaubte freilich fir manche Ziige derselben nur eine
skizzenhafte Behandlung ¢). Fir die Kenntniss der Alterthiimer gewihrten die Herren Prof. Fréd. Roux
und Th. Wellauer in Nyon willkommene Unterstitzung, die beide, ersterer als Inhaber einer Privat-
sammlung, letzterer. als Conservator des stiddtischen Museums, um die Erforschung der romischen Zeit
Verdienste erworben haben und mir auch schriftliche Bemerkungen und Pline zur Verfiigung stellten 7).

I. Yorgeschichte.

Bis auf Spon war man selbst nicht einmal dariiber einig, wo man die romische Colonie Julia
Equestris oder Equestrium zu suchen habe; gab es doch vor ihm Geschichtschreiber, welche dieselbe
nach Genf oder Lausanne versetzten, und wieder andere, die, wie der Jesuit Dunod, dieselbe in der Franche-
Comté suchten. Die Inschriften stellten die Frage ausser Zweifel, und es bedurfte auch nur einer genauen
Betrachtung der Oertlichkeit, um sofort ins Klare zu kommen.

Nyon verdankt seine Bedeutung in keltischer und romischer Zeit vor Allem seiner natiirlichen Lage,
die am ganzen rechten Ufer des Genfersees kaum ihres Gleichen hat. Wer von Lausanne aus den Weg
nach Genf verfolgt, der bemerkt, dass hei Aubonne die Vorberge des Jura, die his dahin das Ufer
unmittelbar beriihrten, zuriicktreten, um der Entwicklung einer ziemlich weiten Ebene zwischen dem See
und der eigentlichen Jurakette Raum zu geben. Diese Ebene, bei Nyon etwa eine Meile breit, verengert
sich nach Siiden, indem der Jura sich dem See nihert und endlich etwa vier Meilen unterhalb Genf
ganz an die Rhone sich anschliesst, wo der Pas de I'Ecluse den Abschluss der Ebene bildet. Nur

) Wegen der Trimmerhaftigkeit des Quellenmaterials konnten die Polemik und die Beigabe von erliuternden Anmer-
kungen nicht ganz vermieden werden, doch hat sich der Verfasser dabei mit Ricksicht auf einen allgemeinen Leserkreis
moglichst kurz gehalten; immerhin mag er etwa an der Klippe gescheitert sein, fiir Ungelehrte zu gelehrt, fiir Gelehrte
zu alltiglich geschrieben zu haben. 5

) Fr. Roux: Quelques notes sur les Antiquités romaines de Nyon. Th. Wellauer: notes et remarques sur les
fouilles. Diese Arbeiten beziehen sich hauptsichlich auf die in den letzten Jahren gemachten Ausgrabungen. Der unserem
Neujahrsblatt beigegebene Plan ist nach den von den beiden Herren uns itberschickten Plinen ausgearbeitet.
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vereinzelt treten aus derselben kleinere Hiigel am Ufer des See’s hervor, einige von ganz : eigenthiim-
licher Gestaltung, etwa vier bis fiinf Stunden oberhalb der Rhonemiindung, nahe bei der Einbuchtung von
Promenthoux (Promontorium, Vorgebirge).

Diese Einbuchtung erwihlten einst die Pfahlbauer zu ihrem Wohnsitz. Noch heute sind im See
gegen Promenthoux hin gegeniiber den nichst der Stadt gelegenen Villen 15 Fuss unter dem Wasser-
spiegel Pfahle sichthar, einige hundert Fuss vom Ufer entfernt und diesem parallel gehend. Die Thon-
scherben und Steinwerkzeuge, welche aus dem umgebenden Boden hervorgezogen wurden und zum Theil
in der Sammlung des Herrn Fauconnet in Nyon aufbewahrt sind, zeigen, dass die Ansiedlung eine
nicht unbedeutende Ausdehnung hatte, schon in der Steinzeit entstanden war und sich bis in die spitere
Bronzezeit erhielt. Damals mogen die dunkeln Wilder des Jura mit den uralten Eichen, Buchen
und Fichten noch die ganze Ebene bedeckt und seine unheimlichen Gaste, die Wolfe, Biaren und Wild-
schweine, und die Feindseligkeit der Menschen selbst die Ansiedler zu besonderer Vorsicht in der Wahl
ihrer Wohnungen veranlasst haben. Die zahllose Menge des Hochwildes gewihrte ihnen dafiir einen
reichen Ertrag der Jagd?).

- Mit der Zeit jedoch wurden die Pfahlbaubewohner zu Strandbhewohnern; der See wurde mit
dem Ufer vertauscht. Es wire vermessen, wollten wir bestimmen, wann diese Umwandlung stattgefunden
hat; wir konnen nur annehmen, dass der Fortschritt in der Lichtung der Wilder und dem Anbau des
Landes und die Begrindung friedlicher gesellschaftlicher Zustinde die Bewohner allmilig an’s Land
gefithrt habe, gerade wie im Mittelalter heim Eintritt fester staatlicher Ordnung und personlicher Sicher-
heit die Berghbewohner in’s Thal hinabstiegen und Landbauer wurden. Thatsache wenigstens ist es, dass
an den meisten Orten aus Pfahlbauniederlassungen Ansiedlungen am Lande entstanden; einige Zeit lang
existirten beide neben einander, bis dann zuletzt die erstern ganz verlassen wurden. Alle die bei Pfahl-
bauten gelegenen Ortschaften gehoren daher auch zu den #ltesten, wie dies auch von Nyon anzunehmen
sein wird. Wahrscheinlich bhefand sich die erste hiesige Landstation unmittelbar am Ufer etwa bei der
Mindung des Baches Asse.

‘ Fine neue Epoche trat fir unsere Ortschaft ein mit der Befestigung des vorspringenden
Hiigels zwischen den Biichen Asse und Cordon, womit dann auch der Ort seinen bleibenden Namen
(Noviodunum , Neuburg) erhielt. Dies war nun aber nicht mehr das Werk vereinzelter zerstreuter
Angiedler, sondern eines Stammes oder Volkes. Die Festung hatte zuniichst den Zweck, den Umwohnern
als Zufluchtsstitte (Refugium®) in Zeiten der Noth zu dienen. Durch Anlage und Namen verrith sie
sich durchaus als die Schopfung eines keltischen Volkes. Die Kelten oder Gallier liebten es in dlterer
Zeit, solche burgihnliche Refugien auf giinstig gelegenen Hiigeln zu bauen. Diese Zufluchtsorter wurden

8 F. de Gingins-la-Sarra (histoire de la cité et du canton des Equestres, p. 10) lisst diese Ansiedlung wie
die iibrigen am Genfersee erst in der Bronzezeit entstehen. Troyon jedoch (habitations lacustres, Mém. et Doc. de la
Société d’hist. de la Suisse Romande t. XVII, p. 122) setst sie noch in die Steinzeit. Hr. Fauconnet, der uns schrift-
liche Mittheilungen dariber gemacht hat nach den von ihm selbst und seinen Sohnen geleiteten Ausgrabungen, unter-
scheidet zwei Stationen: eine grosse aus der Bronzezeit gegeniiber der Campagne Cornetz und eine kleine aus der Stein-
zeit gegenitber der Campagne Stoutz, wo eine Lanzenspitze und ein Rasiermesser von Feuerstein und, wie Fr. Roux
beifiigt, einige Steinbeile gefunden worden sind. In der erstern sind die gewohnlichen Bronzewerkzeuge; sowie Knochen

von Ebern und Nisse zum Vorschein gekommen.
9 Siehe Dr. F. Keller: Helvetische Denkmiler, in den Mittheilungen d. antiq, Ges. in Zurich, XVI, 2, S. 53 ff.
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nach und nach selbst zu Wohnstitten, und von dieser festungsartigen Anlage haben alle ihre Stidte,
deren Namen auf dun oder dur ausgehen, ihre Bezeichnungen erhalten, wofiir wir in der Schweiz Beispiele
an Eburodumom (Yverdon), Sedumum (Sitten), Minwmodunum (Meldunum, Mildern, Moudon), Campodunim
(Kempten), Dunum (Thun), dann an Vitodwrwm (Winterthur), Swloduwrum (Solothurn) u. a. haben. Der
Name Noviodwuun ist zusammengesetzt aus dem gallischen Wort ni, Wurzel nov (gleich dem lat.
novus, franz. nouveau, deutsch neu) und din, dinon (lat. castrum, arx, munitio, deutsch Umwallung,
Festung, woher auch das Wort Diinen) und bedeutet also die neue Festung, Neuburg, Neuenburg, Neu-
chatel 1Y), Stidte dieses Namens begegnen uns in Gallien ziemlich oft, und drei derselben sind in dex
Geschichte berithmt geworden: Noviodunum Biturigum (Notan), Noviodunum Aeduorum (Nevers) und
Noviodunum Suessionum (Soissons oder Noyans). Von den neufranzosischen Umbildungen des Namens stehen
Notian und besonders Noyans der unsrigen, die durch die Formen Nevidunum, Nividunum (deutsch
Neus von der Nebenform Nevisium) hindurchgegangen ist, am nichsten ).

Die Bezeichnung ,,neu* ist unsrer Festung gegeben worden wohl im Unterschied zu einem andern
schon vorher angelegten Dunum, vielleicht dem nahen Eburodunum, mochte aber kaum soweit auszu-
dehnen sein, wie Gingins-la-Sarra will, der sie geradezu als eine helvetische Stadt ganz jungen Datums
betrachtet. Gingins glaubt, den Zeitpunkt ihrer Griindung ganz bestimmt erkennen zu konnen; er bringt
dieselbe namlich in Zusammenhang mit dem Auszug der Helvetier zur Zeit der Cimbern- und Teutonen-
kriege und dem Siege Divico’s iiber den romischen Feldherrn Cassius Longinus, 107 v. Chr. ).
Als der helvetische Stamm der Tiguriner — so erzithlt Gingins —, verfithrt durch die Kunde von
den Plinderungsziigen der Cimbern, nach Gallien sich aufmachte, habe sie Cassius hbei Genf erwartet.
Divico jedoch habe unversehens die Rhone tiberschritten und das romische Heer am andern Ufer geschlagen
und unter dem Joch hindurch spazieren lassen. Die siegreichen Helvetier indessen hitten fiir gut gefunden,
wieder zuriickzukehren und sich vor einem Angrift der Romer oder der Allobrogen, ihrer gallischen Nach-
barn jenseits der Rhone, durch die Anlage einer Festung am Leman zu sichern.

~ Diese ganze Darstellung beruht nun aber auf der lingst als irrthiimlich erwiesenen herkommlichen
Annahme, dass das Zusammentreffen der Helvetier mit den Romern am Genfersee im Gebiet der Allo-
brogen stattgefunden habe, eine Annahme, zu der eine falsche Lesart einer Stelle des romischen
Geschichtschreibers Livius gefilhrt hat. Der berichtigte Text dieses Schriftstellers verlegt die Schlacht
nicht in's Gebiet der Allobrogen, sondern, in Uehereinstimmung mit dem andern Zeugen Orosius, in das-
Jenige der Nitiobrigen in Studfrankreich, und daher wird man sich, so schwer es auch vielerorts fallen
mag, auch in der Schweiz dazu entschliessen miissen, dem angewohnten Irrthum zu entsagen und das
schone Bild des verstorbenen Gleyre, das die Demiithigung der Romer und im Hintergrunde die Reben-
hiigel des Leman zeigt, an den Ocean in die Nihe der Garonune zu versetzen '®).

) Zeuss, Grammatica Celtica 8. 68: Adj. enuc (novus), Wurzel nov: Noviodunum, Noviomagus, Novesium, Novi-
gentum. — 8. 29: Nomen »din ¢, castrum, arx: ‘Augustodunum, Cambodunum, Lupodunum etc. Vgl. Gingins, a. a. O.
S. 9 A. 3 (Communication de M. Adolphe Pictet). Zu den verwandten schweiz. Namen vgl. d. Anzeiger fiir schweiz.
Gesch., u. Alterthumskunde 1857, S. 32. Ein Noviodunum gab es auch in Mosien und in Pannonien (Novigrad).

) 1In der Notitia Prov. Gall. haben wir die Namen Noiodunum und Novidunum. Im Mittelalter kommen neben
einander vor: Noviodunum, Noiodunum, Novidunum, Nevidunum, Nivendunum, Novisium und Nevisium, vgl. Levade: dict., S. 218.

) Gingins, a. a. 0, 8. 10ff. Danach Martignier et Aymon de Crousaz, dictionnaire historique du canton
de Vaud. Laus. 1867. S. 662. :

&) Frither las man bei Livius epit. 65, die Schlacht habe »in finibus Allobrogumc stattgefunden, und danach
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Wenn aber die Gefahr des romischen Widerstandes — von einem Angriff ist mur gar nicht zu
reden —— so. weit weggerickt wird, dann verliert auch die Beweisfiihrung fiir die Griindungszeit Novio-
dunums sofort ihre Kraft. Die Nothigung, gegen die henachbarten Allobrogen, die das Gebiet zwischen
dem Leman, der Rhone, der Isére und den Alpen bewohnten (Genf am linken Ufer, N. Savoien und Depar-
tement Isére), eine feste Grenzwehr zu haben, muss noch viel eher in fritherer Zeit bestanden haben,
wo, wie Strabo sagt, die Allobrogen noch die michtigste Nation Galliens waren und mit vielen Myriaden
in’s Feld zogen'). Auch ist es kaum glaublich, dass die Helvetier so spit erst auf den Vorzug jenes
Hiigels aufmerksam geworden, der unmittelbar am Eingange ihres Gebietes von Siidwesten her lag, und
wird sich daher Nyon als Festung auch an Alter den tbrigen helvetischen Stidten anreihen.

Gerne wiirden wir sagen, was fiir einem der vier Stdmme der Helvetier diese Festung angehorte,
ob es die Neuburg der Tiguriner oder Verbigener oder Tugener war: allein je mehr man sich
mit diesen Namen beschéftigt, desto grosser erscheint die Schwierigkeit, sie im Lande zu vertheilen, und
wenn daher die Einen die Tugener nach Zug oder in’s Toggenburg verlegen, die Andern (Galiffe) in das
Pays de Gex (mit der Hauptstadt Tougins), wonach dann Noviodunum eine Tugenische Stadt wiirde,
so konnen wir beiden gleichviel Recht geben ).

Mit der Annédherung der romischen Maeht an die helvetische Grenze erhielt Noviodunum
eine immer hohere Bedeutung; seine Lage als Schliissel des Landes verlieh ihm besonders bei den spitern
Ereignissen der helvetischen Geschichte eine soleche Wichtigkeit, dass die Rémer bei der nichsten Gelegen-
heit ihr Auge gerade auf diesen Punkt werfen mussten. Dies geschah zur Zeit Césars. :

Wir konnen hier den Gang der grossen Begebenheiten nur kurz berithren. Man mag es Zufall
nennen, dass die Helvetier, die noch nach jenem Siege am Ocean an der Seite der Cimbern” Gallien und
Oberitalien durchstreiften, dem allgemeinen Untergang, der jene gleich den Teutonen traf, entgingen.
Wihrend die Cimbern auf den raudischen Feldern bei Verona 101 v. Chr. den Todeskampf kampften,
standen die Tiguriner als Reserve am Fusse der Alpen, um die Passe zu hewachen, und kehrten auf die
Kunde von der Niederlage ihrer Bundesgenossen ungestort nach Hause zuriick'®). Sie scheinen indessen
bei diesem Zuge sehr wenig gelernt zu haben; ihr Sieg iiber Cassius blendete sie zu sehr, als dass sie

versetzte sie Joh. v. Miiller in seiner Schweizergeschichte an den Lemansee, welcher Annahme die Spétern allgemein folgten;
Einzelne nannten geradezu Villeneuve als Schlachtfeld. Nun fand man aber (vgl. O. Jahn, Titi Livii periochae, Leipzig 1853),
dass die guten Handschriften des Livius statt »in finibus Allobrogum« lesen »in finibus Nitiobrigum«, im Gebiet
der Nitiobrigen, eines gallischen Stammes in der Gegend von Agen an der Garonne, wozu dann die Angabe des Orosius
V 15: ad oceanum, die man sonst nicht erkliren konnte, sehr wohl stimmte. Th. Mommsen hat diese Entdeckung zuerst
verwerthet und den Sieg Divico’s (Rom. Gesch. II, 178) um Agen an der Garonne stattfinden lassen. Vgl. Gisi: Quellen-
buch zur Schweizergesch. I, S. 211.

) Strabo IV, p. 185. Vgl. Gisi, Quellenbuch I, S. 48.

%) Cluver, Cellar, Plantin, d’Anville brachten den Namen Tugeni mit Zug (Tugium) in Verbindung,
Walckendr u. a. mit Toggenburg. G. Galiffe, Genéve historique et archéologique, Genéve 1869. S. 49 A, hat
eine neue Conjectur gewagt, zu Gunsten seines Nachbarlandes, des Pays de Gex, dessen alte zerfallene Dirfer, wie
Tougens oder Tougins, vor der romischen Epoche, wie er meint, Hauptstidte gewesen sein konnten. Was einzig mit
einiger Wahrscheinlichkeit in Bezug auf den Sitz der helvetischen Stimme gesagt werden kann, beschrinkt sich darauf,
dass Avenches, Aventicum, die Hauptstadt des angesehensten Stammes, der Tiguriner, gewesen sein wird.

16) Teber die Theilnahme der Helvetier an den Cimbern- und Teutonenkriegen vgl. Liv. epit. 65. Florus epit. lib.

1y 0..88.. Oros: ¥, 15 u. 16,
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die Bedeutung des Untergangs jener Volkerschaften erkannt hatten. Trotzdem dass seit jenen Nieder-
lagen der barbarischen Horden die Romer das sidgallische Gebiet bis zur Rhone (die Provence, das am
friithesten provinzialisirte Gallien) als Provinz behandelten, hatten die Helvetier kaum eine Ahnung von der
(Gtefahr, die ihnen von Siiden drohte, von der unwiderstehlichen Macht der romischen Waffen, welche so
gewaltige Fortschritte machten, oder der Spannkraft der romischen Disciplin. Auch kimmerten sie sich
sehr wenig um das Schicksal der Allobrogen, ihrer Nachbarn jenseits der Rhone; dieselben fanden
keine Theilnahme, als sie in Verbindung mit Sertorius gegen die romische Herrschaft zu den Waffen
griffen und von Pompejus unterworfen wurden (77 v. Chr.), auch nicht, als sie sich 76 v. Chr. gegen den
habgierigen Statthalter Fontejus erhoben, noch endlich als sie, von den Romern fiir den Verrath an
Catilina mit Undank belohnt (62 v. Chr.), die Provinz zum letzten Mal in Aufruhr setzten, um dann
fiir immer unter das romische Joch gebeugt zu werden'). Wahrscheinlich waren die Helvetier damals
in Grenzkriegen mit den Germanen am Rhein beschiftigt '®); jedenfalls aber konnte es nur mit volliger
Unkenntniss der Zeitverhidltnisse geschehen, dass sie im Jahr 61, ein Jahr nach der volligen Unter-
werfung der Allobrogen, dem Orgetorix zustimmten, da er sie bei der Versammlung der vier Staimme .
in der Hauptstadt Aventicum aufforderte, sich in dem schénen und herrenlosen Gallien eine neue Heimat
zu grimden, sie an ihren Kriegsruhm und ihre Tapferkeit erinnernd, die sich ihre Grenzen selbst setzen
wiirden. Als Ziel ihrer Wanderung schwebten ihnen die Gebiete an der Gironde, das Land der Santonen,
das sie auf ihrem Zug mit den Cimbern kennen gelernt hatten, vor?). Die Vorbereitungen zur Aus-
wanderung wurden sofort begonnen; auch die Entdeckung des Verraths des Orgetorix schreckte nicht ab;
man erneuerte den Beschluss, und auf die bestimmte Zeit, Frihjahr 58, trafen die Contingente der
verschiedenen Stimme mit ihren Bundesgenossen an der Rhone zusammen, alle ihre 12 Stidte und ihre
Dorfer als ode Brandstitten zurticklassend. Die ungeheure Masse mit dem zahlreichen Tross (263,000
Helvetier, Minner, Weiber und Kinder, 28,000 Raurachen, 26,000 Tulinger, 14,000 TLatobrigen und
82,000 Bojer), die sich auf dem rechten Ufer der Rhone von Genf bis zum Pas de 1'Hcluse zusammen-
driingte, erfiillte wohl noch eine weite Strecke der Ehbene dem See entlang, und ihre Nachhut mochte
noch Nyon berithren, von woher die rauchenden Triimmer die Mahnung verkiindeten, dass an keine Riick-
kehr mehr zu denken sei??). :

Das ganze Unternchmen war mit mehr als gallischer Unbesonnenheit und Verblendung in’s Werk
gesetzt. Die Helvetier hatten gehofft, ohne Weitercs die Rhone iiberschreiten und das Gebiet der Allo-
brogen passiren zu konnen. An ihrem Sammelpunkt angelangt, wenden sie sich an ihre gallischen Nach-
barn um Gewdhrung freien Durchgangs, als ob diese hitten selbst iiber sich bestimmen konnen, und sie
waren nicht wenig erstaunt, die Antwort vom romischen Feldherrn Julius Caesar zu erhalten, der
vor Kurzem die Statthalterschaft iiber das cis- und transalpinische Gallien angetreten. Caesar selbst ldsst
in seiner Schilderung dieser Begebenheiten erkennen, dass ihm die Naivetiit solcher Forderungen etwas

1Y) Ueber die verschiedenen Erhebungen und die Unterwerfung der Allobrogen vgl. Gisi, Quellenbuch I, S. 241 ff.

18 Caesar B. G. I, 1 u. 40.

') Als einzige einigermassen dringende Ursache zum Auszug kann die Bedriingniss durch die Germanen angenommen
werden, an die sie, wie es scheint, frithere Sitze jenseits des Rheins in letzter Zeit hatten abgeben miissen, und die sich
nun unter Ariovist auch bei ihrem westlichen Nachbarn, den Sequanern, festsetzten. -

%) Die Geschichte des Auszugs erzihlt Cwsar in seinen Commentarien iber den gallischen Krieg, I, L ff.
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wunderlich vorkam; auch hatte er bereits durch Herbeiziehung von Truppen nach Genf und Errichtung
eines Walls lings des linken Ufers der Rhone alle Anstalten getroffen, um einen gewaltsamen Uebergang
abzuwehren. Die Helvetier strengten sich zwar, nachdem sie den Abschlag erhalten, noch gewaltig an,
bei Tag und bei Nacht, auf Kéhnen und durch Furten, einen Weg zum andern Ufer sich zu bahnen,
mussten aber bald die Nutzlosigkeit ihrer Bemiihungen einsehen *°%).

Nachdem der erste Kampf wider alles Erwarten misslungen war, bildete der weitere Zug nur
noch eine Reihe von Beschwerden und Ungliicksfillen. Die Unterhandlungen mit den Sequanern wegen
des Durchgangs durch den Pas de 1’Ecluse, welecher Weg nun allein noch iibrig blieb, und der
langsame, heschwerliche Marsch durch den Pass gaben Caesar Gelegenheit, Verstirkungen aus Italien
herbeizuholen. Von den Sequanern selbst, die tiber die Plinderungssucht der Auswanderer erschraken,
zu Hilfe gerufen, erreichte und vernichtete er die Nachhut der Helvetier, die Tiguriner, beim Ueber-
gang tber die Sdone und schlug den Gewalthaufen bei Bibracte, in der Nihe von Autun aufs
Haupt?!). Die am Leben bliehen (etwa 110,000 Seelen), schickte er in ihr Land zuriick, damit sie,
durch die Spenden der Gallier nothdirftig mit Unterhalt versehen, ihre zerstorten Stiadte wieder auf-
bauten und ihre verwiisteten Gefilde von Neuem anpflanzten.

So wurden die Helvetier, die mit so grossen Hoffnungen ausgezogen waren, durch die furchtbarste
Niederlage aus dem Traum ihrer Grosse und Untiberwindlichkeit herausgerissen, und so schmerzlich es
ihnen auch gewesen sein mag, als Besiegte ihre Heimat wieder zu sehen, so mussten sie es doch noch
als eine Gnade des Siegers betrachten, dass sie fortan ihr Land als Bundesgenossen des rémischen Volkes
besitzen durften®). Die Handlungsweise Caesars war indessen kein Ausfluss seiner Barmherzigkeit, auch
nicht bloss ein Zeugniss der Achtung vor der Tapferkeit des ungliicklichen Volkes, sondern vor Allem
eine Forderung seiner Politik. Er wollte nicht, dass die Germanen von jenseits des Rheins, die in der
letzten Zeit die Helvetier vielfach beléstigt hatten und bereits auch mit starker Macht mitten in Gallien

204) Ginginsg a. a. 0. 8.6 ff meint, Noviodunum selbst sei der Sammelpunkt der Auswanderer gewesen, und weiss
genau die Lage des befestigten Lagers der Helvetier anzugeben, das sich hinter dem Hiigel von Noviodunum vom Ufer
bis zum Fuss der Dole in der Ausdehnung von einer Meile erstreckt habe. Caesar B. G. I. 6 sagt einfach: diem dicunt,
qua die ad ripam Rhodani ommnes conveniant. Darnach sind auch ihr Kriegsplan und ihre Operationen eingerichtet.
Gisi, Quellenbuch I. S. 42, scheint, wie Galiffe, Genéve hist. Supplém. S. 31, nach Caesar B. G. I. 11 anzunehmen, dass
die Allobrogen noch jenseits der Rhone im helvetischen Gebiete Land besassen; allein die Bemerkungen Caesars beziehen
sich auf die Grenze gegen die Sequaner.

#)  Selbst nach den von Napoleon III. (Histoire de Jules César) angestellten Untersuchungen ist es immer noch
streitiz, wo man das alte Bibracte, in dessen Nihe der Kampf stattfand, zu suchen habe. FEinzelne halten immer noch
an Autun fest, das frither die meisten Stimmen auf sich vereinigte; Andere entscheiden sich fiir Beaune; Napoleon
und seine gelehrten Mitarbeiter sprechen sich fiir Mont Beuvray, 13 Kilometer von Autun, aus, welcher Ort im Namen
und in der Lage ibereinstimmt und Ueberreste einer gallischen Stadt aufweist. Das Schlachtfeld selbst hat ziemlich
genau bestimmt werden konnen; in der Niahe liegen die Dorfer le grand Marié und le petit Marié und die Anhéhe
Chateaun de la Garde.

2) Franz Ludwig von Haller von Konigsfelden, Helvetien unter den Romern II, S. 215, fand sich durch
die Betrachtung dieses unglicklichen Ausgangs zur Wiederholung folgender Poesie des grossen Haller veranlasst:

»So schlug ihr grosser Vorsatz fehl,
Gross war er in der That!

Den bloss des Romers grossre Seel —
Sonst nichts — vereitelt hat!«
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standen, in die von jenen verlassenen Giebiete einzogen und so die unmittelbaren Nachbarn der rémischen
Provinz und der Allobrogen wirden. Es ist auch behauptet worden, dass Caesar zugleich mit der R iick-
sendung der Helvetier den nordwestlichen District ihres Landes am Genfersee mit der Festung
Noviodunum ihnen abgenommen und in Vorbereitung der Grindung einer Colonie occupirt habe**). Kann
nun auch von eigentlicher Besitznahme in dieser Zeit noch nicht die Rede sein, da zum Mindesten Caesar
selbst dies bei der Schilderung des Friedensschlusses mit den Helvetiern oder bei dem etwas spitern Zug
des (talba nach dem Wallis hitte bemerken miissen, so mochte sich im Verlauf der gallischen Erobe-
rung die Winschbarkeit dieses Besitzes bald genug aufdringen, hauptsichlich wegen der Bedeutung fiir
die wichtige Handelsstrasse iiber den grossen St. Bernhard. Ueber diesen Pass ging der Haupt-
verkehr aus Italien nach Helvetien und dem mittlern und noérdlichen Gallien; schon lange beklagten sich
die romischen Kaufleute, dass sie beim Uebergang iiher denselben von Feindseligkeiten der Alpenviolker
zu leiden und grosse Zolle zu bezahlen hiatten*). Um diesen Weg frei zu machen, schickte Caesar im
Jahr 57 seinen Unterfeldherrn Servius Galba nach dem Wallis ab, der die rduberischen walli-
sischen Stamme (Nantuaten, Veragrer, Seduner) mit den Regeln des romischen Volkerrechts bekannt
machen sollte. Derselbe kam mit seinen Truppen von Gallien her tber den Jura und an Lausanne vorbei,
und nachdem er einige Tausende massakrirt, zog er sich aus dem unwirthlichen Thal in das Gebiet der
Allobrogen zuriick, indem er, wohl dem rechten Ufer des Sees folgend, seine Winterquartiere auf dem
linken Ufer der Rhone aufschlug, die noch einige Zeit die Grenze zwischen dem friedlichen Provinciallande
und dem nur halbunterworfenen fremden Stammgebiete bildete*). Als die Stimme des mittlern und
nordlichen Gallien sich unter der Fihrung des Vercingetorix nochmals in gewaltigem Aufstand er-
hoben (52 und 51 v. Chr,), wobei auch die Helvetier 8000 Mann zum Heer der Aufstindischen stellten,
wurden die Allobrogen von den Romern mit dem Schutz der Rhonegrenze beauftragt ).

II. Griindung der Colonie.

Leider sind uns so oft die Anfinge der Dinge verborgen, und gerade in Bezug auf die Colonie
Nyon ist es, soviel Gelehrsamkeit auch dafiiv aufgewendet wurde, die Zeit und Umstinde ihrer Griindung
zu hestimmen, doch immer nur anndhernd gelungen, so dass die Meinungen der Gelehrten noch
vielfach auseinander gehen und der Combination einen ziemlich weiten Spielraum lassen. Wir wiirden nun
wohl dem Leser keinen Dienst leisten, wenn wir ihm hier die verschiedenmen Ansichten, welche die
einzelnen modernen Forscher mit mehr oder weniger Griinden, mit mehr oder weniger Scharfsinn
ausgefithrt, darlegen wollten. Der Unterschied besteht hauptsichlich darin, dass die einen (Mommsen,
Roth, Gisi) die Kinrichtung der Colonie noch Caesar, die andern (Zumpt, Gingins, G. v. Wyss)

*) Th. Mommsen, rom. Gesch. III, S. 241 (Danach Gisi, Quellenbuch I, S. 261). In der frihern speciellen Arbeit
iiber »die Schweiz in romischer Zeit« (Mittheilungen der zircher. antiquar. Ges. Bd. 9, Abthlg. 2, S.18, 1856) lisst es
Mommsen selbst noch unentschieden, ob die Besitzergreifung nach der ersten oder zweiten Ueberwindung (52/51 v. Chr.)
der Helvetier stattgefunden habe. : :

) Caesar B. G, III, 1.

?) Caesar"B. G. IIT, 1—6. Vgl Gisi, Quellenbuch I, S. 309.

*)  Caesar B. G. VII, 65. 75.
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dem Augustus zuschreiben®). Vergebens sehen wir uns nach einem Zeugniss aus dem Alterthum
um; kein alter Schriftsteller, kein Stein berichtet uns tiber die Griindung des romischen Noviodunum.
Zwar weiss (tingins von einer alten Tradition, die dieselbe auf Caesar zuriickfiihre; allein es ist etwas
dunkel, wie sich diese Tradition aus den Trimmern der Romerzeit und durch die Nacht des Mittelalters
fortgepflanzt haben soll; sehr wahrscheinlich hat sie ihren Halt nur an dem Namen Julia, den die
Colonie an der Spitze ihrer officiellen Benennungen trigt; war es doch lange, zum Theil noch -heute,
gebriuchlich, Alles was den julischen Namen trigt, auf den grossen Julier, Julius Caesar, zu beziehen.
Dieser Name, der allerdings auch fiir die neuern Gelehrten das néichste Kriterium fiir die Bestimmung
des Alters gab, sagt indessen nach der von dem italienischen Epigraphiker Borghesi aufgestellten Regel
nur soviel, dass die Colonie Noviodunum, sei es von Julius Caesar als Dictator (49 —44 v. Chr.),
sei es unter dem zweiten Triumvirat (Octavian, Antonius, Lepidus (43 —42 v. Chr.), sei es von Octavian
nach der Theilung des Reiches (seit 42 v. Chr.), jedenfalls aber vor der Annahme des Augustus-
titels durch den letzternm Ao. 27 v. Chr. eingerichtet wurde; die spiter von Augustus angelegten
Colonieen nannten sich nach seinem hehren Beinamen Augustische (Coloniae Augustae®®). Darnach liesse
uns der Name fiir die Zeit immerhin noch einen Spielraura von tiber 20 Jahren (49-—27 v. Chr.). Aus
der Beiziehung einer Notiz in dem selbstverfassten Thatenbericht des Augustus, von dem man eine
Abschrift in der Hauptstadt der kleinasiatischen Galater, Aneyra, gefunden hat (Monwmentum Ancyranum),
mag sich jedoch noch eine engere Begrenzung ergeben. Augustus zihlt hier die Provinzen auf, in denen
" er Colonieen gegrindet habe (Africa, Sicilien, Macedonien, beide Spanien, Achaia, Asien, Syrien, Gallia
Narbonensis und Pisidien); dabei wird auch das narbonensische Gallien (Provence) genannt,
dagegen das ibrige Gallien iibergangen. Daraus folgt, wie Mommsen zuerst geschlossen??), dass derselbe
in diesen Theil Galliens keine Colonieen aussendete, und wir sind wohl berechtigt, diese Folgerung, was
bis jetzt zwar noch Niemand gethan, auf das in dem tibergangenen Gallien gelegene Noviodunum anzu-
wenden und ihm den augusteischen Ursprung abzusprechen. Aber auch fiiv die Zeit des Triumvirats
vor der Theilung der Herrschaft fillt die Wahrscheinlichkeit dahin, da dem Statthalter, der nach dem
Tode Caesars das mittlere und nordliche Gallien regierte (44 —43 v. Chr.), Munatius Plancus, nur
die Griindung der Colonieen Lyon und Baselaugst (Lugdunum und Augusta Rauricorum) zugeschrieben

®) Th. Mommsen lisst in den Inscript. Confoed. Helvet. S. 18 und in-der Abhandlung iber das romische Helvetien
(a. a. 0.) Nyon entweder noch von Caesar oder von Augustus, jedoch' vor 27 v. Chr. gegriindet sein (vgl. J. Marquardst u.
Th. Mommsen, Handbuch d. R. Alterthimer IV. 1, S. 115 A, 9); in der R. Gesch. dagegen (III, 283 f., 538) schreibt er
ohne weitern Beweis die Griindung Caesar zu, wobei er jedoch in der Zeitbeziehung sich sehr schwankend (zwischen
58 und 45) ausdriickt. — Dr. L. Roth (Mittheilungen d. Ges. fiir vaterl. Alterthiimer in Basel, 4. Lief. S. 15, 1852) versetat
die Griindung der Colonie ohne weitern Beweis noch in die Zeit von Caesars Proconsulat, also vor 49 v. Chr. — Gisi,
Quellenbuch I, S. 43: wahrscheinlich von Caesar. Gingins, a.a. 0. 8. 39, meint, wie Zumpt, Comment. epigr. 5. 871:
die Intention sei eher von Caesar, von Augustus aber die Ausfihrung, und hilt fir wahrscheinlich, dass der Beschluss
mit der Colonisation von Gallien in den letzten Jahren von Caesars Dictatur gefasst worden sei. Dabei stittzt er sich aber
auf eine Inschrift von (. Fabius Maximus, die erwiesen falsch ist. — G. v. Wyss, tber das rom. Helvetien (Archiv fiir
~ Schweiz. Gesch. VII, S. 63 f, mit Abauzit tiberhaupt fir Augustus.

%) Siehe Borghesi’s Bemerkungen im Bullet. storico ital. XVI, 1850. praef. not. 25. und Mommsen, Inscripp.
Confoed. Helvet. S. 18. . :

%) Mommsen, Res gestae D. Aug. 5. 35: Colonias in Africa, Sicilia, Macedonia, utraque Hispania, Achaia, Asia,
Syria, Gallia Narbonensi, Pisidia militum deduxi; dazu S. 83.
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werden®’). Dabei sprechen verschiedene Anzeichen, wie der Name und die Stellung zu den Helvetiern,
dafiir, dass Baselaugst einer spitern Epoche der Colonisation angehort als Noviedunum®!). Fir dieses
werden wir daher auf die Zeit der Dictatur Caesars zurickgefithrt, und damit stimmt auch voll-
kommen der Gang der Hreignisse. .

In den letzten Jahren seiner Dictatur leitete Caesar jene provinciale Colonisation im grossen
Style. ein, die eine neue Epoche in der Geschichte der romischen Colonieen herbeifithrte. Bis dahin
hatte man nur ausnahmsweise Colonieen in ausseritalischen Lindern angelegt. Der Gedanke der
Gracchen, auch das Provincialgebiet fir die Versorgung der Biirger zu verwenden, war zunichst in Aquae
Sextiae (Aix), wohin 123 v. Chr. eine stiindige romische Besatzung verlegt wurde®*), und in Narbo Martius
(Narbonne), das 118 v. Chr. Biirgercolonie wurde, verwirklicht worden. Spdter, unter Sulla, kam noch
eine einzige neue hinzu, Aleria auf Corsica. Erst Julius Caesar, der ja auch sonst in mancher Beziehung
der Vollender des Werkes der Gracchen war, brach auch hierin vollstindig mit der Tradition, indem er
nach dem Sieg tber Pompejus und die Republikaner die Biirger zu Tausenden auf Provineialboden
ansiedelte. Man diente damit dem Zweck der Romanisirung der fremden Gebiete, und zugleich war es
ein wohlfeiles Mittel, die treuen Veteranen zu helohnen und die untreuen Provinecialen zu bestrafen ;
denn diese Colonieen wurden meistens auf solchem Land angelegt, das man Andern abgenommen hatte ).
Reichlicher Stoff zu solchem Strafverfahren war hauptsichlich in Gallien vorhanden, in Mittel- und
Nordgallien, weil viele Stimme noch jingst gegen die Romer selbst das Schwert ergriffen, in Siidgallien,
weil manche Gemeinden mit Pompejus sympathisivt hatten. Die Massilier (Massilia=Marseille), die
die Unbesonnenheit begangen hatten, den Caesarianern heim Aushruch des Biirgerkriegs die» Thore zu
verschliessen, mussten nun vor Allen schwer biissen; umsonst beriefen sie sich auf das alte Biindniss mit
Rom; der grosste Theil ihres Gebietes, das sich bisher fast tber die ganze Studkiiste Gtalliens erstreckt
hatte, wurde ihnen unbarmherzig weggenommen, und an die neuen Colonieen Baeterrae (Béziers), Arelate
(Arles) und Forwm Julii (Fréjus) vertheilt. Gleichzeitig mit diesen Colonieen wurde auch drausio
(Orange) angelegt und Narbonne durch eine frische Aussendung verstirkt®!). Alle diese Neugriin-
dungen sind nach einem systematischen Plan ausgefiihrt, was sich auch in ihren Namen verriith; denn
sie nennen sich alle nach Legionen, Narbonne nach der zehnten (colonia Decumanorum), Fréjus nach der
achten (colonia Octavanorum), Arles nach der sechsten (colonia Sextanorum), Béziers nach der siebenten
(col. Septimanorum) und Orange nach der zweiten (col. Secundanorum). Diese militérischen Bei-
mamen zeichnen die Caesarischen Colonicen von den spitern aus, und so ist es wohl auch nicht ohne

%9) Ueber Munatius Plancus siehe Roth, Erklirung der Inschrift von Gaeta. Mittheilungen der Ges. fiir vaterlind.
Alterthiumer in Basel, 1852, 4. Lief. S. 1—27.

¥) Wenn Noviodunum nach Baselaugst oder gleichzeitig mit diesem als Colonie eingerichtet worden wire, so hiitte
es wohl auch den Namen Augusta angenommen. Ferner wurden die Curatoren fir die romischen Biirger in Helvetien, wie
wir spiter sehen werden, von Nyon aus bestellt, was wohl seinen Grund darin hat, dass es die erste den Helvetiern
benachbarte Colonie war. Endlich lag es fiir die Rémer auch sonst nahe, sich hier festzusetzen.

*) Mommsen, R. G. II, 167. Vgl. anch Marquardt und Th, Mommsen, Handbuch d. R. A. IV. 1, S. 110. E. Herzog,
Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia p. 49 £

%) Vgl. Cicero de offic. IL, 7. 27. Philipp. XIII, 15. 31.82.

*) Vgl. E. Herzog: Galliae Narbonensis provincine Rom, historia. Lips. 1864. 8. 77 ff. A. W. Zumpt, Comment.
Epigr. S. 311 ff. Mommsen, R. &, III, S. 537.
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Bedeutung, dass Noviodunum sich ebenfalls nach einem militdrischen Corps als colonia Eguestrium, Colonie
der Reiter, bezeichnete; vielmehr werden wir darin einen neuen Grund dafiir sehen, dass auch die Griin-
dung unserer Stadt derselben Epoche systematischer Colonisation in Gallien angehorte. Wie aber das
fiir einen Theil der siidgallischen Pflanzstidte nothige Land den Massiliern abgenommen wurde, so das
Gebiet fiir die Colonie am Leman den Helvetiern. Auch diese hatten als Bundesgenossen der Romer
die Treue gebrochen und zwar nicht erst beim Aushruch des Biirgerkrieges, sondern, wie wir sahen, noch
beim letzten gallischen Aufstand unter Vereingetorix (52 u. 51 v. Chr.). Wahrscheinlich wurde gleich
mit der Unterdrickung des Aufstandes die stdwestliche Ecke ihres Gebietes von den Riomern occupirt,
und seit dieser Zeit besetzt gehalten. So begreifen wir denn auch, wie der romische Dichter Lucan beim
Ausbruch des Biirgerkrieges die romischen Truppen vom Lemanbecken aufbrechen lisst®):

» Von den gallischen Feldern ruft er herbei die Cohorten

und nach Rom eilt er; tiberall her kommen die Fahnen;

sie verliessen die Zelte, gespannt am Becken des Leman.«
Sobald einige Ruhe eintrat, so wurde die Besetzung mit der Ansiedlung vertauscht.

Der Mann, der von Caesar mit der Einrichtung dieser Pflanzstitte betraut war — denn damals
schon geschah die Anlage derselben nicht mehr nach Volksbeschluss durch eine Kommission, sondern
nach dem Gutfinden des Imperators durch einen von ihm Bevollméchtigten — ist Niemand Anders
als der Vater des Kaisers Tiberius, Tiberius Claudius Nero, ein Nachkomme des Appius Claudius,
der erste Gatte der reizenden Livia, der er nach mehrjihriger Ehe 38 v. Chr. zu Gunsten des glick-
lichern Octavian entsagen musste. Der Geschichtschreiber Sueton sagt von demselben, er sei nach Been-
digung von Caesars alexandrinischem Krieg (47 v. Chr.), wo er als Flottencommandant sehr viel zum
Siege beitrug, zum Oberpriester (Pontifex maximus) beftrdert und zur Ausfithrung der Colonieen nach
Gallien geschickt worden®®). Er entledigte sich dieser Aufgabe in den Jahren 46 und 45 v. Chr. Als
die wichtigsten der von ihm angelegten Colonieen nennt Sueton Narbonne und Arles. Unter den
minderwichtigen, die Sueton bei seiner kurzen Berichterstattung tibergeht, haben wir neben Béziers,
Fréjus und Orange auch unser Nyon zu denken, das als officiellen Namen die Bezeichnung colonic
oder civitas Julia Equestrium Noviodwnuwm, abgekiirzt aber auch nur colonia Equestrivin oder Equestris,
annahm %), - \ .

Der schweizerische Patriotismus mochte sich nun wohl geschmeichelt fithlen, wenn ich, wie Andere
gethan haben %), die Colonisten der Equestris auf Grund dieses Namens, der auf die Ansiedlung eines

»

%)  Lucan, Pharsalia I.

%) Sueton, Tiberius 4. Pater Tiberii, quaestor C. Caesaris Alexandrino bello classi praepositus, plurimum ad victo-
riam contulit. quare et pontifex in locum P. Scipionis substitutus et ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo
et Arelate erant, missus est.

37) In der Notit. Prov. Colonia Julia Equestrium Novidunum und Civitas Equestrium Noiodunum. Auf den Inschriften
erscheint der keltische Name Noviodunum nie, sondern bloss: Col. Jul. Eq. (colonia Julia Equestrium oder Equestris.
Mommsen I. C. H. 120) oder Colonia Equestrium, wie wohl die Abkiirzungen Col. Eq. (Momms. 121, auf den Meilen-
steinen Col. Eq. 324, 825), Col. Equestr. (1. Nachtrag zu den Inschriften. No. 10: in colonia Equestr. et in col. Viennensium,
in Col. Equestr, Momms. 84) zu lesen sind, Civitas Equestrium (Momms. 115), Colonia Equestris (Momms. 83:

“in col. Equestre Plin. IV, 17. Ptol. II, 9, 21: 'Bxoveorols, im Jtin. Ant. p. 348 und auf der Tab. Peut. Equestribus.

%) Haller von Konigsfelden spricht von der Rittercolonie und dem Rittergau (a. a. 0. II. S. 205).
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berittenen Corps hindeutet, zu Rittern und die Colonie zu einer Rittercolonie machen und ihr
damit einen hohern Rang als den andern, die sich nur nach Fusstruppen benennen, zuweisen wiirde. Soviel
sich jedoch aus der Einrichtung des romischen Militirwesens erschliessen lisst, miissen wir diese Schitzung
eher umkehren. Allerdings entstand der romische Stand der Ritter aus der Reiterei; aber ebenso fest
steht, dass seit Marius, dem Begriinder des Soldnerheeres, die Biirgerreiterei einging und bereits Caesar
nur Auxiliarreiterei, Reitercorps von Provincialen, im Heer hatte und die Legionen allein, das schwere Fuss-
volk, aus den romischen Biirgern recrutirte. Die Colonisten von Nyon, die der Name der Colonie als
ehemalige Reiter kennzeichnet, hatten also als Nichtbiirger im Heere gedient, und das Biirgerrecht
war ihnen wohl, wie das nicht selten vorkam, erst bei ihrer Entlassung zugleich mit der Landanweisung
am Genfersee zum Dank fir ihre Dienste zu Theil geworden. Als Neubiirger zogen sie in ihren
Bestimmungsort ein, und waven daher dem Reiche doppelt verpflichtet, weshalb auch von ihnen eine
feste Haltung an einem damals zum Theil noch exponirten Posten erwartet werden konnte. Man konnte-
noch die Frage aufwerfen, aus was fiir einer Provinz dieselben etwa ausgehoben waren, was fiir einem Volk
sie durch die Geburt angehorten. In dieser Beziehung darf man wohl hervorheben, dass man unter der
Reiterei Caesars neben Spaniern, Thrakern und Numidiern vornehmlich Gallier und auch Deutsche
aus dem nordostlichen Gallien (Trevirer, Bataver) findet *’). Wohl moglich, dass derselbe gerade aus den
treugebliebenen gallischen oder deutschen Stimmen Veteranen auswihlte, die vielleicht erst gegen die
Helvetier gekimpft und noch seinen Siegeszug gegen Pompejus mitgemacht hatten, und sie dem gedemii-
thigten Volke zu Wachtern setzte *"). Wenn, wie wir sahen, die Veteranen der 10. Legion nach Narbonne
die der 8. nach Fréjus, die der 6. nach Arles, die der 7. nach Béziers und die der 2. nach Orange
kamen, so mochte man fast annehmen, dass die in jener systematischen Colonisation inbegriffene Equestris
die zu jenen fiinf Legionen gehorenden Reiter aufzunehmen bestimmt war, also die Veteranen ver-
schiedener Fahnlein (alae), im Ganzen wohl an die 2000 Mann, welche Zahl mit der verhiltniss-
missig geringen Ausdehnung der Colonie stimmen wiirde *!).

) Becker-Marquardt IIL 2. 847 f L. Lange, Hist. rei milit. p. 24. Caesar B. G. I, 15. VIL 65.

40)  Noviodunum wiare dann nicht nur, wie Mommsen sagt (R. G. III, 538), die nordlichste Stadt italischer Verfassung
im Reiche geworden, sondern auch eine der ersten deutschen Colonieen im Innern des Reiches,

) Mommsen findet es (R. G. III, 537 A) nicht glaublich, dass die Colonisten dieser gallischen Colonicen den
eponymen Legionen angehort hiitten, da die Veteranen in ihrer grossen Mchrzahl in Italien angesiedelt worden seien;
diese Namen seien also nur zu Ehren der treuen Legionen willkirlich gegeben und die Colonisten selbst der rdmischen
Plebs entnommen, was auch Herzog a. a. 0. S. 81 f. einfach wiederholt. Allein Mommsen hat selbst an einer frithern
Stelle, gerade durch die Analogie der Equestris dazugefiihrt, die entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen, indem
er R. G. III. 8. 241 A. von der julischen Reitercolonie Nyon bemerkt: «Julia Equestris, wo der letzte Beiname zu fassen
ist wie in andern Colonieen Caesars die Beinamen sextanorum, decimanorum u, a, m. Es waren helvetische oder deutsche
Reiter Caesars, die u. s. f» So deutet auch Mommsen im Monum Ancyr. V. 85 S. 82 die auf den Miinzen der augustischen
Colonieen vorkommenden Legionennamen auf die Ansiedelung der Veteranen; die Augustische Colonisation kann aber nur
als eine Fortsetzung und Nachahmung der Caesarischen betrachtet werden. Als Beweise fiir unsere Auffassung konnen
wir noch anfithren die Ansicht der alten Schriftsteller selbst, inshesondere den Ausspruch des Zeitgenossen Vellejus
Paterculus I. 14: nam militariom (coloniarum) et causae et auctores ex ipsarum praefulgent nomine; Plin. IIT, 4, 36
u. a. 0.; Tacitus Ann. XIV, 27; fiir Forum Julii im Besondern die der Equestris analoge Bezeichnung Colonia classica
mit der Bemerkung des Tacitus Ann. IV, 5 (valido cum remige); endlich wirden sich die Colonisten wohl nicht selbst
Decumani, Secundani u. s. f. nennen, wenn die Colonie nur den Ehrennamen der Legion triige. — Was die Reiter betrifft,



=

Wenn ich nun Geschichte schreiben wollte wie Welser in seinem Buche iiber Augshurg (Augusta
Vindelicorum) #*), so miisste ich den Vorgang der Grindung unserer Colonie dem Leser im Einzelnen vor
Augen fiihren; ich miisste schildern, wie die Colonisten in militirischer Ordnung und mit fliegenden
Fahnen anriickten, wie sie einen feierlichen Umzug um den abgesteckten Platz hielten und die Priester
feierliche Lobgeséinge und reiche Opfer darbrachten. Kurz, mit etwas Phantasie liesse sich das Bild von
dem Einzug und der Niederlassung der stattlichen Schaar unserer Veteranen, die nach langen Strapazen
das Ziel ihrer Ruhe finden, indem sie als die Vornehmen des Landes eine neue Heimat grinden, und das
rasche Aufwachsen des neuentstehenden Gremeinwesens recht hiibsch gestalten. Allein neben dieses freund-
liche Gemiilde miisste man auch ein anderes, weniger erfreuliches, stellen, némlich das Bild der Ein-
gebornen, der ansissigen Helvetier, die vielleicht ihre besten Aecker und Wiesen an die neuen Ankomm-
linge abtreten missen und nun als Hintersassen auf ihren Hofen leben sollen. Die Klagen der vielen
in ihrem Besitz gekiirzten Provinzialen waren in jener Zeit in Folge der massenhaften Colonieengrindungen
iiberall sehr gross, so gross, dass sie selbst in Rom ihren Wiederhall fanden. Cicero, der sich zum
Fiirsprecher fiir die Befroffenen aufwarf, wirft seinen Mitbirgern vor, sie hitten das Gefiihl der Billigkeit
gegen die Verbiindeten vollstindig verloren; alle Provinzen seien durch die (rehietsabtretungen in’s Ungliick
gestiirzt worden, die fremden Nationen vernichtet und ruinirt **). Die Vertheilung des Landes unter die
Colonisten geschah zwar scheinbar nicht auf Kosten der Privaten; man vertheilte nur Staatsland
(ager publicus) **), aber Staatsland, das man zu diesem Zwecke eigens schuf, indem man einen gewissen
Theil eines Stammes- oder Stadtgebietes proscribirte und confiscirte und es der betreffenden Gemeinschaft
iiberliess, sich mit den Einzelnen abzufinden. In unserem Falle nun traf der Verlust das ganze Volk der
Helvetier; da indessen in dem schwerheimgesuchten helvetischen Lande die einheimische Bevolkerung seit
58v. Chr. wohl immer noch sehr sparlich war, besonders im Westen, so mochten die Colonisten hier leichter
Platz finden als anderswo, und die Besitznahme noch um so weniger drickend sein, da dieser westliche
Strich schon seit 51 zur Reichsdomine geschlagen worden war. Die Stadt selbst war wohl noch nicht
wieder aufgebaut worden.

II1. Umfang der Colonie.

Wenn wir vom Umfang der Colonie sprechen, so haben wir dabei zunichst wohl zu unferscheiden
zwischen der eigentlichen Stadt und dem zu derselben gehiorenden Landgebiet. Wie Ifalien in eine
Reihe von Stadtgebieten, Stadtherrschaften (civitates), zerfiel, wo jede Stadt Hauptort eines grissern
Landbezirkes, eines Kantons, war, so gehorte auch zu jeder Colonie ein kleinerer oder grosserer District,
der mit ihr eine politische Hinheit bildete. Die Nebenortschaften, welche sich in einem solchen District

so bildeten dieselben alae, eigentlich Fliugel, Escadrons von 300 — 400 Mann, und in der Zeit Caesars wurden zwei bis
drei zu einer Legion gerechnet, also bis auf 1000 Mann. Bei der Ansiedlung wurden jedoch nicht die ganzen Corps
aufgehoben, sondern es werden wie auch gewohnlich bei den Legionen die Aeltesten ausgezogen worden sein. Die Zahl der
Colonisten wird bei grossern Colonieen auf 4000, 5000, 6000 und noch hoher angegeben, und diese Stirke hatten wohl die
bedeutendern gallischen Colonieen.

4%)  Welser: Historia Augustae Vindelicorum.

4% . Cic. de offic. IL. 8, 27. Phil: XIII 15, 31 £

) (Cic. ad Atticum 16, 16.
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noch befanden, Flecken (vici) und Dorfer oder Weiler (pagi), besassen keine besondern Gemeindeordnungen,
sondern giengen als Quartiere in der Colonie auf; daher auch solche, die ganz stadtartig angelegt waren,
nie den Namen einer Stadt (civitas, municipium oder oppidum) erhielten. Mit civitas und colonia konnte
man aber anfinglich so wohl die eigentliche Stadt fiir sich als den ganzen Kanton bezeichnen; beim Ueber-
gang zum Mittelalter aber scheint in Gallien der Sprachgebrauch sich dahin fixirt zu haben, dass man
fiir die Stadte den Ausdruck civitates, fir ihr Territorium, wenn es nicht zu ausgedehnt war, die hier friiher
fiir blosse Bezirke geltende Bezeichnung pagus (Gau ) gebrauchte **); danach schieden sich in unserm Falle
auch die Eigennamen aus, in der Weise, dass der romische Name Equestris am Gau (pagus Equestris oder
Equestricus), der urspriinglich keltische Name Noviodunum an der Stadt haften blieb, wihrend der Name
Julia sich ganz verlor.

Die Ausdehnung der stidtischen Anlage, die urspriinglich auch noch militirischen Zwecken
dienen mochte, war von Anfang an durch die Beschaffenheit des Hiigels gegeben. Die Oberfliche des-
selben, die auch noch die heutige Stadt zu ihrem grossten Theil in sich fasst, bildet ziemlich genau einen
Halbkreis, dessen geradlinige Seite dem Ufer parallel geht und steil einige 100 Fuss tief abfillt, wihrend
die hintere Rundung von einem sanften Abhang von geringerer Hohe (gegen N. O. kaum 20 Fuss) umgeben
ist. Das war ganz die Lage, die eine Stadt brauchte, welche zugleich Festung sein sollte, und wenn
wir daher auch gar keine andern Indicien hitten, so konnten wir doch keinen Augenblick dartiber im
Zweifel sein, dass die waadtlindischen Handbiicher im Irrthum sind, wenn sie das ganze Gebiet nordlich
‘und ostlich bis gegen Prangins und Promenthoux hin weit iber die jetzige Stadt hinaus in das Weich-
bild der romischen Stadt hineinziehen und ihr damit eine allerdings sehr ansehnliche Ausdehnung geben *°),
Nun kommen aber noch die hestimmtesten Indicien zu Hiilfe; denn einerseits hat man im Norden der Stadt
keine zusammenhidngenden Ueberreste gefunden, anderseits aber stosst man auf dem Boden der heutigen
Stadt bei jedem Schritt auf romisches Gemiuer. Aus Allem ergibt sich, dass die Umfassungsmauer so
ziemlich dem Abhang des Hiigels folgte, im Stidosten, Siiden, Westen und Nordwesten ganz wie die
heutige Stadtmauer; nur im Norden und Osten ist heute der Ring durchbrochen, indem der niedere Abhang
und der vorbeifliessende Canal zum Theil dherbaut und jenseits des letztern neue Quartiere aufgefithrt sind.

%) Vgl. Th. Mommsen, die Schweiz in romischer Zeit, a. a. 0. S. 17 ff. I. Kuhn: die stidtische und biirgerl,
Verfassung des R. R. bis Justinian Bd. II. Herzog a.a. 0. S. 171 ff. J Marquardt und Th. Mommsen, Handbuch
der rom, Alterthiimer IV. 1, 427 ff. und die gallischen Verhiltnisse speciell S. 117. — Die gallischen Volkerschaften
wurden als Stadtgemeinden (civitates) mit den Hauptstidten als Mittelpunkt organisirt; es bildeten die Helvetier eine
civitas mit der Hauptstadt Aventicum; die Gebiete der 4 helvetischen Stimme wurden als pagi, Gaue, bezeichnet; da das
Gebiet von Noviodunum nicht gross war, wurde es spiter, als sich die Provincialordnung etwas verwischt hatte, einfach
einem solchen Gau gleichgestellt (vgl. Abschnitt IV).

%) Dies ist ein alter Irrthum, dessen Vererbung sich ziemlich genau nachweisen lisst. Abauzit (resp. Roques) ver-
setzt das Hauptquartier des alten Nyon in die Gegend von St. Jean wegen der Kirche, die frither dort stand (siehe unter
friedliche Entwicklung). Haller von Konigsfelden macht dann geradezu (a. a. O. II. S. 207): »es mag sich ostwirts bis
gegen Prangins, am meisten aber von Siiden nach Norden erstreckt haben.« Troyon endlich hat diesem Gedanken die Form
gegeben, unter der er nun in den waadtlindischen Handbiichern vielfach wiederholt wird, zuerst bei Vulliemin, tableau du
Canton de Vaud, I, S. 47 (der deutschen Uebersetzung), dann in den Monuments de I'Antiquité S. 480: elle se déroulait
le long du coteau de Prangins et descendait vers Promenthoux. Martignier, dictionn. hist. S. 663: le poste militaire était

placé entre Prangins et Nyon, descendait vers Promenthoux, ol était le port. Cest 1a du moins ot Pon a découvert les
antiquités les plus nombreuses (!).



- 18U —

Wenn wir auch hier die romische Mauer dem Abhang entlang ziehen, so erhalten wir einen Umkreis von
etwa !/, Stunde, eine schwache romische Meile 47),

In der Umgebung besass die Stadt als Festung eine unvergleichliche Lage. Dieselbe bot der
Colonie den Vortheil einer doppelten natiirlichen Befestigungslinie dar. Jenseits des Abhangs im
Nordwesten erhebt sich ein noch etwas hoherer Hiigel von geringerm Umfang, La Muraz, und in der
Richtung nach Nordost ein etwas weniger hoher Ausliufer, welche beide als Vorwerke dienen konnten.
Den Abschluss erhielt dann das Ganze durch die beiden Biiche Cordon und Asse, welche die beiden
Seiten im Stidwesten und Nordosten begleiten und sich nach Norden in ihrem TLaufe nihern, so dass sie
fast die ganze Stadt mit sammt den Vorhiigeln wie mit einem natiirlichen Graben wmgeben. Noch innerhalb *
dieses Kreises, doch etwas ostlich von der Stadt hefand sich der Hafen, der mit festen Steindimmen
geschiitzt wurde. Endlich steigt jenseits der Asse im Nordosten ein hoher Hiigel auf, auf dessen iiber-
ragender Kuppe ein Wachtthurm (Specula) errichtet werden mochte. Als mit der Zeit der militdrische
Charakter der Ansiedlung verschwand, erhielt jedoch auch die Umgebung, wie wir sehen werden, ein
mehr friedliches Aussehen und nahm gerade die Gegend im Nordosten mehr die Gestalt einer Vorstadt an *%).

Die Frage nach dem Umfange des Territoriums der Colonie hat den Gelehrten schon viel
Kopfzerbrechens verursacht und besonders in fritherer Zeit zu sehr verschiedenen Annahmen gefiihrt.
Lange war man nicht einmal dariber einig, ob man dasselbe nur auf dem rechten oder auch auf dem
linken Ufer des See’s zu suchen habe; indessen ist man in neuerer Zeit wenigstens soweit gelangt, das
linke Ufer, wo man den sog. ager cabaillcus (von caballus, Pferd), einen Theil des Chablais, wegen der
Verwandtschaft des Namens zur Equestris machen wollte, den Allobrogen zu iiberlassen *°). Allein damit
hatte man am rechten Ufer noch keine bestimmten Grenzen gewonnen, und es war dies auch iiberhaupt
nicht moglich, so lange man sich nur auf die Ueberreste der Romerzeit selbst, Inschriften und Monumente,
als Kriterien dafiir beschrinkte. Man hat hingewiesen auf einige Meilensteine, welche sich nach Nyon
richteten, einen am Ufer der Dully zwischen Rolle und Nyon mit 7 Meilen Entfernung und einen hbei
Lavigny in der Nihe von Aubonne mit 12 Meilen Entfernung an der obern Strasse nach Lausanne
(Mommsen Inscripp. Helvet. No. 8325 u. 826), wonach Mommsen das Gebiet der Colonie bis Aubonne,
Gingins bis tiber das linke Ufer des Fliisschens Aubonne hinaus sich erstrecken lisst®®). Wir bedauern,
diese Beweise durchaus verwerfen zu miissen; sie beruhen auf der ganz irrthiimlichen Anschauung, als
ob die Zihlung der Meilensteine von einer Hauptstation aus je nur bis zur Grenze des zu ihr gehorenden
Gebietes direct fortgefiihrt worden wiire, withrenddem doch vielfach erwiesen ist, dass die Zihlung immer

47 Diese Ansicht theilen auch die Herren Fr. Roux und Th. Wellauer. Hr. Roux schreibt in seinen Notes sur
les antiquités de Nyon: Nous croyons mal fondée Popinion de Troyon et d’autres écrivains, que la colonie Equestrium se
soit jamais étendue jusqu'a Promenthoux ete.

*) Das Néhere siehe unter dem Abschnitt »friedliche Entwicklunge. _

%) Die an den ager cabaillcus dachten, machten dann Thonon zur Hauptstadt, wie Minster in s. Kosmographie 1. III.
Tschudi, Gallia comata, p. 91 u. 173 u. a.

%) Th. Mommsen (Inscripp. C. H. S. 18) schliesst zunichst, hauptsichlich aus den Meilensteinen, dass die Equestris
das Gebiet zwischen Nyon und der Rhone umfasst habe, und bringt dazu (S. 69) als Nachtrag, gestiitzt auf den Meilen-
stein 326, dass das Territorium der Colonie his Aubonne gereicht habe (certe ad Aubonnam usque pertinuisse). Gingins,
a. a. 0. S. 54, beruft sich ebenfalls auf die Meilensteine: plusieurs pierres miliaires . . . prononcent, que le territoire

s’étendait , . jusqu’a la riviere de ’Aubonne et méme au-deld, entre cette riviere et la Venoge etc.
27



- sy

bis zu einer der niichsten grossern Stationen fortgesetzt wurde, ob nun diese einem andern Kanton ange-
horte oder nicht. So wurden auf der ganzen Strasse von der Hauptstation des Wallis, Octodurum oder
Martinach aus bis Lausanne die Entfernungen auf den Meilensteinen nach dem erstern Ort angegeben,
und zwar nicht nur auf dem wallisischen Gebiet, sondern auch noch auf dem helvetischen, wie der bei
St. Saphorin zwischen Vevey und Lausanne gefundene Stein zeigt®'). Ja die neueste Entdeckung
dieser Art, der Meilenstein von Mumpf bei Rheinfelden, hat uns belehrt, dass man auf der Strasse
von Strassburg nach Vindonissa (Windisch) die Meilen nach der erstern Station auch durch das
Gebiet der Rauriker hindurch zdhlte, also mit Uebergehung von Augusta Raurica wohl bis Vindonissa
selbst, wo dann die Zihlung nach Aventicum eintrat®). Wenn nun auf dem Wege zwischen Nyon und
Lausanne sich Steine mit der Zahlung nach Nyon finden, so ist kein Zweifel, dass diese Zihlung
bis Lausanne dieselbe blieb, ganz unabhingig von der Grenze zwischen dem helvetischen und equest-
rischen Grebiet.

Aus diesen Steinen ist somit nicht der mindeste Schluss auf den Umfang des Territoriums unserer
Colonie zu ziehen; auch sonst bietet sich kein bestimmter Anhalt aus romischer Zeit. Dagegen kommt
nun hier das Mittelalter zu Hilfe. In Urkunden der burgundischen Konige und Grossen vom 10. bis
12. Jahrhundert finden wir némlich ofters einen pagus oder comitutus Fquestricus, einen Equestrischen
Gau oder Grafschaft als besondern Verwaltungs- und Gerichtsbezirk, in welchem ein Graf (comes de pago
Equestrico) Gericht hielt; so in einer Urkunde der Grifin Wittwe Hildegard vom Jahr 912, des Konigs
Rudolf vom Jahr 926, des Bischofs von Genf von 1091 und 1119, Friedrichs I. von 1184 wu. a."). Der
Umfang dieser mittelalterlichen Equestris kann nach den Forschungen von Mallet, Gingins
und Galiffe ziemlich genau hestimmt werden %); dieselbe reichte im Norden bis zum Flisschen Aubonne,
im Stiden bis zum pas de 'Ecluse, im Westen bis zum Westrand der ersten Jurakette (Ddle und Noirmont) ;
nach Siidosten bildeten der See und die Rhone die Grenze. Mit diesem Bezirk fillt auch im Ganzen der
Kirchensprengel des transrhodanischen Decanats, des decanatus Ultra Rhodani (spiter Decanat von Aubonne
oder Gex) zusammen, das zum Bisthum Genf gehorte *°). Kein Zweifel, dass dies auch die Ausdehnung
des romischen Colonialgebietes war; es umfasste dasselbe somit die ganze siidwestliche Ecke des helvetischen
Landes von dem Flisschen Aubonne bis zum pas de I'Ecluse und ging als bestimmt abgegrenztes und
politisch abgesondertes Gebiet aus der rémischen in die burgundische Verwaltung tiber — gewiss ein seltenes -
Beispiel historischer Continuitit aus den Zeiten der Vilkerwanderung. In der Schweiz haben wir sonst

°) Th. Mommsen, J. C. H. No.311. St. Saphorin liegt noch ziemlich nahe bei Vevey (Viviscum); bis Viviscum
zahlt das Itinerarium von Octodurum aus 85 Meilen; der Stein gibt 37 Meilen, was also ganz gut stimmt. Mommsen
bemerkt iibrigens selbst (S. 65): in hoc tractu (Vivisco Lausonnam) alii lapides videntur stetisse viae Octodurensis, alii
viae Aventicensis. Fine solche Doppelziihlung kann auch auf dem Wege zwischen Lausanne und Nyon stattgé‘funden
haben. Um so weniger aber sind die einzelnen Steine als Zeugnisse fir die Ausdehnung des Territoriums zu betrachten.

*%) Siehe den Anzeiger fir schweiz. Alterthumskunde 1875. Heft I, wo ich diesen Stein kurz besprochen habe.

%) BSiehe Gingins a.a. 0. S. 73 ff. Regeste Genevois par Le Fort et Lullin. Genéve 1866, No. 116, 122,
138, 149, 152, 154, 167, 169, 176, 177, 179, 181, 204, 234, 235, 237.

) Mallet, Mém. et Doc. de Genéve, t. Il p. 4. Gingins a. a. 0. S, 79. Galiffe, Genéve arch, S. 59.

- ®) Gingins a. a. 0. Vgl. Regeste Genevois par Le Fort et Lullin, wo die beste Karte der Discese Genf
gegeben ist. Dazu Vogelin und G. Meyer von Knonau, histor. Atlas der Schweiz, Blatt 7. Gingins setzt den
Westrand der zweiten Jurakette als Grenze, wofiir kein Beweis vorliegt (3. 79); nur im Siiden ist es etwas unsicher, wo
nach Le Fort und Galiffe (supplém. S. 81) auch das Val de Chésery und la Michaille zum Decanat von Aubonne gehorten.
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nur noch einzelne schwache Analogieen dazu an dem Vorkommen eines mittelalterlichen Augstgaus,
eines Ueberrestes vom raurakischen Kanton, dessen Hauptstadt Baselaugst gewesen, und eines Arbongaus,
eines Bezirkes um Arbon, das romische Arbor felix, am Bodensee ®). Es erklirt sich diese Erhaltung
einer politischen Einrichtung aber auch gerade im burgundischen Lande am allerbesten, da die Burgunder
sich auf friedlichem Weg durch Vertrag in der romischen Provinz ansiedelten. — Nach der heutigen
Geographie wiirden der Equestris angehoren die waadtlindischen Bezirke Aubonne (mit Ausnahme der
Gemeinden auf dem linken Ufer der Aubonne) mit etwa 5000 Einwohnern, Rolie mit 5988 E. und Nyon
mit 12293 E., das rechtsufrige Genf (mit St. Gervais) mit gegen 30,000 E. und das jetzt franzosische
Pays de Gex mit 9] Meilen und 22,000 E., also im (tanzen ein Gebiet, das heute eine Bevolkerungs-
zahl von etwa 77,000 Seelen aufweist ®”). — Zu unmittelbaren Nachbarn hatten die Equestrier im Osten
und Norden die Helvetier, im Westen jenseits des Jura die Sequaner, deren Hauptstadt Besangon
(Vesontio) war, und mit denen sie durch die Pidsse de I'Ecluse und les Rousses in Verbindung standen,
endlich im Stiden an der Rhone die zur Colonie Vieune gehorigen Allobrogen, mit denen sie bei
Grenf in fortwahrend nahe Verbindung traten. ‘

Sehen wir uns noch die iibrigen grissern Ortschaften an, welche zu diesem Gebiete gehiren, so miissen
wir als eine der bedeutendsten Genf nennen. Die Gelehrten werden zwar dariiber staunen, dass wir
Genf, das bisher nur als allobrogischer und viennensischer Ort genannt wurde, zu einem equestrischen
Flecken machen, und die Genfer Gelehrten im Besondern werden uns wenig dankbar sein dafiir, dass wir
ihre Vaterstadt unter Nyons Botmissigkeit stellen wollen und damit eine nirgends bezweifelte Ansicht
erschiittern. Indessen mag zum Voraus gesagt werden, dass wir diese damit doch nicht ganz umstiirzen,
indem mir auch den Viennensern noch ihren Theil lassen werden. Das Neue, was wir hinzubringen, besteht
nur darin, dass wir zwei nebeneinander bhestehende romische Genf, ein linksufriges und ein rechtsufriges,
ein viennensisch-provencgalisches und ein equestrisches, constatiren, womit wir zugleich ein altes Ver-
sdumniss nachzuholen glauben. Man -hat némlich bisher meist tibersehen, dass, wie schon aus Caesar
hervorgeht und Galiffe noch besonders dargethan hat, das alte allobrogische Genf nur auf dem linken
Ufer lag®), und dass auch, als dasselbe dann bei der Griindung der Colonie Vienne, die das ganze Allo-
brogengebiet umfasste °%), als ein Flecken (vieus) dieser Colonie einverleibt wurde, die Rhone immer noch
die politische Grenze gegeniiber dem ehemals helvetischen Lande bildete. Oder wenn man dies gesehen
hat (Galiffe) ®), so hat man doch zu wenig beachtet, was fiir Folgen dann die Grindung Nyons fiir die

%) Der Augstgau, am linken Rheinufer oberhalb Basel, erscheint als ein kleiner Gaubezirk des grossen Aargaus
auf Urkunden des Klosters St. Gallen vom 8. und 9. Jahrhundert (in pago Auguscauginse, in Augusta civitate), ebenso der
Arbongau als ein Theil des Thurgaus, vgl. G. Meyer von Knonau, Ratpert, in den Mittheilungen des historischen
Vereins in St. Gallen, N. Folge, 8. Heft, S. 153 und 87.

) Den Flicheninhalt der schweizerischen Bezirke haben wir nirgends finden konnen.

%) Das alte Genf umfasste eigentlich, ganz nach Art der andern gallischen Festungen, nur den Hiigel am linken
Ufer. Galiffe S. 47 f. ‘

) Die Griindung der Colonie Vienne fillt wohl, wie diejenige von Valence und Aix, in die Zeit des zweiten
Aufenthaltes des Augustus in Gallien, 16—13 v. Chr. Vgl. Marquardt-Mommsen, a. a, 0. S. 114,

% Galiffe, S. 46 ff., hat diese politische Trennung der beiden Ufer durch das Alterthum hindurch und bis
in die Neuzeit hinein, soviel wir sehen, zum ersten Mal ganz bestimmt erwiesen und mit allem Nachdruck hervorgehoben,
indem er das viennensische Genf ganz auf das linke Ufer einschrinkte; aber dabei hat er den Fehler begangen, nur fir
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Ansiedlung an der Rhonemiindung haben musste, und daher hat man allgemein alle auf dem Boden des
jetzigen beide Ufer umfassenden Genf gefundenen Inschriften und Monumente einfach auch auf ein und
dieselbe romische Ortschaft bezogen %'). Nun leuchtet aber ein, dass als die Colonie Noviodunum auf-
bliithte und lebhaften Verkehr auf dem Genfersee betrieb, es fir die Colonisten am linken Ufer bald
Bediirfniss werden musste, eine Niederlassung am Ausfluss des Sees zu haben; so entstand dem links-
ufrigen Genf gegeniiber ein Landungsplatz am rechten Ufer, im Gegensatz zu dem viennensischen
Hiigelgenf ein Hafenort, ein Ufergenf, das nun zur Equestris gehorte. Seitdem hestanden zwei Genf
getrennt neben einander. Das equestrische am rechten Ufer erscheint im frihern Mittelalter unter dem
Namen Sanctus Gervasius, St. Gervais, welcher Name mit dem Uebergang der dortigen Gemeinde
zum Christenthum und der Weihung ihres Tempels an den heiligen Gervasius aufgekommen sein wird.
Doch zeigt gerade das frithe Vorkommen einer ansehnlichen christlichen Kirche an diesem Ort, dass auch
hier eine romische Ansiedlung vorher bestanden haben muss. Die beiden Gemeinden, die sich nun auch dem
Namen nach schieden, blieben politisch getrennt und unabhiingig von einander noch das ganze Mittelalter
hindurch; ja, wie Galiffe gezeigt hat %), erhielt sich St. Gervais, das rechtsufrige oder Kleingenf, bis zum
16. Jahrhundert als eine von der eigentlichen Stadt Genf und ihrem Weichhild durchaus abgésonderte,
eigenartige Ortschaft, und erst seit dieser Zeit wuchsen heide zu einem Gemeinwesen zusammen,
dhnlich wie Lausanne inférieure und supérieure sich erst in ziemlich spiter Zeit zu einer Stadt
vereinigten.

Wenn wir nun mit dieser Trennung auch fir die romische Zeit Ernst machen, wenn wir
die Inschriften und sonstigen Ueberreste nach den Fundorten auf dem rechten oder linken Ufer scheiden,
soweit wir diese wenigstens nachweisen konnen, so stellt sich uns die rechtsufrige Ortschaft als nicht
ganz unhetrichtlich dar. Von den Inschriften gehoren zwar nicht sehr viele ganz sicher dem equestrischen
Gebiete an %) ; doch wiirden sich unzweifelhaft noch manche andere ihmen anreihen, wenn wir die Fundorte
kennen wiirden; denn bekanntlich sind viele Alterthiimer auf dem rechten Ufer von Genf erworben und
nach Genf gebracht worden. Binzelne dieser hier befindlichen Inschriften erhalten auch erst durch die
Versetzung ihre Erklirung und einen verstindlichen Sinn, der ihnen sonst in willkiirlicher Weise
abgezwungen werden musste oder gar keine Deutung zuliess.

das Mittelalter und die Neuzeit auch die Existenz von einer rechtsufrigen Gemeinde anzunehmen, fiir die romische Zeit
gar nicht an deren Moglichkeit zu denken. S. 59 ff.

) Th. Mommsen J. C. H. hat ausser einigen durch ihren Inhalt nach Nyon gehorigen nur diejenigen der in
Genf anfbewahrten Inschriften Nyon zugewiesen, die in Nyon oder dessen Umgebung gefunden wurden; dagegen die auch
am rechten Ufer niiher bei Genf gefundenen, wie die von le Vangeron No. 84 und St. Gervais No. 105 und 106 auf
Rechnung des allobrogischen Genf gesetzt (S. 11 ff). Vgl. auch G. v. Wyss a. a. 0. S. 72. Die Mommsensche Anordnung
gibt auch Herzog in seiner Collection am Schlusse seiner Hist. Gall. Narb, unverandert wieder.

%) Galiffe a.a. 0. 8 59 ff St. Gervais war bis ins 12. Jahrhundert feudal, bis ans Ende des 13. Jahrhunderts
auch kirchlich und noch viel spiter in seinen municipalen Institutionen von Genf verschieden. Ja es soll sogar eine
Verschiedenheit der Sprache bestanden haben, indem der Dialect von St. Gervais sich dem waadtlindischen Patois nitherte.

%) Nachzuweisen ist dies nur von der Inschrift No. 84, die in le Vangeron etwa 40 Minuten von Genf entfernt
bei Bellevue (halbwegs zwischen Prégny und Genthod) gefunden wurde; dann von No. 105 und 106, die St. Gervais ange-
horten. Diesen letztern reiht sich wohl noch No. 107 an wegen der personlichen Beziehungen zu No. 106 (vgl. Anmerkg. 95).
Dazu konnen wir aus innern Grimden, hauptsichlich wegen der Tribus, mit demselben Recht, mit dem Mommsen No. 120
(vgl. 115) von Genf nach Nyon versetzt, auch No. 91 dem letztern zuweisen
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So muss wohl auf die rechtsufrige, equestrische Ortschaft der Gnadenact des equestrischen Beamten
Julius Brocchus bezogen werden, der dieselbe mit Wasserbehiiltern versieht®4). Wir sehen daraus,
dass diese (emeinde, die man ebenfalls nach Genf henannte, wvicus Genavensis, den Rang eines Fleckens
der Colonie einnahm. Von der dortigen rémischen Bevolkerung geben auch die beim Schloss St. Gervais
und bei der Kirche St. Gervais gefundenen Inschriften Zeugniss. Am Inselthurm, der noch im Mittel-
alter zu St. Gervais gehdrte, scheinen die Schiffer des obern See’s ihren Landungsplatz gehabt zu haben.
(Weiteres siehe unter dem Abschnitt » friedliche Entwicklung «.)

Ausser Genf konnten wohl nur noch wenige Ortschaften des Kantons mit dem Namen von Flecken,
viei, welcher immer auf eine ansehnliche Gemeinde deutet, ausgezeichnet werden, vielleicht Coppet,
dessen Name noch keltischen Ursprung verrdth (Coppetum), sowie Rolle und Aubonne. Diese drei
Ortschaften mogen ihre stidtische Anlage der Romerzeit verdanken; hier wurde wohl auch Markt
gehalten. Romische Alterthiimer hat man noch in neuerer Zeit an allen drei Orten gefunden®). Auch

) Die Inschrift, die dies meldet, ist in zwei wortlich tibereinstimmenden Exemplaren iiberliefert, Mommsen I. C. II.
No. 83 und 84. Wir geben sie nach Mommsens eigener Abschrift No. 83. Den Originaltext, der mit den gebriuchlichen
Abkiirzungen geschrieben ist, kennzeichnen wir hier wie bei den folgenden Inschriften durch grosse Buchstaben, die
kleinen enthalten die dazu gehorigen Erginzungen. (Wegen Mangel an Typen konnten verschiedene Ligaturen und epigra-
phische Besonderheiten hier nicht wiedergegeben werden.)

L . JVLius . Publii . Filius . VOLtinia . BRCCAYS . VALerianus
BASSVS . PRA¥Fectus . FABRum . BIS . TRIBunus
MILitum . LEGionis . VIII . AVGustae . IIVIR ., IVRe . Dicundo
IIIVIR . LOCorum . Publicorum . Persequendorum . AVGVR . PONTIFex . IIVIR

(vom Steinmetz verschrieben) FELAMI | N | N . COLonia . EQVESTRE . VKANIS
GENAVENSIBVS LACVVS DAT,.

Lucius Julius, des Publius Sohn, (aus der Tribus) Voltinia, (mit Beinamen) Brocchus Valerianus
Bassus, Praefect der Waffenschmiede zweimal, Militéirtribun |
der achten Legion, (genannt) die Augustische, Duumvir fiir das Gericht,
Triumvir fir die Aufsicht tiber die offentlichen Orte, Augur, Pontifex, Duumvyir,
Flamen in der Colonie Equestris, gibt den Gemeindsgenossen

von Genf Reservoirs.

Mommsen weist beide Exemplare der Inschrift Genf zu; nun steht aber der Fundort von 84 nach dem Bericht von
Vernet ganz fest; es ist le Vangeron (vgl. Anm. 63) (rep. ante annum in praedio fratris sui dicto le Vangeron prope
lacum 1I. M. P. ab urbe); von der andern Redaction No. 83 dagegen sagt Ruchat 1. III ¢. 2 S. 40b, dass sie von Nyon
komme, und so hat sie auch schon Levade ganz richtig (dict. S 222) unter die Nyoner Inschriften eingereiht. — Mommsen
ist dann mit dieser Versetzung der Inschriften nach Genf zu der weitern unrichtigen Annahme gefithrt worden (Anmerk.
zu No. 84 S, 11), dass dieselben den Julius Brocchus zugleich als Beamten von Vienne und Nyon verzeichnen; das Amt
des Triumvir 1, p. p. will er noch auf Vienne beziehen. Allein wenn eine solche Scheidung der Aemter auf der Inschrift
zu machen wire, so hitte dieselbe dies bestimmt andeuten miissen; sie hiitte, wie sie am Ende beifigt, in colonia Eq.,
auch irgendwo in der Mitte sagen miissen: in colonia Viennens. (vgl. den 1. Nachtrag zu den Inschriften No. 10: in col.
Vienn. et in col. Eq.); indem dies fehlt, so muss nach den Regeln der Epigraphil die Ortsbestimmung am Ende
auf alle vorhergehenden Aemter ausgedehnt werden, und haben wir in dem genannten Brocchus einen rein equestrischen
Beamten zu sehen. Dabei darf es keinen Anstoss erregen, dass derselbe einer andern Tribus (derjenigen, der auch
Vienne zugeordnet ist), also nicht einem urspriinglich equestrischen Geschlecht angehort. Bei der nahen Verbindung
beider Colonieen waren Beispiele von Uebersiedlung nicht selten (vgl. die spitern Ausfithrungen im Text).

5 Vgl. Levade Dict., Vulliemin,’ Cant. de Vaud, und Bonstetten, carte archéol. du canton de Vaud. Von Coppet
kommt auch die Inschrift des Philetus Britta., Mommsen No. 124.



— 199 @) —

Vich, dessen Name von vicus abgeleitet wird, den genannten ‘an die Seite zu stellen, mochte fast zu
gewagt sein; doch war dasselbe jedenfalls eine bedeutende Station an der obern Strasse, und daher mag
es sich erkliren, dass seine Pfarrei noch in neuerer Zeit eine viel gmssele Ausdehnung hatte, als mit
der Grosse des Ortes zu stimmen schien ®%).

Unsere Neugierde noch weiter treiben und allenfalls noch bestimmen zu wollen, welche Ortschaften
nun noch als Dorfer und Weiler, pagi, betrachtet wurden, das verbietet uns der Mangel an bestimmten
Anhaltspunkten ; Spuren romischer Niederlassungen finden wir allerdings noch in allen heutigen Gemein-
den; allein dieselben lassen selten eimen Schluss auf die Wichtigkeit der betreffenden Wohnsitze zu, und
wir konnen hochstens soviel sagen, dass diejenigen Gemeinden, welche noch im Anfange der burgundi-
schen Zeit als betrichtlicher hervortraten, aueh zur Romerzeit zu den wichtigern gehorten. Die Unter-
suchung dartiber mag indessen der Localforschung iiberlassen bleiben.

IV. Politische Verhiiltnisse nach innen und aussen.

In den romischen Colonieen pflanzte sich die freie altitalische Verfassung fort; auch noch als die
romische Republik bereits dem Kaiserthum Platz gemacht hatte, bewahrten sie das freie Gem eindeleben
gleichsam als die verjingten Abbilder des alten republicanischen Rom. Die inschriftlich erhaltenen
Stadtrechtsurkunden der spanischen Gemeinden Salpensa und Malacca (Malaga), die Domitian zwi-
schen 82 und 84 n. Chr. zu latinischen Stidten erhob und mit Latinerrecht ausstattete, zeigen die
Volksversammlung noch in voller Thitigkeit als Wahlkorper®). Diese beiden Urkunden sind nach der
gleichen Formel angelegt, und es scheint dieselbe ihrerseits auf das von Julius Caesar gegebene
allgemeine Municipalgesetz zuriickzugehen®). Diese Caesarische Gemeindeordnung, auf zwel
im alten Heraclea gefundenen Bronzetafeln erhalten (lex Julia municipalis oder tabula Heracleensis),
fillt in das Jahr 45 v. Chr., also gerade in die Zeit, wo unsere Colonie gegriindet wurde, und Nyon
gehort somit wobl zu den ersten Stddten, deren Verfassung nach dem julischen Gesetz entworfen wurde.

Wenn wir daher auch keine speciellen Notizen tiber die innern Verhilltnisse der equestrischen
Colonie hdtten, so konnten wir doch ein Bild ihrer Verfassung entwerfen. Wir konnten mit Bestimmt-
heit sagen, dass die Einwohnerschaft, die in Vollbiirger (municipes. cives) und Beisassen oder Nieder-
oelassene (incolae) zerfiel®®), in den Gemeindsversammlungen ihre Beamten aus den Hochst-
besteuerten wihlte, und dass von Jahr zu Jahr drei verschiedene Beamtencollegien, je auf
den 1. Januar, bestellt wurden, nimlich zwei Quidstoren, welche die Gemeindekasse verwalteten, zwei
Aedilen, welche die Aufsicht tiber die offentlichen Plitze und den Markt hatten, und zwei Duumvirn,
Birgermeister (Zweiminner), welche als Prisidenten des Senats und der Gemeindsversammlung, als

) Vulliemin II S. 213 sagt: »Die ehemals grissere Pfarrei schliesst nur noch Vich, Gland und Coinsins in sich.«
Das Dorf Vich selbst hat bloss 801 Seelen (Gland 586).

) Vgl. Th Mommsen in den Abhandlungen der sichs. Ges. d. Wiss. Phil. hist.. K. II, S. 410. Marquardt u.
Mommsen, IV 1, 464 f.

%) Vgl. Th. Mommsen, Corp. Inscripp. Lat. I. p. 123 sq. Rudorff, rom. Rechtsgesch. I. 34, Herzog a. a. 0.
8. 150. Marquardt u. Mommsen IV, 1, S. 65 f.

%) Vgl. E. Kuhn, Verf. d. R. Reichs I, S. 1 ff. Marquardt u. Mommsen IV, 1, S. 465.
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Richter und hochste Verwaltungsheamte bei Ausfithrung von offentlichen Arbeiten, Vergebung von Zollen ete.
fungirten ). Diesen Beamten stand ein Rath, ein Municipalsenat (senatus, ordo, curia) zur Seite, der
die Stadtverwaltung iiberwachte und die Appellationsgerichtsharkeit ausiibte ™), und in den alle gewesenen
Magistrate fiir Lebenszeit eintraten, so dass sie einen eigenen senatorischen Stand (ordo) bildeten. Auch
inden religiosen Institutionen finden wir die Grundziige des alten Rom wieder; jede Colonie hatte
ihren Oberpriester, pontifex, ihren Zeichendeuter, augur, und verschiedene Opferpriester und Priesterinnen,
flamines und flaminicae (Zinder), die seit dem Tode des Augustus meist dem speciellen Cult des
Augustus und der ibrigen Kaiser gewidmet waren. Dazu kamen noch besondere fiir die einzelnen
Kaisergeschlechter, besonders fir das julische, eingesetzte Priestercollegien, die Augustalen (sodales
Augustales, seviri oder Sechsmanner), welche Wiirde meist die reichen Libertinen als Ehrenamt iiber-
nahmen ). Dies die Grundziige der Gemeindsverfassung wenigstens in den ersten Jahrhunderten der
Kaiserzeit; seit dem 3. Jahrhundert haben das monarchische System und die Erschlaffung Aenderungen
herbeigefithrt, in Folge welcher das Gemeindeleben zu einem todten Mechanismus wurde.

Die auf Nyon beziiglichen Inschriften, die meist noch der bessern Zeit angehoren, liefern uns nun
im Einzelnen weitere Belege fiir die Existenz der erwéhnten Einrichtungen in unserer Colonie. Die Eitel-
keit der Menschen hat dafiir gesorgt, dass uns einzelne ihrer Wiirdentriger personlich vor Augen treten.
Bei den Romern war es allgemein Brauch, Lebenden und Todten Ehreninschriften zu setzen, wobei man
die betreffenden Personen mit allen ihren Titeln auffithrte. Doch herrschte darin noch ein gewisses System ;
sich blogs Rathsherr zu nennen, fiel Niemandem ein; dagegen wurden die wirklichen Aemter vom Sickel-
meister an bis zum Biirgermeister hinauf selten vergessen, und so ein Biirgermeister der Equestris, der nicht
nur wie die ibrigen Beamten die purpurverbrimte weisse Toga trug und sich die Rutenbiindel voran-
tragen liess, sondern auch beim Gericht auf dem Klappstuhl von Elfenbein (sella curulis) und der Bithne
(tribunal) Platz nahm, scheint nicht mit geringerem Gefiihl seiner Wiirde erfillt gewesen zu sein als
ein Consul des alten Rom oder etwa ein Biirgermeister der 1. Republik Bern in friithern Jahrhunderten.

Dabei sehen wir zugleich, wie sich in den einzelnen Stidten gewisse Besonderheiten aushildeten.
In Noviodunum scheint z. B. der Ausdruck quaestor nicht gebrauchlich gewesen zu sein; wenigstens in der
Zeit, aus der die meisten Inschriften stammen, Ende des ersten und zweites Jahrhundert, wird immer der
ausfithrlichere Titel » duumvir rario« (Zweimann fiir die Kasse) dafiir angewendet. Zugleich hat der
Name Aedilis der Bezeichnung » triumvir locorum publicorum persequendorum « (Dreimann fiir die
Aufsicht tber die offentlichen Orte, IIT vir 1. p. p.) Platz gemacht. Nyon theilt diese Eigenthiimlichkeit
mit Vienne und Lyon, wo man auch II viri aerario und III viri 1. p. p. findet ). Die gallischen Ohren

) Vgl. Marquardt u. Mommsen IV, 1, S, 475. Kuhn a. a. 0. I, S. 241 ff. :

M) Vgl. E. Kuhn a. a. 0. I, S. 227 fff Mommsen. Abhandlungen d. sichs. Ges. II, 5. 411. Marquardt n. Mommsen
IV, 1, S. 501 ff. Die Zahl der Decurionen ist unsicher; in den italischen Stidten war die gewohnliche Zahl 100,
in grossern Stiddten gab es mehr, in Antiochia 600, in kleinern weniger, auch nur 30. Nyon mag sich den letztern
anreihen. Vgl. Kuhn I, 248. Marquardt u. Mommsen IV, 1, 502.

) Ueber die Augustalen siche Marquardt u. Mommsen IV, 1, S. 513 ff. A. W. Znmpt: de Augustalibus et
Seviris Aug. j : \ S

) Th. Mommsen (I. . H. 8, 11) und mit ihm Herzog (Gall. Narb. 8. 216, tituli 508 ff.) haben angenommen,
dass es nur in Vienne Ilviri aerario und IIlviri 1. p. p. gegeben habe. Es mag sie dazu hauptsichlich der Umstand gefiihrt
haben, dass in den ibrigen narbonensischen Stiidten keine solchen Beamtennamen nachzuweisen sind; indessen finden wir
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mochten sich mit diesen bezeichnendern Titeln besser zurecht finden als mit den conventionellen herkémm-
lichen romischen. Daneben aber begegnet uns hier eine Wiirde, die wir sonst nirgends treffen, ein praefectus
arcendis latrociniis, ein Polizeichef zur Unterdriickung des Brigantenwesens. Die Inschrift, welche uns
dieses Curiosum nennt, gehort allen Spuren nach noch in etwas frithere Zeit, wohl noch in’s erste Jahr-
hundert nach Christo, wo die Strassen, hauptséichlich die Gebirgswege iiber den Jura noch etwas unsicher
gewesen sein und besondere Aufsicht erfordert haben miissen. TUnser Polizeichef, Lucconius, war der
Sohn eines Freigelassenen, weshalb er den Namen seines Vaters nicht nennt, und hat mit diesem Amt
seine Carriére als Municipalbeamter hegonnen ™).

®

doch auch in Liyon einen Ilvir ab aerario (entsprechend der Bezeichnung Ilvir ab jure dicundo, Boissieu, inscriptions de
Lyon p. 156); und an andern Orten mag sich das Andenken an dieselben nur deswegen verloren haben, weil die Steine zu
Grunde gegangen sind. Fir deren Vorkommen in Nyon spricht zunichst die Insehrift des Broechus (A. 58) auf unzwei-
deutige Weise; denn der Titel Ilvir am Schlusse; fiir den vor Allem auch die Ortsbestimmung »in col. Eq.« gelten mag,
kann nur den [lvir aerario bezeichnen, indem das hohere Amt des Ilvir j. d vorhergeht, Wenn wir es in diesem Sinn fassen,
so erhalten wir bei dieser Inschrift neben den militirischen Wiirden eine ganz gut géerdnete Reihenfolge der civilen Aemter;
sie sind in umgekehrter Ordnung angegeben, von oben nach unten, so dass das niedrigste Amt zuletzt steht. Die Reihe be-
ginnt also mit dem Flaminat, darauf folgt das Amt des ILvir aerario (vgl. Herzog No. 512 a), dann neben den hohern priester-
lichen Aemtern, Augurat (vgl. Herzog No, 510) und Pontificat, die Wirde des IIyvir 1. p. p. und endlich die des Ilvir j. d.;
so haben wir hier eine der vollstandigsten Darstellungen der municipalen Aemterlaufbahn, wie sie selten vorkommen, eine
Illustration zu der Bezeichnung ommnibus honoribus functus. Trennen wir dagegen diese Aemter, wie Mommsen will, in
viennensische und equestrische, so ist gar nicht einzusehen, in welcher Ordnung sie sich folgen sollen. Fin ferneres
Zeugniss fiir die Kenntniss jener beiden Aemter in Nyon mochte aber auch die Inschrift Mommsen No. 91 sein, die einen
aus der Equestris gebiirtigen Mann als Ilvir aer. und HlIvir 1. p. p. darstellt. Wir missen also wohl die Verbreitung
und den Gebrauch dieser Amtsbezeichnungen etwas weiter ausdehnen, auf verschiedene gallische und vielleicht auch italische
Stadte; ihre Bedeutung ist dann aber ganz anders zu fassen, als Herzog will (a. a. O. S. 216 ff.). Herzog meint niéimlich,
dass die Aedilitat der frithern Zeit sich zur Zeit Hadrians in die beiden Beamtungen des IIvir aerario und Illvir 1. p. p.
aufgelsst habe, neben welchen die Quaestur und das Duumvirat j. d. fortexistirt hétten; allein auf keiner Inschrift finden
wir die Quaestur neben dem Duumvirat aerario, und die Verdinderung liegt daher mehr nur im Namen und erklirt
sich ganz einfach so, dass an die Stelle des Namens guaestor der Name Ilvir aerario und an die Stelle der Bezeichnung
aedilis die des Illvir 1. p. p. trat. Aussergewohnlich ist dabei nur die Dreizahl der Aedilen; allein diese kann
urspriinglich durch die grosse Ausdehnung ihres Amtsgebietes hervo?gerufen sein; so finden wir auch in Ariminum. Illyiri
aed. pot. und Illviri aediles (Vilmans: Exempla Inscripp. lat, 2123 und 2115) Vielleicht fanden sich diese Doppelbezeich-
nungen jener niedern Aemter in den gallischen Stadten von Anfang an neben einander, bis dann die weitlaufigere, aber
bezeichnendere alleinige Geltung erhielt. Gerade in einem halbbarbarischen Lande musste man am ehesten das Bediirfniss
empfinden, die alten conventionellen Namen mit neuen charakteristischen, das Wesen des Amtes unmittelbar ausdriickenden
Titeln zu vertauschen. '
) Mommsen Inseripp. C. H. No. 119:

€. LVCCONI. COfr) (Den Manen) des Gajus Lucconius (von der Tribus) Cornelia
TETRICI . PRAEFEC(ti) (mit Zunamen) Tetricus, der Praefect
ARCENDis . LATROC(iniis) zur Abwehr der Réubereien,
PRAEFECTi PRO IIVIR(o Erzatzmann fiir den Duumyirn
IIVIRi BIS FLAMINIS Duumvir zweimal (und) Flamen
AVGVSTi des Augustus (gewesen).

Diese Inschrift befindet sich jetzt an der nordlichen Ecke der protestantischen Kirche und bildet die Unterlage zu
einer Biiste, die Mommsen fiir das Bild des auf der Inschrift genannten Mannes gehalten zu haben scheint (protome viri);
die beiden Stiicke, Inschrift und Biiste, gehorten jedoch urspriinglich nicht zusammen, Ziige und Frisur des Bildes zeigen
die Biiste einer Frau. Vgl Tafel I, 5. °
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Im Allgemeinen muss bei diesen Titeln auffallen, dass dieselben Personen zugleich Officiere,
Beamte und Priester waren, den Degen, die Robe und den Priestermantel vereinigten. Unsern
Geschmack befremdet hesonders die Verbindung von priesterlichen Functionen mit rein politischen oder
militarischen; dem Romer jedoch fielen die Pflichten gegen den Staat und die Gotter zusammen, und
wie sich sehon Caesar im Jahr 63 v. Chr. noch im Anfang seiner politischen Laufbahn zum Oberpriester,
pontifex maximus, erwihlen liess, so schmiickten sich auch die spiteren Kaiser je mit den hochsten priester-
lichen Wiirden, mit denselben Titeln, die spiter officielle Bezeichnung der christlichen Pipste wurden
(pontifex maximus), und vergaben die Stellen der Augurn und Opferpriester als Gnadenbezeﬁgungen an
die hochsten Staatsdiener. Die Municipalpriesterwiirden wurden meist, und zwar auf Lebenszeit, geweéenen
Magistraten tbertragen, gleichsam als die obersten Wiirden von allen ™).

Der militarische Dienst war die Vorbereitﬁng zur Bekleidung der . hohern Municipalimter
oder auch zu weiterm Aufsteigen in kaiserlichen Beamtungen. Die Sohne der stidtischen Aristokratie,
der Rathsherrn oder Decurionen, machten gewohnlich den Officiersdienst, den sog. Ritterdienst, als
Legionsadjutanten (tribuni militum) und Commandanten kleinerer Corps (praefecti) durch; hesonders hiufig
wurden sie als Hauptleute der militirisch organisirten Waffenschmiede (fabri) verwendet, die meistens
als besondere Corps die Heere hegleiteten; es war auch natirlich, dass diese Truppe zu der Zeit, da man
mit Lanze und Schwert, Schleuder und Schild kémpfte und grosse Wurfmaschinen als Kanonen dienten, eine
hohere Bedeutung hatte, als seitdem man mit Pulver und Blei Krieg fithrt. So vernehmen wir von
Gajus Julius Brocchus™), dass er im Heere zweimal den Rang eines Waffencommandanten (prae-
fectus fabrum), hernach die Stelle eines Adjutanten der 8. Legion bekleidete; der Sohn desselben wurde
auch sofort zum Ritterdienst zugelassen und stieg vom Hauptmann der Waffenschmiede suceessive zum Com-
mandanten von zwei Bataillonen gallischer und spanischer Hilfstruppen auf®); éhnlich Titus Julius

%) Vgl. E. Kuhn a. a. 0. I, S. 116. Die meisten waadtlindischen Handbiicher tragen ganz verkebrte Ansichten von
der Bedeutung der verschiedenen auf den Inschriften genannten Wiirden, besonders der militirischen vor: Troyon sagt
z. B. (Antiquités S. 480): Cette ville possédait des tribuns militaires, un intendant des ouvriers occupés & la construction
des machines de guerre u.s.w., als ob dies auch stiidtische Beamtungen wiiren. Ibenso bei Vulliemin I, S.41, und
mit den gleichen Worten Martignier S. 663. Die Irrthimer scheinen von Troyon durch verkehrte Benutzung Levade’s
verschuldet zu sein. Die vielfachen Irrthiimer Hallers von Konigsfelden und Bochat’s zu widerlegen, wird man uns hier wie
auch anderswo ersparen. :

%) Siehe Anmerkung 64.

) Mommsen Inseripp. C. H. 116:
Decimo . JVLio . Lucii . Filio . VOLtinia . RIPANO Dem Decimus Tulius, des Lucius Sohn, aus der Voltinia, mit
Zunamen Ripanus

CAPITONI . BASSIANO Capito Bassianus,
EQVO . PVBLICO . HONORATO (der) mit dem Staatspferd beehrt,
PRAEFECTo . FABRVM Praefect der Waffenschmiede,
TRIBuno . MILitum . COHortis. I . GALLicae . I. [HI]JSP  Tribun der ersten gallischen Cohorte und der ersten spanischen (war),
Lucius . JVLius . BROCCHVS Lucius Julius Brocchus
YALERianus . BASSVS = Valerianus Bassus

FILIO : _ seinem Sohne.
- 28
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Valerianus, der vom Waffencommandanten zum Adjutanten in der 6. Legion avancirte ™), Einige der
Municipalbeamten scheinen indessen auch nur den Dienst als Gemeine oder wohl gar keinen durch-
gemacht zu haben ™). :

Von den Gemeindeimtern wird selten nur ein einziges genannt; vielmehr ergibt sich ein
regelmiissiges Aufsteigen als Regel; auch werden die hohern ofter wiederholt. Brocchus stieg vom
Quiistor zum Aedilen, endlich zum Biirgermeister auf; T. Julius Valerianus ging nach der Bekleidung
der erstern Aemter zum Kriegsdienst iiber und machte finf verschiedene Dienstzeiten als Waffencomman-
dant durch, worauf er schliesslich noch von der Colonie zu ihrem Patron ernannt wurde. €. Lueconius
wurde nach Bekleidung seines ausserordentlichen Amtes zuerst nur zur Stellvertretung in der Quaestur
befordert, weleche Wiirde er dann aber sogleich mit dem Biirgermeisteramt vertauschte. Auf diese
Stufenfolge der regelmiissigen Aemter bezieht es sich, wenn Julius Pompejus von seinem Schwiegervater
L. Sergius Domitinus sagt, er habe alle Aemter in den Colonieen Equestris und Vienne durchlaufen *0).
Die hiochste Ehre, die von der Commune ertheilt werden konnte, war das Patronat, die Vertretung der
Gremeinde in Rom, eine Auszeichnung, die man meist nur einflussreichen Reichssenatoren zuerkannte.
Es gehorte wohl ein besonderes Verdienst dazu, dass sie T. Julius Valerianus als blosser Municipalbeamter

Magistraturen werden auch die Priesterwiirden gerne auf dieselben Personen cumulirt; das gewohnlichste

%) Mommsen No. 91:
Tito . JVLio . Titi . FILio . CORNelia . VALERIANO
PATRONO . COLONiae . IIVIRo . AERario . IIIVIRO
LOCORum . Publicorum . PERSEQVENDORum . TRIBuno MILITum
LEGionis . VI . VICTRicis . PRAEFecto . FABRum . V. FLAMini AVGusti
, PONTIFICI
JYLIA . Titi . Filia . VERA . PATRI . OPTIMO .
 Dem Titus Julius, des Titus Sohn, (aus der Tribus) Cornelia, (mit Zunamen) Valerianus,
Der Patron der Colonie, Duumvir des Aerars, Triumvir
fiir die Beaufsichtigung der offentlichen Orte, Militirtribun
der 6. Legion, (genannt) die siegreiche, Hauptmann der Werkleute zum finften Mal, Flamen des Augustus (und)
Pontifex gewesen, ‘
Julia, des Titus Tochter, genannt Vera, ihrem vortrefflichen Vater.

) Die Inschriften No. 118, 119 und 120 erwihnen auffallender Weise keine militarischen Wiirden.

80) Frster Nachtrag zu den Inschriften No. 10:
L(ucio) SERGIO . L(ucii) . F(ilio) . CORN(elia) Dem Lucius Sergius, des Lucius Sohn, (aus der Tribus) Cornelia,

LVSTROSTAIO . DOMI (mit Beinamen) Lustrostains Domi-

TINO . OMNIBVS . HONO tinus, (der) alle Wirden -

RIBYS . IN . COLONIA . E in der Colonie (der) k-

QVESTR(ium) . ET . IN . COL(onia) . VI questrier und in der Colonie der

ENNENSIVM . FVNCTO : Viennenser bekleidet hat,

T(itus JVL(ius) POMPEIVS . TER[E Titus Julius Pompejus Tere-

TVLLVS . SOCERO . OP _ tullus dem vortrefflichen Schwiegervater.
TIMO .

In der drittletzten Zeile ist nach TER noch ein Buchstabe ausgefallen in Folge Verletzung des Steins; wir halten ein
E fir die passendste Erginzung, obgleich diese Form Teretullus eine ungewohnliche ist.
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und niedrigste Priesteramt war dasg der Flamen und zwar der fiir den Augustuscult bestimmten (Hamen
Augusti); da ihr priesterlicher Charakter sich auf ihre ganze Familie erstreckt, so fiihren sich ihre
Frauen auch gerne als Ziinderinnen, flaminicae, ein®'). Diese Wiirde kommt oft auch allein vor, wie hei
Julius Sedatus, C. Lucconius und C. Plinius *); bei T. Julius Valerianus treten dagegen noch das Pontificat,
bei Julius Brocehus Augurat und Pontificat hinzu. Auch ein Mitglied des Augustalcollegiums der Sechs-
minner wird genannt, ein Decimus Valerius, ein Freigelassener eines Valerius Asiaticus Sissus,
jedoch nicht, wie Haller von Konigsfelden will, jenes bertihmten Asiaticus, des ithermiithigen Sclaven des
Kaisers Vitellius®®); ausserdem glauben wir die Namen von Augustalen noch auf zwei Inschriften zu
erkennen, von denen die eine grosse Aehnlichkeit mit einer in Genf gefundenen zeigt®™).

Da die Municipalpriesterthiimer und das Decurionat lebensléinglich waren, so bildeten sie fiir die
gewesenen Magistrate eine Auszeichnung, welche sie von dem tibrigen Volke schied. Dabei sehen wir
auch aus den wenigen Inschriften, die uns erhalten sind, wie in einzelnen vornehmen Gieschlechtern die
Wiirden vom Vater auf den Sohn iibergingen und sich so eine abgeschlossene stadtische
Aristokratie aushilden musste. Als das zahlreichste Geschlecht erscheint wie billig das der Julier.
Da Julius Caesar die Colonie ausschickte und die Colonisten zu Birgern erhob, so nahm der grossere
Theil derselben bei ihrer rémischen Umnennung zu Ehren des hohen Patrons den Juliernamen an, wie
dies in allen von demselben provincialisirten und colonisirten Gebieten zu heobachten ist. In Lyon sind
die Julier mit 69 Namen vertreten ), in Spanien zihlen wir dber 320 %%); in den helvetischen Inschriften
treffen wir dagegen mehr Flavier, da Aventicum von einem Flavischen Kaiser zur Colonie erhoben wurde,

81)  Mommsen Inseripp. C. H. No. 112.
82) Mommsen I. C. H. No.-118. 119. 120.
8% Mommsen No. 121, in Versoix:

D(ecimo) VALERIO . ASIATICI . LIBERO Dem Decimus Valerius, dem Freigelassenen des Asiaticus
SISSI . IIIIII . VIRO . COL(oniae) . EQ(uestrium) Sissus, ‘dem Sevir der Colonie der Equestrier
EX . T(estamento) ‘ nach dem Testament.

8 Die Inschrift bei Mommsen No. 125, die sich jedoch nicht im Hause Crassy, sondern im Hause Comte, ehemals
‘ 'Rochmondet, im Hausflur befindet, enthiilt wohl ein Bruchstiick einer Augustaltafel, worauf die Namen der 6 Mitglieder
des Collegiums verzeichnet waren. Der halbgriechische Name des zweiten und das Fehlen des Vaternamens kennzeichnen
die dabei genannten als Freigelassene. Die Inschrift lautet:
P(ublius) . SAEDIVS . HOSPES
SEX(tus) . IVL(ius) . PHILARGVRYVS.
Damit ist zusammenzustellen No. 127 nach der verbesserten Abschrift im Nachtrag No. 7, wo wir die erste Lesung im
Ganzen als die richtige erfunden haben. Der Stein befindet sich im Museum zu Nyon und gibt folgendes Inschriftfragment:
NEL.PRIMVS Wir lesen diese Namen: Cornelius Primus Man vergleiche damit No. 92: Q.STARDIVS MACER

\ECENAQVILA Maecenas Aquila
\ECENAMPIIO Maecenas Amphio
CERIEM ? :
C . NOVELLIVS . AMPHIO
P . CORNELIVS . AMPHIO
Ob etwa auch No. 92 nach Nyon gehorte ? : I VIRL

8%) Vgl. Boissieu, Inscriptions de Lyon.
) Vgl. Corpus Insecripp. Lat. IL
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in den dakisch-illyrischen Provinzen Flavier, Aelier und Aurelier®). Etwa acht Julier und zwei
Julia sind in Nyon nachzuweisen®); natiirlich gehoren nicht alle verwandtschaftlich zusammen; es gab
vornehme und gemeine Julier; einer der letzteren, Sextus Julius Philargurus, war, wie sein letzter halb-
griechischer Beiname noch verriith, urspriinglich Sclave gewesen, wohl bei einem der vornehmen Julier,
unter welchen aber kein Sextus Julius bekannt ist, von dem er bei der Freilassung Vor- und Geschlechts-
namen hiitte annehmen konnen. Unter den vornehmen Juliern gab es einen Viennensischen und
einen Equestrischen Zweig, die sich durch die Tribusbezeichnung (Voltinia, Cornelia) unterscheiden ;
doch scheinen sie einander nahe getreten zu sein; vielleicht hat irgend eine Verbindung beider statt-
gefunden. Dieselben mogen etwa die gleiche hervorragende Stellung eingenommen haben wie die Camiller
in Avenches®). :

Andere Beamtengeschlechter waren die Plinier®), Lucconier und wohl auch Cornelier, die
jedoch nur vereinzelt vorkommen; daneben finden wir noch Valerier, Aurelier, die spiter eingewandert
sind, Publilier, Lutatier und Saedier ). TIst in diesen Geschlechtsnamen, unter denen wohl nur der
Name der Lucconier etwas fremdartig erscheint, der fremde Ursprung so ziemlich verwischt, so tritt
dagegen in verschiedenen Inschriften von Nichtbiirgern das gallische Blut noch etwas hervor und dies

89 Vgl. Corpus Inscripp. Lat. III. Die Flavier nennen sich nach Flavius Vespasianus und seinen Sohnen Titus Flavius
und Flavius Domitianus, die Aelier nach Aelius Hadrianus, die Aurelier nach Marcus Aurelius.
%) 1. L. Julius P. F. Vol. Brocchus Valerianus Bassus. Mommsen 83, 84, 116.
2. (Dessen Sohn) D. Julius L. F. Vol. Ripanus Capito Bassianus. Mommsen 116.
(Vielleicht der Sohn des vorhergehenden) L. Julius Capito. DMommsen 118,
- (Dessen Freund) C. Julius C. F. Vol¢. Sedatus. Mommsen 118.
T. Julius T. Fil. Corn. Valerianus (vgl. No. 1). Mommsen 91.
Sextus Julius Philargurus. Mommsen 125.
T. Julius Pompejus Teretullus. Nachtrag No. 10.
Auch in Mommsen 122 muss ein Julius stecken, da eine Tochter Julia Marcella genannt wird, und zwar aus
der Tribus Cornelia; dazu kommt noch die Julia Pusinna No. 112.
%%) Siehe meine Abhandlung tiber die Familie der Camiller in Helvetien im Anzeiger fiir schweiz. Alterthumskunde,
Bd. I, Jahrgang 1871, S. 296 ff.
99 Mommsen No. 120, in Genf.

NS o W

@

ANNOR(um) . XII C(ajo) . PLINIO . M(arci) . F(ilio) . Clor]uelia

L(ucio) . PLINIO FAUSTO

FAUSTI . FlL(io) AEDILI . IIVIRO [col]oniae
SABINO - JVL(iae) . EQ(uestrium) . FLAMIN[i aug]usti

C(ajus) PLINIVS . FAV[stus]
VIVOS . P(onendum)

C(uravit)
Dem zwolfjihrigen Dem Gajus Plinius, des Marcus Sohn, (aus der Tribus) Cornelia
Lucius Plinius (mit Beinamen) Faustus,
des Faustus Sohn (der) Aedil, Duumyir der Colonie
Sabinus Julia Equestris (und) Flamen des Augustus (gewesen),

(hat dies) Gajus Plinius Faustus
bei Lebzeiten zu setzen
besorgt.
°) Vgl. Mommsen 119. 122. 121. 117. 123. 125 und Nachtrag 9, 7, wozu Anmerkung 84.
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hauptsichlich ‘auf der Landschaft, wie sich ganz deutlich zeigt in dem unromischen Namen
des Bilcaisio von Céligny, dessen Sohn sich jedoch bereits Cornelius nannte und auch eine Frau mit
romischem Namen hatte %), ferner in der Inschrift des Philetus (Philetius) Britta mit dem rithselhaften
Doss (ius) Claudianus in Coppet®®), des Sextus Ueccius **) und Colus Aesturd, dessen Sohn sich mit
anders differencirtem Vocal Calus nennt ), beide in St. Gervais. Man darf wohl daraus schliessen, dass
neben den angesiedelten romischen Biirgern, die ihren Mittelpunkt und bleibenden Sitz alle in der Stadt
hatten und sich nur voriibergehend auf ihren Giitern und Landsitzen aufhielten, die frither ansiissigen

‘92) Mommsen 123, in Céligny bei Coppet :

D(iis) M(anibus) Den gottlichen Manen
CORNELI : des Cornelius,
BILCAISIONIS des Bilcaisio
FIL(ii) Sohn,
PVBLICIA Publicia =
PERPETVA Perpetua
CONIVGIS . IN dem unvergleichlichen
COMPARA Gatten.
BILIS -
9% Mommsen 124, gefunden in Coppet, jetzt im Museum zu Genf:
D(iis) M(anibus) Den gottlichen Manen
PHILETI BRIT des Philetus Brit-
» TAE ANNORVM ta, (der im Alter von) 23

XXIII DEFVNCT(i) Jahren starb, (hat dies)
DOSS CLAVDIA Doss(ius) Claudia-
NVS FILI VNICI nus, dem einzigen und
ET PIISSIMI ergebensten Sohne
P(onendum) C(uravit) zZu setzen besorgt (und)
Sub . ASC(ia) . DED(icavit. unter der Ascia geweiht.

) Mommsen 104, gefunden in St. Gervais, jetzt im Genfer Museum :

SEX(to) . VCCIO Dem Sextus Uccius
SECYNDO Secundus
ALBVS.FRAT(e)R (hat dies) Albus, sein Bruder,
D(e) . S(uo) . D(edit) aus eigenen Kosten gewidmet.

%) Mommsen 106, gefunden in der Kirche St. Gervais, jetzt im Genfer Museum.
M]EMORIA[E Dem ewigen Andenken
AE]|TERNAE
VERR(iae) VERVLAE
COLVS AESTVRD
CONIVGI INCOM
PARABILI . F(aciendum) C(uravit)
ET SVB ASC(ia) DED(icavit) und unter der Aseia geweiht.

Dieselbe Verria Verula haben wir wohl wieder auf der Inschrift 107, wobei dann der Name ihres Sohnes nicht wie
der des Gatten Colus geschrieben wird, sondern Calus, wohl ein Zeugniss dafir, dass die Vocale der keltischen Worter
bei ihrem Uebergang zum Romischen in ihrer Aussprache schwankten. Diese letztere Inschrift ist in die Mauer der
St. Peterskirche in Genf eingemauert, muss aber wohl auch vom rechten Ufer her gekomimen sein.

der Verria Verula.

Colus Aesturd (hat dies)
der unvergleichlichen Gattin
zu machen besorgt
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Helvetier sich hauptsichlich als Colonen (Hintersassen) auf dem Lande erhielten und sich erst allmahlig
romanisirten ).

Seit der vollstindigen Durchfihrung der Provincialordnung in Gallien durch Augustus (a. 16 v. Chr.),
wobei auch Helvetien mithineingezogen wurde, bildete der kleine Kanton der Kquestris fiir sich einen
Bezirk der das nordostliche Gallien umfassenden Provinz Belgica, gleich dem Kanton der Helvetier,
Rauriker, Sequaner, Mediomatricer und den iibrigen Stammes- und Stadtgebieten, welche im Umfang
dieser Provinz inbegriffen waren ). Unrichtig aber ist es, Noviodunum gleich Avenches und Lausanne
einfach dem romischen Helvetien beizuzahlen *%). Die Equestrier bildeten im Unterschied zu den Helvetiern
ihren eigenen bevorrechteten Freistaat und konnten sich mit demselben Recht cives Equestres, Blirger
der Hquestris, nennen wie die Rauriker cives Raurici (Baselaugst) und mit besserm als die Helvetier
cives Helveti und die Walliser cives Vallinsae, welch' letztern beiden sie Anfangs noch mit dem stolzen
Greftihl des ,civis Romanus sum“ (Ich bin rémischer Burger) gegentiberstehen mochten *). Von den Helvetiern
waren sie vielleicht noch dadurch geschieden, dass sie nicht zu dem Gebiete des militérischen Comman-
danten von Obergermanien gehirten. Vermoge ihres romischen Biirger- und Colonialvechts aber genossen
sie einer hohern Stellung in der Provinz als die gallischen Stimme mit ihren Bezirken; sie bezahlten wie
die tibrigen Provineialen den doppelten Tribut, Grund- und Kopfsteuer (tributum solis und capitis);
daneben aber standen sie unter dem Schutze der romischen Gesetze, welche den romischen Biirger in ‘seiner
personlichen Freiheit sicherten, und waren in der Verwaltung und im Gericht von dem Kingreifen des
Statthalters ziemlich frei; dazu dienten sie in den Legionen, wihrenddem ihrve gallischen Nachbarn
ihre Contingente zu den minder angesehenen Hiilfstruppen stellen mussten. Auf den Tuschriften vergassen
sie auch selten, zum Zeichen ihres Biirgerrechts die Tribus beizusetzen, d. h. den Namen des italischen
Biirgerbezirkes, dem sie hei der Ansiedlung zugetheilt worden waren. Noch immer ging man ja von

%) MHaller von Konigsfelden a. a. O. IL. S. 204 meint, dass die frither einheimischen IHelvetier von Anfang an
als incolae, Niedergelassene, auch ein besonderes Quartier in der Stadt bewohnt hiitten, so dass gleichsam zwei Stadt-
gemeinden mit eigenen Verfassungen, Rechten und Obrigkeiten innerhalb der Stadtmauern neben einander existirten ;
allein dazu finden sich keinerlei Belege, und es ist dies auch sonst unwahrscheinlich, da wohl erst die romischen Colo-
nisten die im Jahr 58 zerstorte Festung wieder aufgebaut haben. Ueber das Verhiltniss von incolae und cives, Stadt-
und Landbewohnern, vgl. E. Kuhn I, S. 4 {f, 29 ff.

) Ginging a. a. 0. 8. 52 stellt die merkwiirdige Ansicht auf, dass die Colonie urspriinglich von jeder politischen
Gewalt unabhingig gewesen und zu keiner Provinz gehort habe, und dies wiederholt Martignier, dict. S. 666, der aber
dann noch hinzufiigt, dass die Colonie erst in spiiterer Zeit zum Rang der civitas emporgestiegen sei!l — Natirlich stand
die Equestris bis zum Jahr 27 je unter den Stafthaltern des mittlern Gallien, wie Munatius Plancus u. a. — Den Beweis,
dass die Fquestris mit Helvetien scit Augustus zu Belgien gehorte, hat Fechter geleistet mit seiner Abhandlung: Hel-
vetien in der vorconstantinischen Provincialeintheilung Galliens im Schweiz. Museum III, 308 ff.

%) Noch G. v. Wyss (Archiv fir Schweiz Gesch. VII, S. 62) und Fechter (Schweiz. Museum III, S. 817) fihren
das romische Equestris einfach unter den helvetischen Stiadten auf; auch Gisi, Quellenbuch 8. 43, vgl. 858, ist sich dieser
Sonderstellung des equestrischen Kantons noch nicht bewusst. — Man muss also von der civitas Helvetiorum oder dem
helvetischen Kanton nicht nur die 8stliche Schweiz als ritisches Gebiet und die wallisischen und raurakischen Kantone
aussondern, sondern auch den equestrischen Kanton. Ich gebrauche fur die Bezeichnung dieser gallischen Civitates, sowohl
Stammes- als Stidtegebiete (vgl. Kuhn S. 407), absichtlich den Ausdruck Kanton, um den Begriff der eigenen politischen
Organisation hineinzulegen, den das von Mommsen fiir Helvetien angewendete Wort »Gau« nicht so hervortreten lisst.
Gau wire wohl viel besser fiir die helvetischen pagi zu gebrauchen. ‘

%) Vgl den Ausdruck civis Helvetus auf der Inschrift bei Mommsen No. 65 und »bis civis Vallinsa et Equestrise No. 117.
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der Fiction aus, dass Italien die eigentliche Heimat und das Mutterland der romischen Biirger sein sollie.
Warum man die Equestrier gerade unter die Cornelia eingeschrieben hatte, eine Tribus, der wir
sonst ausserhalb Italien sehr selten begegnen, wissen wir nicht !0).

In der ersten Zeit der Provincialisirung Helvetiens zeigte sich ihr Vorzug auch darin, dass sie das
Schutzrecht tber die® im helvetischen Land niedergelassenen romischen Biirger ausiibten und deren
Interessen wahrzunehmen hatten. Eine Inschrift fiihrt uns einen Biirgermeister der Equestris als Curator
der romischen Biirger in Helvetien auf; wahrscheinlich wurde diese Befugniss gerne mit dem obersten
Amt der Colonie verbunden'®). Es kann dies schutzherrliche Verhiltniss jedoch nur so lange gedauert
haben, als in Helvetien selbst keine Colonie bestand; nachdem unter Vespasian Aventicum romische Stadt
geworden, missen die Curatoren fiir Helvetien von hier aus bestellt worden sein. Unter den rdmischen
Biirgern, welche bis dahin in Helvetien einwanderten, haben wir hauptsiichlich Kaufleute, Salzhindler,
Gemiisehéindler und dann noch einzelne Veteranen, welche hier auf dem geschenkten Land den Rest ihres
Lebens zubrachten, zu denken 1°%).

Noch lebhaftere Verbindung scheint zwischen Noviodunum und Vienne bestanden zu haben, was
wm so mehr auffallen muss, da die heiden Stidte verschiedenen Provinzen angehorten. Handel und Verkehr
wiesen die Equestrier offenbar mehr nach Stden, und withrend man mit den Helvetiern mehr nur in offizieller
Bertihrung stand und gegeniiber den Sequanern der Jura eine selten iiberschrittene Scheidewand bildete,
so beforderte die nahe Berithrung- der beiden Colonialgebiete lings der Rhone und besonders bei Genf,
wo ja so zu sagen ein und dieselbe Ortschaft an beide vertheilt war, die Uebersiedlung von dem einen
zum andern, und so konnen wir denn auch den Uebergang einzelner Familien auf den Inschriften
verfolgen. Fast scheint es, als ob einzelne hervorragende Geschlechter zugleich in beiden Colonieen an
der Spitze gestanden hitten %).

100y Vgl, Grotefend, Imperium Romanum tributim descriptum S. 125. Die Zutheilung zur Cornelia wird aus den
Inschriften bei Mommsen No. 119, 120 und 122 (Grotefend unrichtig 59, 114, 119) geschlossen, dazu kommen Nachtrag
No. 10 und wohl auch Mommsen 91. Wir finden sonst die Cornelia nur noch in Thessalonich und in Musti, einer
Stadt Numidiens. Die Colonieen im narbonensischen Gallien, wie Vienne, wurden der Voltinia zugezihlt (mit Ausnahme-
der #ltesten, Narbonne, Arles und Béziers); Augusta Lauuca der Quirina, ebenso Aventicum.

101 Inschriftfragment bei Momtasen No. 122, angeblich im Hause Rochmondet, wo wir jedoch Inschrift No. 125
gefunden haben.

GBI e e ey ol e Ehn i
CORN:.: = = «iind. . . . . (von der Tribus) Cornelia
e NEABRO: - oo ot G (mit Beinamen) Cantaber .
CVR(atori) . C(ivium) . R(omanorum) . CONVEN[TVS] Vorstand der romischen Biirger des helvetischen
HELVETIC@) . IIVIRO . . . Bezirkes, Duumvir
JYLIAE . C(aji) . FIL(iae) . MARCEL[LAE] (und) der Julia, des Gajus Tochter, (mit Zunamen) Marcella,
CORNELIAE . Q(uinti) . F[ILIAE] . (und) der Cornelia, des Quintus Tochter,
MARCELLAE (mit Beinamen) Marecella.

Dieser Inschrift ist die von Lausanne (No. 133) an die Seite zu stellen, die auch einen Curator der rémischen
Biirger in Helvetien nennt, und zwar gehort dieser ebenfalls zur Tribus Cornelia. Mommsen scheint daran Anstoss zu
nehmen ; indessen kann es wohl ein in das helvetische Gebiet tibergesiedelter Equestrier sein.

102)  Vol. Mommsen Inseripp. C. H. No. 164.

103 Fast mochte man versucht sein, Angesichts der vielfachen auf den Inschriften hervortretenden Berihrungspunkte
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L. Julius Brocchus Valerianus Bassus siedelte von Vienne nach der Equestris tber und bekleidete
hier als Beamter nach einander die ganze Reihe der municipalen Aemter. Sein Sohn Decimus, den wir
als Ritter kennen gelernt haben, nannte sich wohl nach dem neuen Wohnsitz Ripanus, d. h. der am
Ufer wohnt '), Vielleicht ist L. Julius Capito '), der einem ebenfalls von Vienne herkommenden
Freunde L. Julius Sedatus, einen Denkstein setzt, ein Enkel des Brocchus; eifen andern Enkel dagegen
treffen wir, wie es scheint, wieder als angesehenen viennensischen Municipalbeamten in Genf und Vienne '%%).
Daneben wird noch ein L. Sergius Lustrostaius genannt, der, aus Nyon gebiirtig, seine politische Laufbahn
als Beamter in der Vaterstadt begann und sie in Vienne fortsetzte, um endlich sein Leben in der Heimat
bei seinem Schwiegersohn T. Julius Pompejus zu beschliessen 7). Die schonen Ufer des Genfersee’s mochten
wohl damals schon ihre Anziehungskraft ausgeitbt haben.

Die politische Bedeutung, welche die Equestris fir das Reich anfinglich als Grenzwehr gegen
die Helvetier und das Wallis und als Sicherheitsposten fiir die Alpenstrassen einnahm, ging bald verloren,
um so schneller, je rascher sich die romische Macht in den Alpengebieten und tber Helvetien ausbreitete.
Die Legionen, die noch unter Caesar am Genfersee standen, vertauschten seit der Bezwingung der Alpen-
volker und der Herstellung der romischen Befestigungslinie am Rhein und an der Donau (15 v. Chr.)
ihre Standquartiere mit den Lagerplitzen in den Rheinlanden und in Nordhelvetien. Nyon sah sich plotzlich
mitten in’s Reich und in eine friedliche Umgebung versetzt; es mochte indessen noch einige Zeit einerseits
zur Wahrung der romischen Interessen in dem benachbarten fiir den Verkehr so wichtigen Wallis und in
Helvetien fiir das Reich von Werth sein, und anderseits konnte es noch als fester Stitzpunkt romischer
Macht dienen bei den verschiedenen Emporungen der gallischen Stimme, wie zur Zeit des Aufstandes unter
Julius Florus und Julius Sacrovir (21 n. Chr.) und der durch die Biirgerkriege vom Jahr 69 und 70 n. Chr.
hervorgerufenen Erhebung unter Civilis, Classicus und Tutor. Die erstere Aufgabe nahmen ihm indesser
im Wallis der vom Kaiser Claudius angelegte Posten in Martinach (Forum Claudii, urspr. Octodurum) und
fiir Helvetien die Flavische Colonie Aventicum ab; die letztere fiel mit der vollstéindigen Beruhigung
Gralliens, welche nach den letztgenannten Aufstinden eintrat, von selbst hinweg. Seitdem spielte Nyon eine
ausschliesslich friedliche Rolle, und man mochte fast sagen, dass es ein eigentliches Stilleben im Reiche
gefiihrt habe. Bei keiner der grossen Revolutionen und Umgestaltungen des Reicbes in der spitern Zeit wird
sein Name genannt; vergebens suchen wir etwas von ihm bei irgend einem der alten Geschichtschreiber zu
erfahren ; hochstens bhei Geographen und in Reichstabellen wird seiner als Poststation und Hauptstadt eines
Kantons gedacht ). Auch haben die Inschriften der Colonie nicht von grossen Miannern zu erzihlen, die

auch sonst irgend eine Verbindung zwischen der Equestris und Vienne oder dem viennensischen Orte Genf vorauszusetzen ;
indessen lassen uns dariiber die Zeugnisse ganz im Stich.

104 Siehe Anmerkung 77.

195)  Siehe Anmerkung 88,

1%) Mommsen I. C. H. No. 90 (Genf): Decimus Julius, Decimi filius, Voltinia Capito; Mommsen identificirt diesem mit
(No. 14 und 90) den auf Viennenser-Inschriften vorkommenden gleichnamigen Decimus Julius, Decimi filius, Voltini:a,7
Capito. Die Verschiedenheit in der Angabe der Titel erklirt er wohl mit Recht damit, dass die viennensische Inschrift
spitern Datums ist (und flamen juventutis — flamen Martis?). Immerhin ist die Behauptung der Identitit mit Vorsicht
aufzunehmen; wir diirfen nicht vergessen, dass beide Namen, Julius und Capito, sehr hiufig vorkommen; vgl. die Namen
L. Julius Capito im Corp. Inscripp. Lat. II, 870. III, 751. 753, 6124. 6126.

107 Siehe Anmerkung 80.

%) Plin, N. H, IV, 17. Ptol. IT, 9. 21, Itin. Ant. p. 848. Tab. Peuting. und Notitia Prov.
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von da ausgegangen wiren. Eine einzige der erhaltenen Inschriften geht in ihrer Bedeutung iiber die Grenzen
der Provinz hinaus; es ist eine Ehreninschrift, welche die Biirgerschaft dem Kaiser Elagabalus oder
Heliogabalus widmete. Diese Inschrift gehort noch ganz in den Anfang der Regierung dieses Kaisers,
der in Syrien gegentiber dem Usurpator Macrinus ausgerufen wurde, in sein erstes Consulat 218 n. Chr.,
also noch in die Zeit vor seiner Ankunft in Rom ). Da keine besondere Veranlassung fiir die Widmung
angegeben wird, so haben wir hier wahrscheinlich nur den Ausdruck der Huldigung an den neuen Kaiser
und mochte die Inschrift eine Bestitigung dafiir enthalten, mit weleh’ freudigér Hoffnung man im Westen
den Sonnenpriester von Emesa, den jungen Elagabalus begriisste, weil er das Blut des Septimius Severus
in sich trug und sich nach den verehrten Kaisergestirnen Antoninus Pius und Marcus Aurelius die Namen
Aurelius Antoninus Pius beilegte und damit die Riickkehr der guten Zeit der Antoninen zu versprechen
schien '1°). — Ausser dieser Insehrift wird noch eine andere iiberliefert, die ebenfalls historisches Interesse
haben soll, die des Q. Fabius Maximus. Diese ist zwar schon ldngst von Orelli und Mommsen als falsch
erwiesen worden; einige eigenthiimlich patriotisch und conservativ gestimmte Gelehrte wollen jedoch die
Forderung der Kritik immer noch nicht anerkennen, und so wird denn auch diese Inschrift gerade wie
diejenige der Julia Alpinula, die Lemanschlacht u. A. immer wieder als geschichtlich aufgefithrt. Gingins
hat, um dieselbe zu retten, einen neuen Weg betreten; wihrend man sie bisher auf den ersten Besieger der
Allobrogen, den Consul vom Jahr 121 v. Chr., Q. Fabius Maximus Allobrogicus bezog, so bringt er sie mit
einem spiatern Fabius, einem Freund Caesars, der als Sieger in den Triumphalacten verzeichnet wird, in
Verbindung; allein er hat dabei die Schwierigkeit nicht gelost, dass die Inschrift in ihrer Form gegen alle
Régeln der Epigraphik verstosst und schon durch die blosse Abfassung die Hand eines unkundigen
Erfinders verrith, und dazu tibersehen, dass die Triumphalverzeichnisse diesem Fabius einen spanischen
Triumph zuschreiben ''!).

Allein wenn auch Noviedunum nicht viel von sich reden machte, so hat es doech in aller Stille
eine Mission erfiillt, die ihm einen ehrenvollen Platz in der Geschichte sichert, indem es durch friedliche
Arbeit die Schiitze stidlicher Cultur in seiner Umgebung einbiirgerte und das Nordgelinde des Genfersee’s
so zu sagen zu einem kleinen Paradiese umschuf.

199 Mommsen I. €. H. No. 115, jetzt in Genf:

IMP(eratori) . CAES(ari) . M(arco) Dem Imperator Caesar Marcus

AVRELIO Aureliug

ANTONINO Antoninus

PIO . FELIC(@) . AVG(usto) Pius Felix Augustus,

TRIB(unicia) . POTEST(ate) bekleidet mit der Gewalt der Volkstribunen (und)
COS(uli) Consul

CIVITAS die Biirgerschaft

EQVESTRIVM der Equestrier.

110) Vol Aelius Lampridius, Antoninus Heliogabalus c. 3.

u1)  Gipgins a. a. 0. S. 56 ff. Mommsen I. C. H. S.111. Die Inschrift soll bei Versoix gefunden worden sein und lautet:

Q (uinto) FABIO MAXVM (0) . . . ALLOBROG (um) VICTOR (i) R (cipublicae?) C(ausa?). Die Abkirzung R. C. ist ganz
ungebrituchlich, ebenso eine Bezeichnung wie Allobrogum Victor, die auch fiir den jingern Fabius nicht passen witrde ;
dazu fehlt der Vatername. Der Filscher, Freher, hatte offenbar den éltern Fabius im Sinn, indem er Maxum schrieb.
Acta triumph. Capitolina im Corp. Inseripp. lat. I, S. 461, a. 709 a. u, Q. Fabius Q. ¥. Q. N. Maximus cos. an, DCCIX.

Ex Hispania. III Idus octo.
. , 29
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Y. Friedliche Entwicklung.

Es wiirde sehr zur Veranschaulichung unseres Gegenstandes beitragen, wenn wir dem Leser die innere
Anlage der romischen Stadt vorfihren konnten; es schien auch anfinglich, dass dies leicht gelingen
wiirde. Bekanntlich wurden die romischen Colonieen ganz regelmiissig angelegt, die Strassen mnach den
Himmelsgegenden genau orientirt, so dass sie einander in rechten Winkeln kreuzten. Nun gehen in Nyon
die Lingenstrassen (die Grand'rue und die ihr parallel laufenden Nebenstrassen) so ziemlich genau von
Siid nach Nord, die Querstrassen von West nach Ost, wahrenddem der Hiigel selbst im Ganzen von
Siidwest nach Nordost sich hinzieht. Was lag ndher als anzunehmen, dass diese Richtung der Strassen
noch von der Romerzeit her datire? Allein wir diitfen nicht verschweigen, dass die bisher gemachten
Nachgrabungen keine bestimmte Bestitigung dafiir gebracht haben, ja sogar darauf zu fiihren scheinen,
dass die Anlage der romischen Stadt in einzelnen Quartieren von der heutigen verschieden war; wenigstens
hat man unter den jetzigen Strassen an einzelnen Stellen Mauerziige entdeckt, welche dieselben in
verschiedener Richtung durchschnitten. Awuch hat man zu bedenken, dass die romischen Colonisten heim
Aufbau der Stadt wohl theilweise an die friihere Anlage gebunden waren, da sie ja nicht eine ganz neue
Stadt grindeten. Indessen mochte die Richtung der Hauptstrassen doch im Ganzen dieselbe gewesen
sein wie heutzutage; dies hezeugt der Umstand, dass die drei Ausginge und Thore noch die gleiche
Stelle einnehmen. Die Strasse von Genf nach Lausanne durchschnitt die Stadt der Lidnge nach und hat
auf der Strecke von Nyon nordostwiirts gegen Prangins hin bis heute den Namen » Chemin de I'Etraz«
(via strata) zum Zeichen der romischen Anlage beibehalten; der siidliche Zugang (zur porte Notre Dame)
Chemin de CUordon, war durch die Natur gegeben. Das westliche Thor (beim place St. Martin, Plan
No. 9) offnete den Weg nach der obern Strasse und dem Jura.

So sehr aber auch die romische Anlage im Innern durch Zerstorung, Feuersbriinste und spitern
Umbau verdndert worden ist, so haben sich doch einzelne Erinnerungen an alte Localititen durch das
Mittelalter hindurch und bis in die Neuzeit erhalten, unter welchen diejenige an das Forum, den
romischen Markt- und Gemeindeplatz, am meisten Interesse verdient. Das Stadtarchiv zu Nyon hewahrt
eine Urkundennotiz vom Februar 1437'2), wo eine Gasse nach dem alten Forum (carreria de wveteri
foro) genannt wird. Dies ist dieselbe Gasse, die jetzt mit franzosischem Namen die rue du Vieux Marché
heisst, und in deren Nidhe denn auch verschiedene in der Kirche befindliche Documente die Stelle des
romischen Marktplatzes versetzen. - Den Namen des Forum selbst bhewahrt ein Nebengisschen, das von
derselben nach der rue Maupertuis fithit, die Passage oder Ruelle du Forum.

Diese Tradition hat in neuester Zeit durch verschiedene Nachgrabungen ihre volle Bestatloung
erhalten. Zuerst stiess man beim Graben eines Kellers an der Ecke der Rue Maupertuis und der
Rue du Vieux Marché zwei Fuss unter dem Boden auf ein Betonlager von solcher Hirte, dass man
die Arbeit aufgeben musste; hernach, im Jahr 1871, fand man bei der Canalisirung der Rue Maupertuis
ebenfalls in zwei Fuss Tiefe das Pflaster der alten Strasse, sowie Mauerzige und Beton: als bei der

Anlage der Gasleitung in der Rue du Vieux Marché dazu noch ein prachtvolles korinthisches Siulencapitil

%) Documents, 1437 Féyrier No. 5: Quodam casale . . . . juxta quandam charreriam per quam itur a dicta magna
charreria versus carreriam de veleri foro loci predicti Novioduni. So kommt auch in Genf noch im 18. Jahrhundert der
Name forwm vetus vor, spiter Burgum foris, Bourg de Four. Galiffe a. a. 0. S. 100.
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ausgegraben wurde 1), so sah sich die antiquarische Gesellschaft von Nyon (société du musée) veranlasst,
von sich aus in derselben Gasse weitere Nachgrabungen zu veranstalten, wobei ihre Bemithungen, obwohl man
nur eine kleine Strecke von 8 Meter Lénge und 3 Meter Breite nahe beim Eingang der Rue Maupertuis
untersuchte (Plan No. 15), mit dem schonsten Erfolge gekront wurden. Man hatte die Freude, in einer
Tiefe von 50 bis 110 C.-M. eine Menge von Architecturfragmenten, Capitile, Siulenschifte, Friesstiicke,
meist in Marmor, zu Tage zu fordern, welche auf die Schlossterrasse (auf dem Plan No. 21a) gebracht
wurden und nach Photographiecen zum Theil auf unsern Blattern wiedergegeben sind (Taf. I, 1. 2. 3).
Dieselben miissen, zusammen mit dem frither aufgefundenen Capitil, zu einem grossen monumentalen Gebiude
gehort haben. Die einzelnen Architecturstiicke verrathen viel Aehnlichkeit mit den in Avenches aufgefun-
denen, die im 16. Band der Mittheilungen unserer Gesellschaft abgebildet und von Professor C. Bursian
beschrieben worden sind (vgl. besonders dort S. 29 ff. und Tafeln V-—VIII). Es ist der romisch-korin-
thische Styl, der sich in ihnen darstellt. Die Ueberreste des Haupt- oder Kranzgesimses zeigen, wenn
auch verstiimmelt, offenbar dieselbe Anordnung und Behandlung der einzelnen Glieder wie die dort auf
Tafel V gegebenen Gesimsblocke.

Von den Friesstiicken zog eines (Taf. I, 5) von Anfang an die Aufmerksamkeit auf sich, weil auf ihm
ein grosses S eingehauen war; man wusste jedoch nicht, was damit anfangen. Als ich indessen letzten
(Sommer den Stein nochmals mit Herrn Roux untersuchte, so erkannten wir vor dem S noech deutlich
die Spuren eines X ; beide Buchstaben waren in derselben auffallenden Grisse ausgefithrt. Es war dem-
nach kein Zweifel mehr, dass wir die Reste einer offentlichen Inschrift vor uns hatten, und zwar miissen
die Buchstaben der eigentlichen Inschrift in den Stein eingelegt gewesen sein, wie die drei Bohrlocher
deutlich erkennen lassen!'t). Wir konnten auch die Vermuthung nicht abweisen, dass die beiden Buch-
staben ES, die ziemlich selten auf Inschriften neben einander vorkommen, Ueberbleibsel des Wortes
Equestrium (EQV [ES]TRIVM) seien, das in der Verbindung von colonia oder civitas Equestrium gern
am Schluss von offentlichen Inschriften — die Buchstaben gehoren in die unterste Zeile unmittelbar vor
den Rand des Gesimses — sich findet '*?). Das Vorkommen einer solchen offenbar sehr grossartig und kunst-
reich ausgefiihrten offentlichen Inschrift mag aber auch in der Vermuthung bestirken, dass das Pracht-
gebiude, zu dem die gefundenen Stiicke gehoren, die Curie, das Rathhaus der Colonie war, vor
welchem sich der Gemeindeplatz, das Forum, béfand.

Zu demselben Gebiude mogen noch andere Stiicke gehdrt haben, welche an verschiedenen Orten
eingemauert sind, so ein Gesimsstick am Markt (Plan No. 12. Taf. 1 No. 4), eini anderes am Stadtthor
Notre Dame und ein drittes an einem Haus in dessen Nihe (Plan No. 5 u. 4). Es sind dies Karniesfrag-
mente mit dhnlichem Sculpturschmuck wie auf denjenigen zu Avenches, Av. Taf. VI. Wie dort Seelowen,
Seepferde und Seestiere in Relief erscheinen, so hier auf dem Fragment vom Markt ein Ochsenkopf
mit Krinzen und Binderm. Nach dem Urtheil des Herrn Prof. Stadler fillt die Erbauung unseres
Rathhauses in die zweite Hilfte des ersten Jahrhunderts.

Ausser dem Forum zeugen noch zwei Fundstitten in der Stadt von grossen monumentalen Anlagen,

1%  Dasselbe wurde auf die Schlossterrasse gebracht. Die Fundberichte nach Th. Wellauer, notes et remarques etc.

114 Qighe Tafel I, 3. Die Hohe der Buchstaben betrigt 44 CMeter, die Breite 22 CM. Dieselben sind en creux
ziemlich roh ausgehauen, so dass man sieht, dass sie nicht in dieser Weise fiir die Oeffentlichkeit bestimmt waren.

115 Vgl. die Inschrift No. 115, Anmerkung 109. S
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die eine bei der protestantischen Kirche (friher Eglise Notre Dame), die andere in der Rue Verte.
Bei der Kirche hat man 1871 hei Anlegung der Gasleitung mehrere Marmorplatten (Plan No. 3), ver-
schiedene romische Mauerreste, einen grossen Liowenkopf in weissem Marmor (Plan No.1), den man als
Sehmuck eines Brunnens hetrachtet, eine kleine Bronzelampe, eine Sdulentrommel, eine Platte von Beton
mit feinpolirter, rother Oberfliche (Plan No. 1)11%), 1864 im Innern der Sacristei die Inschrift des Sergius
Lustrostaius gefunden. In die Mauern der Kirche selbst, sowie auch an den benachbarten Hiusern, sind
viele romische Werkstiicke von gewaltiger Grosse eingemauert, ausserdem einzelne Sculpturfragmente an
der nordlichen Ecke, eine Frauenbiiste, (Taf. I, 5) und die Inschrift des Lucconius (Plan No. 2, Tafel
II, 117, H®s mochte nicht zu gewagt sein, anzunehmen, dass die Kirche, die urspriinglich eine Mutter-
gotteskirche war, auf den Ruinen eines romischen Tempels aufgebaut wurde, welcher vielleicht der Schutz-
gottin geweiht war.

An der zweiten Stelle, die in verschiedener Beziehung ergiebig war, in der Rue Verte, (auf dem
Plan mit 11 bezeichnet) fand man 1871 einen Frauenkopf in Relief, eine Siulenbasis, Marmorplatten,
verschiedene Mauerstiicke, zwei kleinere Vasen und iber 30 Amphoren von gelbem Thon in verschie-
dener Form und Grosse. Von diesen letztern wurden 23 aufgehoben und im Museum (Plan 5%) aufbewahrt ;
Tafel IIT unserer Neujahrsschrift fiihrt uns einige derselben vor''®). Man hat sich gefragt, wie hier
diese Masse von Amphoren mogen zusammengekommen sein. Das Nichste war, an einen Weinkeller
zu denken; allein jene Gefisse haben, wie Roux gezeigt hat, keine Glasur, so dass sie nicht zur Auf-
bewalirung von Flissigkeiten konnen gedient haben. Solche grosse Vasen dienten indessen auch oft
als Behilter fiir trockene Gegenstinde, Gemiise aller Art, Bohnen, Linsen, Erbsen, Obst und Sidfriichten,
wie man denn in Avenches zwei Vasen mit Datteln und Oliven gefunden hat!'?), ferner fiir Getreide;
der Fundort konnte uns also auch die Vorrathskammer eines reichen Gutshesitzers darstellen. Da jedoch
in den Amphoren kein Inhalt gefunden wurde, so mochten sie auch nur einem Laden, dem Lager eines
Kaufmanns angehort haben; die dabei gefundenen Seulptur-Sticke wiirden ganz gut zu einer Geschifts-
halle passen. :

Im Uebrigen vertheilen sich die Fundstiicke auf die ganze Stadt. Saulentrommeln, zum Theil von
colossaler Grosse, zeigten sich von jeher an verschiedenen Orten. Abauzit sah eine Siule im Garten des
Herrn Roques beim Hotel de Ville und in dessen Hof ein vielleicht zur selben Siule gehériges riesiges Capitil,
das als Bassin fiir einen Brunnen diente und sich jetst im Schlossplatz befindet 2°). Tine Siulentrommel,
die mir ebenfalls durch ihre Grosse auffiel, fand ich in einer kleinen Passage zwischen der Rue du Vieux
Marché und der Grand'rue als Wehrstein an einer Hausecke; auch am Schlosse, das in seiner Anlage
nicht romiseh ist, sind romische Pfeiler- und Sdulenstiicke eingemauert. Ueberhaupt gibt es fast kein
Haus, wo nicht romische Werkstiicke hervortreten. Dieselben zeichnen sich vor den iibrigen durch
ihre regelmissigen Formen und sorgfiltige Bearbeitung aus. Besonders oft begegnet man gewaltigen
Quaderstiicken, die mit ihrer Breite fast ganze Wandflichen einnehmen; dieselben geben z. B. dem Unter-

% Vgl. den Bericht von F. Roux »les découvertes faites i Nyon en 1871« im Anzeiger fiir Schweiz. Alterthums-
kunde 1872, S. 381.

17 Vgl, Anmerkung 74.
') Vgl. den Bericht von F. Roux im Anzeiger fir Schweiz Alterthumskunde 1872,

Siehe den Anzeiger fiir Schweiz. Alterthumskunde 1874, 1. Heft.
129)  Abauzit, ms. ¢. IV.

1 19)
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bau des Schlosses, wie auch besonders dem sog. Thurme Caesars das Aussehen von megalithischen
Bauten. Einzelne dieser Colosse, die dazu noch hiufig Spuren von Ornamentik zeigen, erreichen eine
Lénge von 12‘ bei einer Breite von 6’ und einer Hohe von 4‘. Hs sind marmorartige Jurakalksteine
mit dem’ bekannten gelblichen Ton, der dem romischen Nyon eine dhnliche, einheitliche monumentale
Farbung gegeben haben muss, wie ihn heutzutage noch einzelne der sorgfiltiger gebauten Stiadte der
Juragegend, z. B. Neuchdtel, tragen.

Denkt man sich ganze Gebdude von solchen Quaderstiicken aufgefiihrt, so erhalten wir unmittelbar
den Hindruck ausserordentlich solider und dauerhafter Arbeit; es waren Werke, die fiir Jahr-
hunderte bestimmt waren und der romischen Energie alle Ehre machten. Denselben Eindruck machen
auf uns auch die hie und da zu Tage getretenen unterirdischen Gewdlbe, deren Bestimmung
bisher noch nie erkannt worden ist. -— Schon in fritherer Zeit wurde man auf unterirdische Gewdlbe und
Ginge aufmevksam, die unter der ganzen Stadt hindurch fiihrten; nach Roques und Abauzit, welche die
genaueste Beschreibung davon gegeben haben '*'), hatte man zu ihrer Zeit (wm 1720) einen solchen Gang
beim Hotel de Ville gedffnet; ein zweiter ging vom Faubourg St. Martin beim La Muraz bis zum Champs
&’ Avril *), den Eingang zu einem dritten sah man beim Collége, und ein vierter lief vom Place St. Martin
bis zum Pont Morand. Neben diesen vier grossen Gewdlben sollen noch viele kleinere heobachtet worden
sein. [Ieh selbst sah eines der grossen, das beim Ausgraben eines Kellers fiir eine Bierbrauerei aufgedeckt
wurde; dasselbe hatte eine innere Weite von etwa 1!/, — die Hohe konnte ich wegen Verschiittung nicht
messen; es wird jedoch angegeben, dass man an einzelnen der frither gefundenen Stellen heinahe aufrecht
in diesen (iingen habe gehen kénnen — und verfolgt die Richtung von der Rue du Colleége quer durch
die Stadt nach dem See zu. Nach Roux soll ein gleich grosses von der Kirche Notre Dame abwirts
gur Grand'rue bis zum Place Bel-Air gehen. Die jetzt iiberhaupt noch nachweisharen Ueberreste solcher
Gewolbe sind auf dem Plan nach den Angaben dieses eifrigen Forschers mit rothen, unterbrochenen
Linien bezeichnet.

An diese merkwiirdigen Bauten kniipften sich in neuerer Zeit verschiedene Sagen und Vermuthungen.
Die Leute erklirten sich dieselben gewohnlich als unterirdische Gdnge, welche einst die Nonnen-
und Monchskloster der Stadt verbunden und zu heimlichen Zusammenkiinften ihrer ausgelassenen Insassen
gedient hiitten. Allein abgesehen von der Wahrscheinlichkeit solcher Klosterbauten, so sind diese Gewdlbe,
die unter der ganzen Stadt durchgehen, einerseits zu colossal fiir das Mittelalter und anderseits auch
wohl zu eng fiir Giinge; dazu tragen sie unverkennbare Spuren romischer Bauart. Wir haben daker
nichts Anderes als Cloaken in ihnen zu sehen, und damit stimmen auch die Ueberreste, die etwa in
ihnen gefunden werden, nimlich, wie ich mich selbst Gberzeugte, Knochen, Scherben, Glassplitter, offenbar
Kiichenabfille, welche auf diesem Wege dem See oder den nahen Bichen zugeschickt wurden. Ausser
Nyon gab es in der Schweiz auch in Orbe (Urba) Cloaken und wahrscheinlich auch in Baselaugst ™).

Diesen Cloakenbauten, die als ein vollstindiges Canalsystem die Stadt durchzogen — das moderne Nyon
ist erst vor wenigen Jahren wieder in den Besitz eines solchen gelangt —, mogen sich die Wasserleitungen
“als ebenbiirtiges Werk an die Seite stellen. Man hat zwar nur wenige Spuren derselben aufgedeckt, ném-
lich in der Ebene zwischen der Stadt und dem Juta (z. B. Plan No. 16); es waren Leitungen aus massiven

121y Abauzit, ms. c. VIL
122)  Tn Nyon weiss man heutzutage keine Auskunft tiber die Lage dieser Localitit zu geben.
129) Diejenigen in Orbe hat Dr. F. Keller gesehen; in Baselaugst wurden sie von Herrn Schmid constatirt.
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Steinen, welche das Wasser aus dem Jura der Colonie in reichlicher Menge zufiihrten '**). — So sehen wir
auch hier wieder, wie vortrefflich die Romer fiir die gemeinsamen Bediirfnisse des taglichen Lebens, fiir
ein gesundes und sicheres Dasein sorgten; und wir diirfen dabei wohl an die uralten unterirdischen Canal-
bauten Roms, die Cloaca maxima, erinnern, weleche von den romischen Koénigen ausgefihrt wurden und
jetzt noch sichtbar sind und bewundert werden; die Sorge fiir solche Bauten war offenbar eir}er der
urspriinglichsten Grundsiitze romischer Staatsweisheit, an dem dieselben durch alle Zeiten hindureh mit
angeborner Zihigkeit festhielten.

Wenn uns diese Werke nicht geringe Achtung vor dem Geschick und der Tiichtigkeit der romischen
Bauleute abnothigen, so sind dagegen auch die Kunst, die Bildhauerei, und das in alter Zeit der Kunst
50 nahe stehende Kunsthandwerk kaum minder rihmlich vertreten. Ueberall finden wir die Spuren
kiinstlerischen Schaffens, das auch dem gemeinen Dinge seinen edlen Stempel aufdriickte, und wir haben
nur zu bedauern, ‘dass so Vieles zu Grunde gerichtet oder verstiimmelt worden ist, selbst noch in neuerer
Zeit — man wird hier nur zu oft an den Schillerschen Satz erinnert: »dem Vandalen sind sie Stein« —.
Noch Roques sah manche Sculpturstiicke, die heute verloren sind; drei Statuen, die er urspriinglich in
der Stadt vorfand, suchte er selbst spiter umsonst wieder *°); ein Medusenkopf, von dem er mit
Bewunderung spricht, und den ein Sachkenner den hesten in Rom an die Seite stellte, wurde nach Levade
in ein Thor eingemauert und durch die Unvorsichtigkeit der Maurer zerstort '*°). Levade erziihlt auch
noch von einem Torso einer Diana oder Nymphe von weissem Marmor, der auf einer Siule stand '*7).
Heute sind von den friither bekannten Werken noch vorhanden die Biiste an der nérdlichen Ecke der
protestantischen Kirche (Taf. I, 5), die Abauzit fiir eine Karyatide, Levade wohl richtiger fiir eine Sepul-
ecralstatue hilt *%); die Statue am Thurme Julius Caesars, die allgemein fir ein Bild Caesars gehalten
wurde, woher auch der Name des Thurmes (Plan No. 21); Levade hbezeichnet sie als die Statue eines
Galliers; doch mochte Haller von Konigsfelden am ehesten Recht haben, der sie ein Werk spaterer Zeit
nennt, womit alle andern Hypothesen dahinfallen 128y

Neu hat man zu Tage gefordert, meist durch zufillige Entdeckungen, den Torso eines jugendlichen
Bacchus, der in der Mauer eines Hauses eingemauert aufgefunden wurde, das man demolirte und zu
einer Kapelle umschuf (an der Rue du Vieux Marché, Plan No. 6, Tafel 11, 2) '°); einen andern mannlichen
Torso von weissem Marmor, vielleicht einen A mor vorstellend, im Gute des Hrn. Roux jenseits des

12 Vgl. Vulliemin, tableau du C. de Vaud I, S. 47 f. Roux nimmt an, dass eine Wasserleitung von der Divonne
hergelcommen sei. Es wire von grossem Interesse, dariiber etwas Bestimmtes ermitteln zu konnen, da die Herbeischaffung
guten Quellwassers von den Romern iiberall als eine Angelegenheit von hoher Wichtigkeit betrachtet und fiir die Aquae-
ducte keine Mithe und Kosten gescheut wurden.

» ™) Abauzit, Ms. ¢. V. Der in der Randbemerkung bezeichnete Jupiterkopf, der unter dem Gewdolbe einer Werkstitte
zu sehen war, ist vielleicht identisch mit dem neuerlich aufgefundenen Herculeskopf.

126) Tevade, Diet. S. 220. ®

129y Tevade, a. a. O.

128y T.evade,’a.n. O.-8. 227 Tafel T, 5.

129) Haller v. Konigsfelden II, S. 211 ff. Der Thurm selbst, tour de Jules César, ist ein mittelalterliches Werk, bei
dessen Bau jedoch romische Mauerstiicke verwendet wurden. Wie alt die Bezeichnung pach Juliug Caesar ist, haben wir
nicht in Erfahrung bringen kénnen. Die Statue erhielt wohl ihre romische Deutung, als man anfing, iber den romischen
Ursprung von Nyon nachzudenken, wobei man aus dem Namen Julia auf Julius Caesar schloss. :

180)  Nach Wellauer, notes etc.

-
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Cordon, ferner einen etwas verstimmelten Herculeskopt, der aus einem Haufen grosser Steine, welche
am Ufer lagen, aufgelesen wurde (Tafel II, 3), das Fragment eines Pferdekopfes in weissem Marmor,
das am @ussern Rand der Stadtmauer am Weg von der Schlossterrasse zur Porte Notre Dame eingemauert
war (Tafel IT, 4), endlich den Frauenkopf in Relief in der Rue Verte und den Lowenkopf bei der Kirche.
Ausserdem bewahren das Museum zu Lausanne neben andern Gegenstinden aus Nyon eine kleine Her-
messtatue (Taf. II, 5) und das Museum zu Bern, wohin im letzten Jahrhundert manche Stiicke von
Nyon wanderten, ein Pferdeohr yon Bronze auf''). Die heiden Fragmente von Pferdefiguren miissen
wohl zu Reiterstatuen gehort haben, von denen also die eine in Marmor, die andere in Bronze ausgefihrt
war. Die speciell kunsthistorische Wirdigung der verschiedenen Stiicke miissen wir einem Archaeologen
von Fach iberlassen.

In das Gebiet des Kunsthandwerks gehoren die verschiedenen Vasen mit Relief in Terra
sigillata. Solche sind in grosserer Zahl im Juli 1872 in der Rue du Collége (Plan No. 7) gefunden
worden, indem die Museumsgesellschaft von Nyon bei Gelegenheit einer Coulissenbaute in jener Gasse
Nachgrabungen veranstaltete. . Die ausgegrabenen Vasen, leider meist stark beschidigt, zeigen verschiedene,
doch immer gefillige Formen und mochten mit ihrer sehr feinen Politur und zum Theil intensiv rothen
Farbe, die heute noch ihren alten Glanz bewahrt, ein elegantes Tafelgeschirr der besten Sorte bilden; unter
den darauf befindlichen Darstellungen begegnen uns hauptsichlich die so beliebten maskirten plumpen
Fechtergestalten, Scenen von Thierkimpfen, baecchantische Figuren, spielende Kinder u. s. f. Lampen von
Bronze und Thon sind ebenfalls in hiibschen Exemplaren vertreten; die grosse Bronzelampe (Tafel ITI, 1),
die 1824 in der Promenade les Vieilles Murailles (Plan No. 10) gefunden wurde und sich jetzt im Museum
zu Lausanne befindet, mag ein Prachtstiick gewesen sein; die Handhabe, die leider fehlt, muss irgend eine
Figur dargestellt haben. Bei der Briicke von Mortaveaux im Westen der Stadt nahe bei der Eisenbahn-
linie grub man eine Urne von weissem Marmor aus, welche ebenfalls der kantonalen Sammlung einverleibt
ist.  Ob vielleicht irgend einer der Thonkinstler, deren Stempel auf den Vasen eingedriickt sind,
sei es Gemellus oder Celsus oder Mimus oder Trophimus und wie sie alle heissen mogen '*?), aus Nyon
gebiirtig war, mochte schwer zu sagen sein. Die Namen dieser Meister finden sich iberall nordlich der
Alpen; es miissen Besitzer grosser Werkstéitten gewesen sein, die wie die Porzellanfabrikanten von heut-
zutage ihre Fabrikate auf alle Mirkte versendeten; ihre Wohnorte jedoch sind unbekannt. — Kin Stiick
Zimmerschmuck von Nyon besitzt das Berner Museum; es ist dies ein Relief von Alabaster, das einen
Basilisken darstellt und wohl an einem Gesims angebracht war (Taf. II, 6); dasselbe wurde, wie aus
Haller von Konigsfelden hervorgeht (II. S. 208), 1785 unter den Ruinen aufgefunden.

In der Umgebung der Stadt, die wohl anfinglich nur fiir den Schutz derselben eingerichtet
war, machten die Befestigungsanlagen mit der Zeit Landhéusern und Villen Platz. Zu einem
herrlichen Wohnsitze eignete sich vor Allem der nahe, jetzt von Gérten besetzte Vorhiigel im Nordwesten,

18)  Nach Mittheilungen von dem Conservator des Berner Museums.

19%) Die verschiedenen Stempel und Monogramme, die in Nyon gefunden wurden, hat Fr. Roux im Anzeiger fir
schweiz. Alterthumskunde 1872, Tafel XXV, zusammengestellt. Daselbst erwihnt er auch ein Vasenfragment, das in einem
Grabe (in der Grand’rue, Plan No. 13) gefunden wurde und mit Bleiglasur versehen ist. Da indess das Vorkommen
von Bleiglasur in der romischen Zeit nirgends nachgewiesen ist, so kann dies wohl nicht ein romisches Grab gewesen sein.
Doch spricht auch Wellauer von Bleiglasur an einzelnen in der Rue du Collége (Plan No. 7) gefundenen Stiicken. Kleine
Bronzelampen wurden auch am Platze Bel-Air (Plan No. 18) und bei der Kirche gefunden.
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der eine weite Aussicht tiber den See und auf die gegentiberliegenden majestitischen Hochgebirge gewihrt,
gegen welchen Anblick auch ein romisches Auge nicht gleichgiiltig sein konnte. Von dem Geméuer, das
einst den ganzen nach Osten sich neigenden Riicken des Hiigels hedeckte, erhielt derselbe den Namen La
Mur az, welcher Name auch noch an andern Orten der romanischen Schweiz haftet, z. B. bei Villeneuve (Penne-
locus) und den so oft vorkommenden deutschen Benennungen »Steinmiiri, Steindgerten oder Mauerdgerten«
entspricht. Die Ueberlieferung versetzt dahin einen romischen Tempel, wie sie iiberhaupt in allen grissern
Mauerresten Tempel sah *%); uns scheinen jedoch die hier gefundenen Ueberbleibsel einer stattlichen Villa
angehort zu haben, deren reiche Ausstattung aus dem Vorhandensein Kinstlicher Mosaikhoden ersichtlich
ist. Heute noch weiss man in Nyon von einem besonders schonen Mosaikboden auf dem Muraz zu erzihlen,
der im letzten Jahrhundert offen gelegen und viel besucht und bewundert worden, dann aber merkwiirdiger
Weise spurlos verschwunden sei. Auf demselben sollen die Schicksalsgottinnen, die Parzen, dargestellt
gewesen sein, welche der Volksmund einfach als die Spinnerinnen, les fileuses, bezeichnete '**), und die
Kunstliebhaber der Stadt machen sich zum Theil jetzt noch Hoffnung, den Schatz vielleicht wieder aufzu-
decken. Neben jener miindlichen Tradition haben wir nun aber bei Abauzit aus dem Jahr 1720 eine Beschrei-
bung von einem damals schon lingst bekannten Mosaik auf dem Muraz *°), welche mit der traditionellen
Dargtellung nicht ganz stimmt, und doch miissen sich beide auf den gleichen Mosaikboden heziehen; denn
ein Beschluss des Rathes vom Jahr 1782 erwihnt Massregeln zum Schutz eines solchen, wobei allgemein
von dem Mosaikboden gesprochen wird *%). Die Erinnerung daran muss sich also im Volksmund verdunkelt,
-vielleicht auch schoner gefirbt haben. Nach der Beschreibung bei Abauzit waren schon 1720 nur noch
6—7 Dbreite Rinder erhalten, die aus kleinen weissen und schwarzen Steinen gebildet waren und auf einem
Grund von weissem Cement ruhten. Die Zeichﬁung der Einfassung bestand aus hibschen Blattern, die so
vortrefflich gemacht waren, dass man sie, wie der Berichterstatter sagt, eher fiir das Werk eines Malers als
fiir ein Stiickwerk von Steinen gehalten hitte. Wie das Ganze einst ausgesehen hatte, scheint man aber
bereits damals nicht mehr gewusst zu haben ; die Entdeckung des Kunstwerks geht in sehr friihe Zeit zurick,
noch vor die Reformation. Die erste Verletzung soll beim Bau der Strasse zwischen der Stadt und dem
Muraz stattgefunden haben *7); seitdem arbeiteten das Wetter und neugierige Menschenhinde an seiner
Zerstorung, und so mochte sich der Rath 1782 veranlasst sehen, ihn mit einer Einfassung zu umgeben.
Doch scheint auch das nicht gentigh zu haben; der Mosaik ging unmerklich seinem Ende entgegen, und die
Tradition, die sich auch dadurch in ihrer Unsicherheit kennzeichnet, ist nicht im Stande zu sagen, wie und
wann derselbe schliesslich verschwand, noch in welcher Gegend des Muraz er sich bhefand. Aus der in der
Beschreibung bei Abauzit erwdhnten Verletzung durch den Strassenbau erhellt indessen ziemlich deutlich,
dass derselbe am_Rand'e des Hiigels gegen die Stadt hin lag; wir vermuthen, dass er beim Aufbau der

neuen Hiuser an der dortigen Strasse vernichtet wurde. Man wird daher auch die Hoffnung, ihn je
wieder zu finden, aufgeben miissen. ;

18%) So auch Abauzit, ms. c. L.

'*) Nach Wellauer gab es noch vor Kurzem alte Leute in Nyon, die zu erzihlen wussten, man habe sich frither
etwa an Sonntagen zu einem Spaziergang nach dem Muraz eingeladen mit den Worten: allons voir les fileuses.

185 Abauzit, ms. ¢. I

136 L : . . s A I .
) Note aus dem Stadtarchive vom 29. Juni 1782: Tes syndics ont choisi un chéne aux rotes pour faire le cadrve

du pavé & la mosaique.

187 Der Bau dieser Strasse wurde veranlasst durch die Abtretung des Uferweges an die Minderbriider, deren Kloster
nahe beim See lag.
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Auf der Hohe des Muraz, wo man bei der Gartenarbeit fortwihrend zahlreiche Miinzen aufliest,
fand man im Keller eines Pavillons einen Betonboden von kleinen Steinen, auch wurden verschiedene
Amphorensticke aus der Fabrik des C. Gemellus ') ausgegraben. Im Ganzen muss der obere Theil
dieser Anlage eine griindliche Zerstorung erfahren haben, so dass die Mauern bis auf den Grund abgetragen
wurden. So konnte es geschehen, dass der Regen, der von einer durchlocherten Dachrinne herunterfiel,
auf dem Wege, welcher zum Muraz hinauffiithrt, etwa 40 Schritt von der Rue de Feur-Porte (fuora porta)
entfernt (Plan No. 8), im Jahr 1845 einen Mosaikboden blosslegte, der sodann ausgegraben und auf
der Schlossterrasse (Plan 21%) eingelegt wurde. Derselbe, 12/ lang und 4/ breit, zeigt eine einfache
Zeichnung geradliniger Figuren mit einem Blitterrand (Taf. ITL, 2) und steht, so sorgfiltig er auch aus-
gefiihrt ist, an Kunstwerth jedenfalls weit hinter dem verschollenen zurtick. Am Fuss des Hiigels gegen
die Rue de Feur-Porte hin hat sich dagegen offenbar der Schutt gewaltig angehduft, und so bemerkt
man auf der hintern Seite der an jener Gasse stehenden Hiuser sehr tief unter den jetzigen Boden hinah-
gehende Steinpfeiler, die man unmittelbar noch fiir romische Ueberreste zu halten geneigt sein mochte.

Nordostlich vom Muraz, unmittelbar an der Stadtmauer zwischen place St-Jean und place St-Martin
hat ein réthselhafter Fund schon im letzten Jahrhundert die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Abauzit
berichtet (c. II), dass man hier beim Ausgraben des Platzes fiir eine Gerberei ein Grabgewolbe entdeckt
habe (Plan No. 19), in dem sich Urnen von allen Grossen befanden, sowie Vasen nach Art von Thriinen-
kriiglein von feiner rother Krde. Man zdhlte tiber 400 Urnen; allein die meisten waren zerbrochen,
da das Terrain schon frither beim Graben eines Kanals fiir eine Mihle unterwiihlt worden war und sich
gegen die Strasse gesenkt hatte. Das Urnenlager muss aber einen noch viel grossern Raum eingenommen
haben, als man damals aufdebkte; wenigstens fand man zugleich auch in den anstossenden Gérten und in
der nordlich vorbeifithrenden Strasse einzelne soleher Gefiisse, und in unserm Jahrhundert sind in derselben
Gegend neue Funde gemacht worden. 1825 grub man in einem der benachbarten Géirten, der nachher
der neuen Strasse Platz machen musste (Plan No. 20), etwa 10 Amphoren von rother Erde aus,
die, von rundlicher Form und mit zwei Henkeln versehen,. einen Durchmesser von 2!/, hatten; ferner
stiess man 1847, als man nach Anlage der neuen Strasse eine Coulisse zur Ableitung des Wassers vom
Perdtemps baute (Plan No. 17), auf eine grossere Zahl der Reihe nach aufgestellter Amphoren, die jedoch
nicht weggenommen werden konnten; nur einige Stiicke und Henkel wurden aufbewahrt. Wenn es wahr
ist, dass man, wie Haller von Konigsfelden sagt, bei den ersten grossen Funden Asche und Knochen in
jenen Vasen bemerkte, so miissten wir wohl mit Abauzit annehmen, dass wir hier einen ausgedehnten Be grd b-
nissplatz vor uns haben, ein Columbarium von gewdslbtem Bau, wo die Todtenurnen, gross und klein,
in langen Reihen neben einander aufgestellt waren. Es wiire dies zugleich ein Beweis, dass die Leichen-
verbrennung in unserer Colonie noch lingere Zeit im Schwunge war. Indessen wurde bei den neuen
Funden keine Asche gesehen, und es konnten diese Vasen und Amphoren daher auch nur einem grossen
Topfermagazin angehort haben.

Die Stadt dehnte sich besonders nach Norden und Nordosten aus. Das in der Nahe des grossen
Urnenlagers gelegene Café du soleil ruht zum Theil auf romischer Unterlage; im Keller desselben hat
man nicht bloss romisehe Pfeiler, sondern auch wie in dem nahen Hotel de 'ange romisches Geschirr ver-
schiedener Art ausgegraben. Auf dem ehenen Platz, unmittelbar im Norden, der jetzt als Exerzierplatz

%) Dieser Topfername wurde auch in Basel gefunden. Mommsen. I, C. H. 852, 92.
30
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dient und den sprechenden Namen Perdtemps fithrt, verrathen alte Mauerziige und Ziegel das Dasein
einstiger Gebdude. Der Zufall fithrte hier auch zur Entdeckung eines interessanten romischen Grabes.
Als man nimlich 1840 bei den Vorbereitungen fiir das kantonale Schiitzenfest einen Zeigergraben ausgrub,
fand man zwei grosse hohle Steine von Jurakalk, von denen der eine dem andern als Deckel diente. Im
Innern bargen dieselben eine Vase von Glas, die Asche und Knochen und einen schweren goldenen Ring
enthielt und mit einem Glasteller bedeckt war. Der Ring mochte darauf deuten, dass jener Steinsarg die
Ueberreste eines romischen Ritters, vielleicht eines Municipalmagistraten, verwahrte (siehe Plan No. 22).
In der Nithe des Perdtemps bei der westlichen Ecke (Plan No. 16*) wurden einige Amphoren ausgegraben,
welche der Vorrathskammer eines Landhauses mogen angehort haben. In der Richtung nach Nordost
muss allméhlig ein eigentlich vorstddtisches Quartier entstanden sein, das sich bis zum Flisschen
Asse ausdehnte. Hier auf der Hohe links und rechts am Wege nach Prangins (route de I'Etraz) hat
man noch im letzten Jahrhundert viele Mauern und Miinzen gefunden. Im Felde von St-Jean, wo
bis zur Bernerherrschaft die Hauptkirche stand, mag ein romischer Tempel gewesen sein. In der Gegend
von chiteau Maffroi sind die Ueberreste einer grossen Villa zu Tage getreten; das Inschriftfragment
des Lutatius, das sich hier auf fremdlindischem Marmor vorfand, lisst auf eine hohe Herrschaft
schliessen, und die zahlreichen Thongeschirre und Miinzen, eine Sdulentrommel, Beton, Karniessticke und
ein Grab aus grossen Steinplatten, welche Alterthiimer hier zu verschiedenen Zeiten ausgegraben wurden,
stimmen vortrefflich dazu; Minzen von Augustus deuten auf eine ziemlich frithe Anlage dieses Land-
gutes 1%9), :

Auch noch jenseits des Fliisschens Asse zwischen St-Jean und Prangins kamen verschiedene Ueber-
reste romischer Landhiduser zum Vorschein, unter Anderm der sorgfiltig mit grossen, breiten rémischen
Ziegeln besetzte Weg einer Alle, der im letzten Jahrhundert die Neugier der Leute vielfach anzog;
ferner zwei Cementboden mit Mosaik, die durch Winzer zerstort wurden *°) — Alles Zeugnisse
dafiir, dass hier nur zerstreute, vereinzelte Anlagen waren. Auch die andere Seite gegen Siudosten ging
nicht leer aus; jenseits des Baches Cordon auf dem Plateau von Clémenty im Gute des Hrn. Roux
grub man nehen alten Miinzen in neuerer Zeit einen Torso von weissem Marmor aus '), der einen reichen
Besitzer verrdth. Natiivlich blieb auch die Ufergegend nicht hinter den andern Quartieren zuriick, und:
gerade die heutige Uferstadt hewahrt noch sehr zahlreiche Ueberreste von schmucken Gebduden '?). Aus
Allem geht hervor, dass die Umgebung der Stadt das Bild eines reichen Lebens darbot; Binheimische und
Fremde mochten angezogen werden, hier ihren Sitz aufzuschlagen; wo jetzt meist nur etwas einformige

199 Vgl Abawzit, c. IHI.

19 Vol Abauzit, c. VIL

1) Nach einer brieflichen Mittheilung von Hrn. Roux, der uns zugleich eine Photographie
der betreffenden Figur tiberschickt hat, woriber Niheres im Anzeiger 1875.

%) Siiulenbasen und -trommeln finden sich viele in der Umgebung des Thurmes von Julius
Caesar; auch bemerkte ich welche im maison du receveur, wo mir auch ein Kragment, offenbar
das untere Stiick einev Inschriftentafel auffiel. Auf derselben sind noch ganz deutlich zwei
grosse Buchstaben, C und D, zu lesen, in die zwei kleinere hineingezeichnet zu sein scheinen
in nebenstehender Weise: '

Die Ziige im C kinnten als I gelesen werden; dagegen mit denjenigen in D wissen wir
nichts anzufangen; vielleicht sind beide Einzeichnungen nur Schnorkel und die Buchstaben C und

D fiir sich zu lesen (curam dante? euravit, dedicavit?). Die Hinfassung ist im Verhiltniss zu
den Buchstaben grosser zu denken.
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Rebenhiigel sich finden, boten sich dem Auge in wohlthuendem Wechsel Prachthauser und Gérten dar und
verkiindeten die Ndhe einer ansehnlichen Stadt.

Im weitern Umkreis folgte ein Kranz von Dorfern. Romische Ziegel und Mauerreste finden sich
gleichwie Miinzen auf der ganzen Landschaft zerstreut; tiberall auf dem offenen Feld und in den Dorfern
treffen wir Spuren romischer oder doch romanisirter Bevolkerung. Der Ueberlegenheit und dem
Reiz der romisehen Cultur konnten die empfinglichen Kelten, die wohl urspriinglich noch zum
arissten Theil die Landschaft bevilkerten, nicht widerstehen, und wer im zweiten Jahrhundert die Equestris
durchreiste, der hiatte wohl von diesem Gebiete auch sagen kionnen, wie es vom Allobrogenland gerihmt
wurde, dass es eigentlich kein gallisches Land, sondern gleich wie I1talien selbst sei. Wir wiirden
nicht fertig, wenn wir alle die Orte aufzihlen wollten, wo man romische Ueberreste gefunden hat; es
gibt heutzutage kein Dorf, keine noch so entlegene Ortschaft, wo sich nicht die Ziuge der romischen Zeit
eingegraben hdtten. Um nur das Bemerkenswertheste herauszuheben, so scheint in dem vorstadtartigen
Prangins, das man auch als Klein-Nyon bezeichnen konnte, ein Sitz der vornehmen Julier gewesen
zu sein (vgl. Inschrift No.118), In dem etwas weiter ostlich gelegenen Benex zeugen ein noch gut
erhaltener romischer Mosaik aus schwarzen Steinen, sowie Capitdl und Basis einer antiken Siule von
dem Dasein romischer Kunst. In Trélex an der obern Strasse fand man eine kleine Bronzestatue des
Mercur, welcher Gott besonders hiufig in den gallischen Provinzen und vor Allem in Helvetien abge-
bildet wurde (vgl. Tafel 11, 5); derselbe trigt gewdhnlich den Greldsack, dem wohl hauptsichlich die Hul-
digung unserer Mercuranbeter galt. Bei Chanivaz an der Grenze unseres Kantons zeigten sich auf der
in den See vorspringenden Landzunge die Triimmer einer reichen Besitzung mit grossen Gebiduden und dabei
Saulenschifte, verschiedene Gerdthschaften, Waffen, kiinstliche Wasserleitungen; ein Basrelief, das zwei
Gladiatoren darstellt und jetzt in Aubonne aufbewahrt wird, muss als Grabmonument gedient haben.
Nicht weit davon entdeckte man 15 Graber, die aus Steinplatten gebaut waren, und in dem nahen Bois
de Buchillon einen romischen Begribniss- oder vielmehr Verbrennungsplatz'*®). Selbst unmittelbar
am Fuss des Jura in dem einsamen Schlosse Bonmont sind noch die Reste einer grossen romischen
Inschrift zu sehen '**). Zwischen Versoix und Genf befand sich das Gut des aus dem Wallis stammenden
Aurelius Repertus, dessen Sohn Advocat in Nyon war; derselbe hatte wohl seine enge Heimat mit dem
freundlichen Ufer des Genfersee’s vertauscht. FEine Giesserei bei Gingins zeugt von einheimischer Fabri-
cation. Von dem equestrischen Genf selbst vernehmen wir aus den beiden Inschriften No. 83 und 84,
dass ein Beamter von Nyon die Gemeinde mit Wasserbehiltern, Reservoirs versah. Solche Reservoirs,
deren Rom Dank der eifrigen Thittigkeit des Agrippa etwa 700 besass, dienten sowohl als Feuerweiher
als auch zur Trinke des Viehs. Dass die Anlegung derselben fiir Genf ein Werk von grosser Bedeutung
gewésen sein muss, erhellt daraus, dass man die Meldung davon in Nyon selbst und in der Nihe des
Ortes dem Stein anvertraute.

143) Vgl Bonstetten, carte arch. du et. de Vaud. Levade, dict. Vulliemin.

14)  Tiese Inschrift, die einen sehr grossen Raum einnimmt und, soweit sie erhalten ist, sorgfiltig ausgefiihrt scheint,
ist quer in die Mauer der Scheune eingemauert. Wir haben uns bemitht, eine Abschrift davon zu nehmen, um danach
Mommsen 126 zu erginzen; allein es war nicht moglich, auch nur ein einziges verstindliches Wort ganz zu lesen.
Mommsens Vermuthung, dass der Schluss: Filio unico pater infeliciss. gelautet habe, erwies sich fir die beiden ersten
Worte als moglich, dagegen fir die andern sehr zweifelhaft. Die Inschrift gibt fiir diese beiden letaten Zeilen :

ILIO VN
T'ATDR INIFI
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So kehrten siidliche Kunst und siidliche Cultur in das Land ein und mit ihnen auch die Pro-
ducte des Sudens. Das milde Klima der Gegend mochte bald zu dem Versuche reizen, den segen-
spendenden Weinstock hieher zu verpflanzen und der Herrschaft des Bacchus eine neue Provinz zu
gewinnen. In der That lasst eine im Jahr 1745 in einem Weinberg bei St. Prex zwischen Rolle und
Morges gefundene Inschrift, die dem Vater Bacchus gewidmet ist und denselben unter einem landschaftlichen
Beinamen als Pater Cocliensis, den Vater von Cully, einfiihrt, nicht daran zweifeln, dass die Romer am
Genfersee Reben pflanzten, und zwar muss Cully, wenn nicht der erste, so doch damals schon der
beriihmteste Sitz des frendebringenden Gottes gewesen sein. Die Inschrift bei St. Prex war auf dem
Piedestal einer Statue eingeschrieben, welche letztere wohl den gottlichen Geber selbst davstellte; der Stifter
des Monuments, das vielleicht zum Schutz eines neu angelegten Weinbergs dienen sollte, dachte aber
wohl nicht, dass einst in der La Cote selbst, am equestrischen Ufer, die Weincultur den Reichthum des
Landes bilden werde *%).

Vor dem gesteigerten Anbau wichen die Wilder immer mehr zuriick; die méchtigen Stimme der
uralten Biume wanderten hinab durch die Rhone zum Meer, um fiir den Flottenbau verwendet zu werden.
Auch. sonst belebte ein lebhafter Verkehr die Gegend zu Wasser und zu Land. Von jeher ging ein
umfassender Transit von Stidgallien nach Helvetien und den Rheingegenden hier durch. So bildete Nyon
auch zur Romerzeit eine Station an der grossen Heer- und Handelsstrasse von Mailand iiber die graji-
schen Alpen nach Strasshurg, die daneben Genf, Lausanne und Orbe beriihrte '*%). Zwei Haupt-
strassen durchzogen die Kquestris der Linge nach, die eine dem Ufer entlang von Genf nach Lau-
sanne und Avenches, die andere von Gex nach Avenches. Von jener hat man Meilensteine gefunden bei
St. Prex, am Ufer der Dully, in Nyon und bei Versoix, welcher letztere ganz genau die Distanz von Nyon,
8 Meilen oder 12 Kilometer, angibt. Zu dieser Strasse gehorten wohl auch, wie Turretini wahrscheinlich
gemacht hat, die beiden am linken Seeufer gefundenen Meilensteine. Der Zug der obern Strasse wird durch
die Meilensteine bei Begnins und Lavigny bezeichnet; ausserdem aber konnen wir sie an Hand der heute
noch sichtharen romischen Anlage, die sich durch den festen Unterbau von Kieselsteinen kennzeichnet,
ganz deutlich verfolgen tiber Gingins, Trélex, wo eine Verbindung mit der untern Strasse bestand, und
Coinsins; von Gingins an folgt die moderne Landstrasse dem alten Tracé. Die waadtlindischen Geschicht-
schreiber nehmen noch eine dritte Parallelstrasse an, die von St. Cergues aus unmittelbar dem Fuss des
Jura folgt, tiber Aizier, Bassins w. s. w. nach Orbe; dieselbe soll heute als Feldweg (chemin rural)
begangen werden und an verschiedenen Orten als chemin des Romains, chemin Magnin und chemin
de I'Etraz bezeichnet sein't’). TUnzweifelhaft aber fiihite ein Weg iber St. Cergues und durch den
Jura nach les Rousses als die nichste Verbindungsstrasse der Equestris mit dem mittlern Gallien.

Die Meilenzeiger sagen uns, dass die Strassen bis in spite Zeit gut in Ordnung gehalten wurden.
Der élteste der erhaltenen Steine, der von Versoix, triigt den Namen des Kaisers Trajan und ist unter seinem

") Vel. Mercur Swisse 1745, Bd. II, S. 284. -— Der Name Cully ist entstanden aus Coclia, Coclium, Culiacum,
Vgl. Levade, dict. :

%) Itin. Anton. 346 ff. Das Itinerarium Ant. zihlt von Genf bis Nyon 16 rom. Meilen, die Peutingersche Tafel 12,
heute rechnet man 4% Stunden, d. h. 14 rom. Meilen. Von Nyon nach Lausanne zihlt das Ttin. 20 rom. Meilen, die
Peutingersche Tafel 12; heute rechnet man 7/, Stunden, d. i. 2425 r. M.

') Vgl Bonstetten, carte arch. unter voies Romaines. Troyon: antiq. S.500 ff. Die dritte Strasse dem Jura entlang
scheint uns fast zweifelhaft ; Benennungen wie chemin des Romains ete. sind oft auch erst in neverer Zeit filschlich aufgekommen.



zweiten Consulat, also gleich im Anfang seiner Regierung (98 n. Chr.), wo derselbe sich noch im Norden
der Alpen befand, gesetzt. Trajan, der die Nachricht von seiner Kaiserernennung wahrscheinlich ‘in Ciln
erhielt, widmete sich, ehe er nach Rom aufbrach, zuerst noch der Ordnung der gallischen Provinzen
und mag damals die dortigen Gemeinden zu neuer Thitigkeit angespornt haben; unser Stein ist denn auch
durch die Colonie selbst errichtet worden. Eine kaiserliche Strassencorrection, von der die Steine im Weitern
Zeugniss geben, fand im ersten Jahr der gemeinsamen Regierung des Marcus Aurelius und Lucius
Verus, 161 n. Chr., statt; ein anderer Meilenzeiger ist unter Septimius Severus 201 n. Chr. gesetzt;
kwrz hernach, im Jahr 213, hat, wie der Stein von St. Prex meldet, der Kaiser Caracalla Wege und
Briicken wieder verbessert und in Stand gesetzi, dann Alexander Severus (zwischen 222 und 235 n. Chr.);
auch sein unmittelbarer Nachfolger Maximin (235—238) rihmt sich auf dem Stein von Prevessin bei
Versoix der Restauration der zerfallenen Wege, und ebenso dessen Nachfolger Gordian (235—238). Es ist,
als ob diese kurzlebigen Kaiser vor Allem bestrebt gewesen wiren, moglichst schnell ihr Andenken zu
sichern; so sind auch noch aus der Zeit des Philippus (244 —249) und von dessen 2. Nachfolger Trebonianus
(Gallus (252—253) Steine erhalten. Die Equestris mag wohl nur wenig berithrt worden sein von den
innern Zerwiirfnissen, welche bis dahin das Reich heimgesucht hatten. Die letzten Steine endlich stammen
aus der Zeit der Reichstheilung nach Diocletian ; -einer hat das Andenken an die Zeit erhalten, da Flavius
Constantius Chlorus als Oberkaiser (Augustus) und Severus als Unterkaiser (Caesar) dem Occident vorstanden
305/306, ein anderer scheint den Lieinius (?) zu nennen, der seit 307 als Kaiser auftrat ).

Fir die Schiffihrt auf dem See bestanden zwei Schiffergilden, eine obere und eine untere.
Am Ingelthurm in Genf hat ciner der erstern, Lucius Sanctus Marius, ein Helvetier, fiir das Heil
seiner Genossen, der Schiffsleute vom obern See, eine Votivinschrift zu Bhren des Waldgottes Silvanus
gewidmet (Inscripp. 75). Zu dieser obern Zunft gehorten wohl neben den Helvetiern noch die Walliser,
zu der andern die Equestrier und Viennenser.

Als Hauptort eines Kantons wurde Nyon ein Anziehungspunkt flir verschiedene Gewerbe und hohere
Berufsarten. So nennt uns die Inschrift von Versoix, die etwa aus dem dritten Jahrhundert stammt, einen
jungen studirten Advocaten, der mit seinem Vater aus dem Wallis hieher tibergesiedelt war. Leider
sagt uns die Inschrift nicht, wo derselbe sich seine Bildung erworben. In Nyon selbst findet sich keine
Spur von dem Vorhandensein einer hohern Sehule; dagegen werden in Aventicum Professoren (mediel
et professores. Inscripp. 164) erwithnt. Indessen mogen die grossen gallischen Universititen, A utun und
Bordeaux, auch die jungen Leute aus den Nachbarlanden jenseits des Jura angezogen haben. Unser
junge Rechtsconsulent, auf den wohl seine Eltern grosse Hoffnungen gesetzt hatten, konnte indessen die
Friichte seiner Studien nicht lange geniessen; denn er starb schon im 19. Jahr seines Lebens.

Ein sehr interessantes Streiflicht auf die religiosen Anschauungen und die trostlose Lebens-
philosophie der spitern Kaiserzeit wiirde eine angeblich bei Coppet gefundene Grabschrift werfen, wenn
wir sie fiir dcht halten konnten. Der Verstorbene richtet darin folgende flache, nichtssagende und zu-
gleich grobe Worte an den Voriihergehenden :

» [ch habe gelebt, wie Du lebst;

Du wirst sterben, wie ich gestorben bin.

So wird das Leben vertrieben.

Leb wohl, Wanderer, und geh’ Deines Wegs!

u8)  Ygl. Mommsen I. C. H. S. 68 ff. und Nachtrag S. 215.
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Allein diese Inschrift, die zwar noch in verschiedenen neuern Biichern als historisches Zeugniss Verwen-
dung findet, ist schon von Orelli und Mommsen aus der Reihe der fchten gestrichen worden, und miissen
wir darauf verzichten, daraus irgend welchen Schluss zu ziehen. Allerdings gibt es genug Grabinschriften
ihnlicher Art, die von keinen hohern Ideen getragen sind; aber die Anrede an die Lebenden ist dann
cleich sprechender; die Abgestorbenen fordern das Mitleiden des Voriibergehenden heraus, oder ihre Worte
enthalten geradezu eine Aufforderung an denselben, den Tag zu geniessen und sich des Lebens zu freuen,
so lange das Licht ihm scheine '9).

Von speciell gallischen Grabgebrauchen finden wir auch hier die Dedication mit der aseia,
einem Instrument, das einer Hacke oder einem Meissel dhnlich sieht. Die Gallier legten einen besondern
Werth darauf, dass der fir ein Grab verwendete Platz und das Grabmonument ganz neu und frisch
fiir diesen Zweck zugerichtet seien ‘und fiir immer und ewig diesem Zwecke zu dienen hitten, gleichsam
das unverletzliche Eigenthum des Abgeschiedenen bleiben sollten. Wie es scheint, gebrauchten sie des-
halb zur Erstellung eines Grabes auch nur geweihte Werkzeuge, asciae, deren Namen oder Bilder dann
auf den Grabmilern eingehauen wurden, um dieselben als heilig, sacrocanct, zu bezeichnen. So versahen
diese Symbole denselben Dienst wie spater das Kreuz bei den Christen. Solcher Instrumente sind auch
mehrere an verschiedenen Orten der Hquestris gefunden worden, alle von Bromze '°).

Ein waadtlindischer Geschichtschreiber aus dem Anfang unsers Jahrhunderts, Ant. Miéville, hat,
freilich mit sehr ungenauer Kenntniss des romischen Alterthums, versucht, in einem Reisebuch (voyage
dans l'ancien Helvetic: Laus. 1806) das Leben und Treiben der Hquestrier um das Jahr 180 n. Chr.
wie aus unmittelbarer Anschauung dem Leser vor Augen zu fithren, indem er einen Romer Septimius
die verschiedenen helvetischen Orte durchwandern und seine Erlebnisse in Briefen darstellen lisst.
Dieser Reisende kommt auch nach Noviedunum, wo er einige Zeit verweilte. Er ist erstaunt, hier ein
Theater, offentliche Gymnasien, Tempel, Statuen zu finden; mit Bewunderung sieht er
einer erhebenden religidsen Feier zu, wobei eine junge reizende Priesterin des Augustus, umgeben von
einer andichtigen Menge, ein Gelibde darbrachte. Auch einer Gerichtssitzung des obersten Gerichts-
hofes wohnt er bei, wo gerade iiber einen Ehebruch entschieden wurde; die Angeklagte, eine interessante,
junge, schiichterne Frau zerfliesst in Thréinen tiber ihre flichtige Tugend; die Sachwalter ergehen sich
fir und gegen in langen Reden. Septimius schildert uns dazu den Advocatenstand der Equestris, der
damals den hoffnungsvollen Repertus verloren hatte u. s. w. Wollten wir in demselben Style fortfahren,
50 liesse sich noch Vieles hinzufiigen; unser Reisende miisste wohl auch ein Amphitheater in der
Umgebung der Stadt gesehen haben, wenn auch nur ein kleines, wo an hohen Festtagen allerlei
wilde Thiere, Biren und Wolfe vom Jura und aus den Alpen gehetzt wurden und Gladiatoren sich zur
Belustigung der Menge blutig schlugen. Er hitte wohl ferner gesehen, wie jeden 8. Tag die Menge
vom Lande zum Markt nach der Stadt zusammenstromte; er hitte, wie in Avenches, Saulenhallen,
Scholae, gefunden, wo die Biirger ihre Mussezeit nicht beim Wein, sondern in lebhafter Unterhaltung
verbrachten und die Neuigkeiten des Tages, Spiele und Theater verhandelten u. s. w. Was derselbe

9 Vulliemin I, 8. 72. Vixi ut vivis — morieris ut sum — mortuus — sie vita truditur — vale viator — et abi
in rem tuam, . .

%) Unter den vielen Erklirungen der Ascia scheint uns die hier vorgetragene am meisten fiir sich zu haben, vgl.
iibrigens die letzte Arbeit tiber diesen Gegenstand von E. Hiibner.
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noch an Klagen der Vornehmen tiber die hohen Steuern, an Klagen der Sclaven tiber die Herzlosigkeit
ihrer Herrn und das Elend ihrer Lage, an Klagen der Priester iiber die Abnahme der Gottesfurcht u. a.
gehort haben konnte, das mag sich Jeder nach seinem Belieben ausmalen.

Ob man damals auch schon Spuren des Christenthums hitte finden konnen, wissen wir nicht;
in den grossern gallischen Stidten gab es am Ende des 2, Jahrhunderts allerdings schon gallische
Christengemeinden ; allein in dem romischen Nyon vermissen wir alle und jede Zeugnisse iiber das Ein-
dringen der neuen Heilslehre.

V1. Untergang.

Nyons Grosse war eine Schopfung der Politik, die allein nie Bleibendes in’s Leben rufen kann,
wenn nicht andere natiirliche Bedingungen dazu treten. Gerade das letztere aber fehlte in unserer Colonie.
Nyon hesitzt allerdings von Natur eine unvergleichlich schone Lage, welche die Stadt und deren Um-
gebung immer zu einem geschitzten Aufenthaltsort fiir Einheimische und Fremde machen wird; allein
fiir Handel und Verkehr, die Hauptforderungsmittel stidtischen Wachsthums, bietet sie nicht besondere
Vortheile und kann sich nicht messen mit Lausanne oder gar mit Genf. Nachdem daher die politischen
Gegensitze der einzelnen Landschaften im Innern des Reiches ausgeglichen, das Birgerrecht auf alle
ausgedehnt (213 n. Chr.) und die Provinzen ihrer natiirlichen Entwicklung anheimgegeben waren, so wurde
Nyon von den beiden Nachbarstidten, die urspriinglich nur als Flecken betrachtet wurden, an Bedeutung
nicht nur erreicht, sondern sogar zum Theil iberholt, und wahrend diese Orte sich zusehends hoben und
mit der Zeit zu dem Range von Stidten emporstiegen, so war die equestrische Colonie zur Zeit Diocletians
(284—305) und Constantins (306 —337) schon lingst im Niedergyang begriffen. In der neuen Provineial-
eintheilung, welche von diesen Kaisern durchgefithrt wurde, nalim sie auch bereits keine so hohe Stellung
mehr ein wie friher. Sie gehorte nun mit den Helvetiern und Raurikern zu der neugebildeten gallischen
Provinz Maxima Sequanorum und musste sich als sequanische Civitas der Metropolis oder Haupt-
stadt Besangon (Vesontio) unterordnen, vor der sie einst als bevorrechtete Biirgerstadt den Vorrang
gehabt hatte. Doch wird sie in dem Verzeichniss der gallischen Provinzen (zwischen 368 und 450 n. Chr.)
immerhin noch unmittelbar an zweiter Stelle aufgefiihrt, also vor Avenches und Basel, denen sich dann
noch die verschiedenen Lagerstidte, wie Windisch, Yverdon u. a. anreihten ). (anz dieselbe Stellung
aber nahm nun auch das allobrogische Genf in der Viennensischen Provinz ein, wo es ebenfalls als civitas

11 Aus der notitia provinciarum et civitatum Galliae :
Provincia Maxima Sequanorum numero VIII:

Metropolis civitas Vesontiensium
civitas Equestriwm Novidunum
civitas Elvetiorum Aventicum
civitas Basiliensium
castrum Vindonissense
castrum Kbrodunense
castrum Argentariense
castrum Rauracense
portus Abuecini.
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Genavensium in erster Linie nach der Metropolis Vienne erscheint %), Da in dieser Zeit sich auch die
kirchliche Eintheilung im Reiche festsetzte, wobei die Metropolen die Sitze der Erzbischife, die Provincial-
stidte dagegen Bischofssitze wurden, so hat wohl auch Nyon wurspriinglich, so gut wie Avenches, Basel
und Genf, seinen Bischof gehabt, der unter dem Metropoliten von Besangon stand. Wir mochten daher
Galiffe im Gegensatz zu Gingins Recht geben, wenn er die Tradition, dass die Equestris einmal ein
eigenes Bisthum gebildet-habe, aufrecht hialt; der Umstand, dass wir schon im frihen Mittelalter Nyon
nicht mehr als Bischofssitz finden, wiirde sich wohl wie bei Avenches durch den Zerfall des Ortes genugsam
erkliren '°%).

Der Process des Niedergangs wurde durch die gewaltigen Volkerstiirme, welche seit der zweiten
Hiilfte des 8. Jahrhunderts das Reich erschiitterten und Alles in Frage setzten, wesentlich befordert und
so zu sagen bis zum Untergang fortgefiihrt. Wann Noviodunum die erste Fluth der Volkerwanderung
an sich erfuhr, wird uns nicht tberliefert; aber es leuchtet ein, dass diese fiir eine nur noch kiinstlich
auf einer gewissen Hohe erhaltene Stadt viel verderblicher werden musste als fiir andere, deren Lebens-
kraft durch ihre Lage selbst unterhalten wurde. Orte der letztern Art, wie Genf und Lausanne, erhielten
immer wieder neuen Zufluss, wiithrend solche wie Nyon und Avenches, wenn einmal die Zerstirung tiber
sie ergangen war, sich nicht mehr aus ihren Triimmern aufzurichten vermochten. Diese beiden Stidte
scheinen auch in der That von Anfang der Volkerwanderung an so ziemlich dasselbe Schicksal getheilt
zu haben.

Kein Land hatte so viel zu leiden wie Gallien und hesonders das nordliche Gallien seit dem Beginn
des dritten Jahrhunderts. Alamannen, Franken und bald auch Burgundionen wetteiferten mit einander
in der Vernichtung des gallischen Reichthums. Schon 256 erscheinen die Alamannen vor Ravenna. Vom
Jahr 264 n. Chr. aus der Zeit der sog. Dreissig Tyrannen, wo der Kaiser Valerian in persischer Gefangen-
schaft schmachtete und sein Sohn Gallienus nicht einmal ITtalien mehr vor den Barbaren sehiitzen konnte,
berichtet Hieronymus, dass die Alamannen verwtstend in Gallien eingedrungen, Aventicum zerstort,
den grossten Theil des Landes ausgeplindert hiitten und dann nach Italien gezogen seien. Dieser Zug
musste die beutelustigen Eroberer auch an Nyon vorbeifihren, das wohl damals auch der Plinderung
kaum wird entgangen sein. Aber immer neue und schrecklichere Einfille folgten. Im Jahr 276 wurden
70 gallische Stidte von Franken und Alamannen eingenommen und gepliindert; 298 gewann Constantius
Chlorus einen Sieg iher die Eindringlinge bei Langres, und gleichzeitig wurde ein Alamannenheer bei
Windisch geschlagen. Bald nach dieser Zeit verschwinden alle Lebenszeichen der equestrischen Bevilkerung ;
selbst aus der diocletianisch-constantinischen Regenerations-Periode, wo viele zertorte Orte, auch in der
Schweiz, wieder aufgebaut wurden, finden wir keinerlei neue Monumente in Nyon. Sogar die Meilen-
steine, die sich noch in der Zeit vor jenen grossen Stiirmen in kurzen Zwischenrfiumen folgten, horen
auf, und auch die Miinzen verlassen uns. Wenn wir an der Aufeinanderfolge der Miinzen die Geschichte
der Colonie von ihrem frithesten Bestehen an verfolgen, so finden wir nach dem Katalog der Samm-

15%)  Provincia Viennensis numero XIIT:
Metropolis civitas Viennensium
civitas Genavensium ete. ete.

Wir konnen uns hier nicht weiter in diese Streitfrage um den Bischofssitz einlassen und verweisen dafm auf
Galiffe, Genéve arch. I, 49 ff, und Gingins, hist. du ct. des Equestres, S. 63 ff.

159)
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lung des Hrn. Roux noch Miinzen mit dem Stempel der romischen Republik, dann von Augustus und
den ibrigen julischen Kaisern, von den Flaviern und Antoninen, wobei nur wenige Kaiser nicht ver-
treten sind; aus dem dritten Jahrhundert sind erhalten Miinzen von Alexander Severus, Gordianus,
Gallienus und dem gleichzeitigen gallischen Usurpator Postumus, ferner von Aurelianus und Diocletianus;
den Beschluss machen Constantius (292—306 n. Chr.) und Maxentius (306—312 n. Chr.) '*).

Damit ist nun zwar nicht gesagt, dass seit dieser Zeit hier kein Verkehr und keine Bevilkerung
mehr bestanden hitten; aber sie mussten schon sehr gesunken sein. Der Geschichtschreiber Ammianus
Marcellinus, der unter dem Kaiser Julian (355—360) gegen die Alamannen kitmpfte, erwithnt Aventi-
cums als einer zu seiner Zeit bereits verlassenen Stadt, die aber einst nicht unansehnlich gewesen, wie die
halbverfallenen Hiuser bezeugen wiirden. Dasselbe hiitte Ammian wohl auch von Noviedunum berichten
kinnen. Alles spricht dafiir, dass das romische Nyon eine gewaltsame und griindliche, und wohl mehrmalige
Zerstorung durch Feindeshand erfahren hat, hat sich doch nirgends in der:ganzen Stadt ein ordentlich
erhaltenes Gebiude oder Monument in'’s Mittelalter hiniiber gerettet. Was beim Aufhau der mittelalterlichen
Stadt von romischen Ueberbleibseln verwendef wurde, ist lauter Triimmerwerk, tausendfach zerstiickelt und
zerstreut, und was etwa spiter in unversehrtem Zustande gewonnen wurde, musste aus dem Schutte hervor-
gezogen werden. Die neuerlich gemachten Nachgrabungen lassen vollends keinen Zweifel mehr aufkommen
an der volligen Verwiistung der Stadt. Nach den Berichten des Hrn. Wellauer fand man bei den Ausgrabungen
in der Rue du Vieux Marché der Reihe nach folgende Schichten: zuerst in der Tiefe von 45 Cm. unter
dem Pflaster eine Schicht Asche, dann von 50—110 Cm. eine Schicht von zerbrochenen Steinen, Ziegeln
und Pflaster, unter welchen sich verschiedene Sculpturstiicke fanden, von 110—150 Cm. eine Schicht
von calcinirten Resten (débris calcinés) mit Kohlenstiicken, endlich ein Lager Beton und zuallerunterst
Mauerreste, bisweilen in doppelter Schicht; dabei lagen grosse Quaderstiicke verwitterter Molasse. Eine
ganz ihnliche Beschaffenheit zeigte der Boden in der Rue du Collége (Plan No. 7); hier stiess man zuerst
auf ein dickes Lager von Ziegelstiicken, darunter traf man ein Gemengsel von Thonscherben, Vasenfrag-
menten, Gerithschaften, Knochen u. a., sowie Kohle und Asche und unmittelbar iiher dem natiirlichen
Boden in der Tiefe von einigen Fuss ein Lager von Beton und ringsherum Mauern. So sehen wir, dass
die Hiuger fast bis auf den Grund zerstort wurden, und es muss eine Zeit gegeben haben, wo das
romische Nyon zum grossen Theil nur den Anblick eines Schutthanfens darbot. Die spiirlichen Ueberreste
der romischen Bevilkerung mdgen sich hauptsichlich in die Umgebung, die wohl mehr verschont blieb,
z. B. in die Gegend der alten Kirche von St-Jean zuriickgezogen oder auch aus dem Schutte neue noth-
dirftige Wohnungen aufgebaut haben. Wenn aber das gallische Provincialverzeichniss am Ende des
4, Jahrhunderts die Hquestris noch als civitas auffithrt, so ist das ebensowenig ein Beweis fiir deren

54 Ky, Roux zihlt folgende Miinzen auf:

3 republikanische 5 Domitian 10 Gallienus
(Caesarische ?) 5 Trajan 1 Postumus
3 Augustus 10 Antoninus Pius 1 Aurelian
2 Germanicus 1 Verus 2 Diocletian
1 Caligula 3 Faustina 1 Maximian
8 Claudius 4 Commodus 7 Constantius
1 Galba 1 Alexander Severus 2 Maxentius
6 Vespasian 3 Gordianus Dazu verschiedene unbestimmte.
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unversehrtes Forthestehen wie bei Aventicum oder heim castrum Rauracense; es zeugt dies bloss von dem
Festhalten des absterbenden romischen Reiches an der alten Tradition und der Fortdauer des equestrischen
Bezirkes. Als die Burgunder sich 443 n. Chr. gemiiss dem Vertrag mit Aétius am Genfersee niederliessen,
fanden sie in Nyon nur noch einen Schatten der alten Grisse, eine Stadt, die wesentlich nur noch in
der Erinnerung fortlebte. Wihrend sie daher Genf zu ihrer Hauptstadt wihlten und dieses um 500 n. Chr.
neu befestigten und erweiterten, so weiss ihre Geschichte von Nyon nichts zu sagen; erst mehr denn
600 Jahre spiter tritt es zum ersten Mal wieder aus dem Dunkel der Geschichte hervor, erst am Knde
des 10. Jahrhunderts °%); aber es ist ein neuer, damals noch unbedeutender Ort, der nur allmilig wieder
anfingt sich auf den Trimmern des alten emporzuringen.

19 Vel Gingins, Kqu. S, 136 ff.



i!mmm-#dmnnu«ﬂ

" 3

Y
@
S
O .,
e Place
Pl Perdte mps.
9
@
?.
@
@

20039508R0098G B UG
000005999699 2030

e o

o982

> {2t

. 809,96 99993 0 93998929

Clhdteaw

il

\

e it

m T \‘&\\\\ \
PRI

AN AW

Juest
\




i _|"\‘Ii\ ““ ‘ I \ \\

\\\\\\\ \\\ 7
/

i L St. Jear

Lia Murax.

Place
Perdte myps.

RQQVIGVPBOVIVAG Iy o
Gooﬂaazaacyﬂ_og_i_,/,/

en2>
© 6999,99 Vo993 0 98038809

Aw
=\ ; : - Clhatean
\ . Uk

e ayj’roé.

i .I’ li \\\\\\\\ \\\‘\‘ W‘{\\\\
i \\\ s

1,7 i i
i \

AN

W\N\\\\\\“ 7
f & r \\\§
\
i\ \ \\\\\\\‘\“\
Juest

N

Bst

=

A




all




Taf Il




Taf, II1.

8

A’nfz'q. Ges. Bd XXX VIII. Heft



	Nyon zur Römerzeit : ein Bild der römischen Colonie Julia Equestris Noviodunum

